
Lehrer*innenheft
 Vorbereitung und Durchführung 

der Dialogveranstaltung



Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, die Veranstaltung dialogP an Ihrer 
Schule durchzuführen. Die Fähigkeit zu diskutieren hat in unserer heutigen Gesellschaft 
einen enormen Stellenwert. Nicht nur im alltäglichen Umgang miteinander, sondern auch 
in der Schule oder bei der Arbeit wird von uns verlangt, Meinungen, Standpunkte und 
Ansichten auszutauschen, zu begründen und gegebenenfalls durchzusetzen. 

Man könnte sogar sagen: Die demokratische Grundordnung ist auf die Diskussionsfähigkeit 
der Bürger*innen angewiesen, denn ein solches Zusammenleben ist nur möglich, wenn 
offene Fragen und Probleme mit Hilfe von Argumenten gelöst werden. 

Insbesondere angesichts der zunehmenden globalen Vernetzung, der Digitalisierung 
und der damit beschleunigten Nachrichtenübermittlung, aber auch durch die Gefahr der 
Verführung in Gestalt einfacher Wahrheiten, sollte logisches und kritisches Argumentieren 
aktiv und auf Metaebene trainiert werden. 

Daher ist das Ziel der dialogP-Veranstaltungen, die Diskussions- und 
Argumentationsfähigkeit unserer jungen Generation – nämlich der Schüler*innen – 
möglichst früh auch auf (gesellschafts-)politischer Ebene professionell zu fördern. Auf 
diese Weise soll der Grundstein für den Erfolg jedes Einzelnen, für den Erhalt unserer 
demokratischen Gesellschaft und für die „sanfte Gewalt der Vernunft“ (Bertolt Brecht) als 
globale Konfliktbewältigungsstrategie gelegt werden. 

dialogP ermutigt Schüler*innen dazu, sich mit denjenigen an einen Tisch zu setzen, 
die das Diskutieren zu ihrem Beruf gemacht haben: mit Politiker*innen. Durch eine 
passgenaue inhaltliche und methodische Vorbereitung soll es den Jugendlichen gelingen, 
Politiker*innen auf Augenhöhe zu begegnen, sie kennenzulernen und mit ihnen über 
politische Themen und Fragen zu diskutieren. Am Ende von dialogP sollte nicht zuletzt die 
Erkenntnis stehen, dass die parlamentarische Demokratie immer auch aus Kompromissen 
besteht.

Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Angebot unterstützen können, die Schüler*innen auf 
die Begegnung mit den Abgeordneten vorzubereiten und möchten Ihnen für Ihr Engagement 
ausdrücklich danken!

Viel Spaß und Erfolg bei der Vorbereitungen Ihrer dialogP-Veranstaltung!

Mit den besten Wünschen

Ihr dialogP-Team
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1 Didaktische Anmerkungen und Aufbau des Unterrichtsmaterials

Zur Vor- und Nachbereitung sowie zur Durchführung der Veranstaltung steht Ihnen umfangreiches 
Material zur Verfügung. Sie erhalten ein Lehrer*innenheft mit zusätzlichen Hinweisen und 
Arbeitsblättern, das Schüler*innenheft, das Presseheft für die Schüler*innen des Presseteams und das 
Moderationsheft für die Moderator*innen. Die Materialien sind dabei als ein Angebot zu verstehen und 
je nach Vorkenntnisstand Ihrer Lerngruppe flexibel einsetzbar. 

Die dialogP-Veranstaltung lässt sich so in eine Unterrichtsreihe einbauen, in der umfangreiche Methoden 
- und Fachkompetenzen in den Fächern Sozialkunde, Politikwissenschaften oder Gesellschaftskunde 
sowie in Deutsch eingeübt und erweitert werden. 

Der Aufbau der einzelnen Module sieht eine Einheit vor, die vorhandenes Vorwissen aktiviert und 
zur Anwendung bringt (Modul 1 und 2). Für Schüler*innen ohne Vorkenntnisse dient diese Einheit zur 
Hinführung. Modul 1 befasst sich mit Demokratiegrundsätzen und konkreten Grundrechten. Im Anschluss 
daran besteht die Möglichkeit, vertiefend sowohl bezüglich des Zeitrahmes als auch vom sprachlichen 
und inhaltlichen Niveau ausgehend differenziert und individuell am Beispiel der Kinderrechte (Sek. 1) 
oder an (einer Kontroverse zu den Grenzen) der Meinungsfreiheit (Sek. 2) zu arbeiten. Modul 2 möchte 
den Schüler*innen mithilfe eines Erklärvideos ein Verständnis für die Aufgaben und Funktionsweise des 
Landesparlaments sowie das föderale System der Bundesrepublik Deutschland vermitteln. Auch hier 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Thema zu vertiefen. Die Methode des Strukturlegens ermöglicht 
eine Reflexion und eine Einbettung in das eigene Begriffs- und Wissensnetz der Schüler*innen. Eine 
weiterführende Vertiefung kann durch die Auseinandersetzung mit dem Gesetzgebungsprozess erfolgen. 
Die Auseinandersetzung mit dem System des Förderalismus und dem eigenen Landesparlament führt die 
Schüler*innen zu aktuellen landespolitischen Themen, die in Vorbereitung auf die dialogP-Veranstaltung 
analysiert und aufgegriffen werden können. 

Das Modul 3 bietet ein umfangreiches Begleitmaterial für eine intensive methodische und inhaltliche 
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. Die Schüler*innen erarbeiten sich in Teams 
einzelne Themen, bereiten die Moderation der Veranstaltung und eine journalistische Begleitung 
und Nachbereitung (Presseteam) vor. Hierbei unterstützt auch das Schüler*innenheft durch 
Strukturierungshilfen, Hinweisen zur Suche nach einem angemessenen, komplexen und kontroversen 
Thema sowie bei der Erarbeitung der Themenfrage. Zusätzlich finden die Schüler*innen Hilfsangebote 
für eine eine plausible und überzeugende Argumentation. Die Schüler*innen des Moderations- 
bzw. Presseteams erhalten eigene Hefte, in denen sie Hilfen, Erklärungen und Anregungen für die 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung finden. 

Die Nachbereitung der Veranstaltung erfolgt im letzten Modul. Modul 4a sieht zunächst eine 
kriteriengeleitete Reflexion und Auswertung der Veranstaltung vor. Eine Ergebnissicherung und das 
Teilen der Inhalte kann in Form eines informierenden oder auch meinungsbildenden Textes geschehen, 
den die Schüler*innen verfassen und anschließend innerhalb der Klasse, aber auch in größerem Rahmen 
beispielsweise in Form eines Gastbeitrags in der Schülerzeitung oder auf der schuleigenen Homepage, 
veröffentlichen. Modul 4b schlägt den Bogen zu Modul 1 und greift erneut das Thema Demokratie auf, 
hier nun mit dem Fokus auf den Partizipationsmöglichkeiten (neben Wahlen). Eine Vertiefung findet 
durch eine Thematisierung der überparteilichen Fridays-for-Future-Bewegung statt, anhand derer auch 
generelle Möglichkeiten der Partizipation diskutiert werden. 

Das Material ermöglicht eine Vielfalt an methodischem Vorgehen und Sozialformen. Im Sinne der 
Sprachbildung und des Scaffoldings (= Gerüstbau im Sinne von Unterstützungsangeboten, die die 
Schüler*innen nach Bedarf annehmen können) sind am Rand der Texte jeweils sprachliche Hürden wie 
Fremd- oder Fachwörter durch Definitionen und Erläuterungen abgebaut worden. 

Die Arbeitsaufträge beinhalten gängige Operatoren aller drei Anforderungsbereiche, innerhalb der Texte 
werden Schlüsselwörter hervorgehoben. Anspruch des Materials ist, der Heterogenität von Klassen 
gerecht zu werden und den Lehrenden eine Unterstützung zu bieten, den teilnehmenden Schüler*innen 
einen deutlichen Mehrwert durch die Förderung verschiedener Kompetenzbereiche zu ermöglichen. 

Die nachfolgende Seite gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Module und Einheiten.
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Thema
Was ist das Grundgesetz und was hat es mit mir zu tun?
Das Modul befasst sich mit Demokratiegrundsätzen und konkreten Grundrechten. 
Als Vorbereitung für die Dialogveranstaltung ist das wichtig, um die Basis unserer parlamentarischen 
Demokratie zu verstehen. Der Einstieg dient vor allem Schüler*innen mit geringem Vorwissen dazu, 
einen Einblick in die Grundwerte unserer Demokratie zu erhalten. Für andere Schüler*innen kann er als 
Wiederholung dienen. Im Anschluss an die Hinführung kann das Thema am Beispiel der Kinderrechte 
(Sek. 1) oder der Meinungsfreiheit, bzw. der Kontroverse zu Grenzen der Meinungsfreiheit (Sek. 2) 
vertieft werden.

Hinweise

45 Minuten Plenum, Einzelarbeit Tafel/Whiteboard, 
Grundgesetz

ZI
EL

E

Die Schüler*innen lernen die Bedeutung des Grundgesetzes und der Grundrechte kennen sowie 
die Unterscheidung zwischen Menschen- und Bürgerrechten. Mit Hilfe von Grundgesetzen 
unterteilen sie die Grundrechte in Unverletzlichkeitsrechte, Freiheitsrechte und Gleichheits- und 
Teilhaberechte. Dabei machen sie sich mit dem sprachlichen Duktus des Grundgesetzes vertraut 
und Üben den Umgang mit einer Primärquelle.

VE
RL

AU
F

Als Einstieg kann ein gemeinsames Unterrichtsgespräch/Brainstorming geführt werden: Was 
bedeutet Demokratie (für euch persönlich)? Wie kommt ihr persönlich mit ihr in Kontakt? Wo finden 
sich demokratische Elemente oder Freiheiten in eurem Alltag? Inwiefern profitiert ihr davon? 
Im Anschluss lesen die Schüler*innen einen Text (M1) über das Grundgesetz und formulieren, 
wodurch den Bürger*innen Teilhabe an Gesellschaft und Macht zugesichert wird. Durch einen 
weiteren kurzen Text (M2) erschließen die Schüler*innen sich, für wen und zu welchem Zweck 
Grundrechte existieren. Mithilfe des Wortlautes im Grundgesetz entscheiden die Schüler*innen 
ob es sich bei einer Auswahl an Grundrechten um Bürger- oder Menschenrechte handelt und 
diese zu den Abwehr- oder Unverletzlichkeitsrechten, den Freiheitsrechten oder den Gleichheits- 
und Teilhaberechten zuzuordnen sind. Abschließend führen die Schüler*innen auf, welche 
Grundrechte sie als am Wichtigsten erachten und warum.

Modul 1 – Demokratie und Grundrechte 
Einstieg: Was ist das Grundgesetz und was hat es mit mir zu tun? 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

 
 

Zeitlicher Umfang: ca. 45 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform Medien 
Einstieg/ 
Aktivierung von 
Vorwissen 
 

Lehrer*in:  
- Was bedeutet Demokratie (für euch 

persönlich)? 
- Wie kommt ihr persönlich mit ihr in 

Kontakt? 
SuS:  
- „murmeln“ zu zweit und sammeln 

Demokratiemerkmale/Freiheiten 
etc., 

- äußern sich nacheinander. 
Lehrer*in: 
- sammelt die Ergebnisse in Form 

eines Clusters/einer Mindmap. 

 
 
 
 
 
 
EA/PA Brainstorming/ 
Murmelphase/Blitzlicht 
 
Plenum: gUg 

 
Tafel/Whiteboard:  
Mindmap/ Cluster 

Überleitung: Diese und zahlreiche weitere Rechte werden uns in Deutschland durch das Grundgesetz zuge-
schert, man nennt sie Grundrechte. Wir werden uns nun knapp mit ihrem historischen Hintergrund, den Adres-
saten und dem Zweck befassen. Lest dazu bitte M1 und bearbeitet die Aufgaben 1 und 2. 
Erarbeitung 1 SuS: 

- lesen den Text M1 und bearbeiten 
die Aufgaben 1+2 

EA AB 
(M1/Aufgaben 1 
und 2)  

ggf. Zwischensiche-
rung 

Lehrer*in: 
- sammelt/notiert ggf. Ergebnisse an 

der Tafel 

Plenum, gUg Tafel/Whiteboard 

Überleitung: Wir werden nun mithilfe des Grundgesetzes eine Kategorisierung der Grundrechte vornehmen. 
Bearbeitet hierzu bitte Aufgaben 3 und 4. 
Erarbeitung 2 Lehrer*in: 

- teilt die Grundrechtsartikel unter 
den SuS auf. 

SuS … 
- lesen, den Text, machen Notizen 
- schlagen im Grundgesetz nach und 

ordnen die Auswahl an Grundrech-
ten zu.  

- bearbeiten im Anschluss (je nach 
Zeit) noch Aufgabe 5. 

Lehrer*in: 
- ist beratend und unterstützend 

tätig. 

EA AB  
(M2/Aufgabe 3 
und 4)  
Grundgesetz oder 
Kopie des Auszugs 
aus dem GG 
 
 
AB (Aufgabe 5) 

Sicherung Lösungshinweise siehe Tabelle in den 
Hinweisen für die Lehrkraft 

Plenum, gUg Tafel/Whiteboard 

Transfer/Diskussion Lehrer*in: 
- sammelt die unterschiedlichen Hie-

rarchisierungen, fragt nach, lässt 
Prioritäten vergleichen und begrün-
den. 

PA/Plenum AB  
(M2/Aufgabe 5)  
 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUg = gelenktes Unterrichtsgespräch; L = 
Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 1 – Demokratie und Grundrechte 
Einstieg: Was ist das Grundgesetz und was hat es mit mir zu tun? 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 1 

Allgemeine Hinweise zu Modul 1  
 
Das Modul führt in das Thema Demokratie und Grundrechte ein. Der Einstieg (45 Minuten) dient vor allem Schü-
ler*innen mit geringem Vorwissen dazu, einen Einblick in die Grundwerte unserer Demokratie zu erhalten. Für 
andere Schüler*innen kann er als Wiederholung dienen. 
Sofern die Schüler*innen bereits umfangreiche Vorkenntnisse besitzen, könnte das Arbeitsblatt zum Einstieg er-
setzt werden durch eine im Unterrichtsgespräch gemeinsam erarbeitete Mindmap, die wesentliche Demokratie-
elemente und -prinzipien enthält (siehe unten, „Einstieg“; Ergänzung um weitere Elemente möglich).   
 
Zusätzlich existieren zwei alternative Möglichkeiten (thematisch und hinsichtlich des Anforderungsniveaus), das 
Thema Grundrechte/Demokratie zu vertiefen:  
 

- Die Vertiefung 1 (45 Minuten) bietet für Schüler*innen der Sekundarstufe 1 die Möglichkeit, einen kriti-
schen Blick auf die Grundrechte zu werfen und ihren prozesshaften Charakter zu erkennen. Die wird an 
verschiedenen Beispielen deutlich gemacht und anhand der Kinderrechte der UN vertieft. Für diese Einheit 
sind etwa 45 Minuten zu veranschlagen. 

- Die Vertiefung 2 (45–90 Minuten) bietet auf (sprachlich) höherem Niveau für die Sekundarstufe 2 die 
Möglichkeit, die Diskussion um die „Grenzen des Sagbaren“ und um den Stand der Meinungsfreiheit im 
aktuellen gesellschaftspolitischen Diskurs zu verfolgen und sich einen multiperspektivischen Eindruck zu 
verschaffen. Aufgrund der inhaltlichen und sprachlichen Komplexität sind für diese Aufgaben eher 90 Mi-
nuten zu veranschlagen; es kann alternativ auch die Lektüre des Textes als Hausaufgabe erledigt werden.   

 
Einstieg 
 
Der Einstieg zielt darauf ab, eine persönliche Betroffenheit der Schüler*innen herzustellen und darüber ins Ge-
spräch zu kommen: Wo finden sich demokratische Elemente oder Freiheiten in meinem Alltag? Inwiefern profitiere 
ich davon?  
Mögliches Ergebnis:  

 
 
Weitere mögliche Nennungen:  
Die Verantwortlichkeit der Regierung,  die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das 
Mehrparteienprinzip, Recht auf Opposition, Freiheit, Chancengleichheit, Demonstrationsrecht, Religionsfreiheit, 
Frieden, Schulpflicht/die Möglichkeit, zur Schule zu gehen usw. 
Hier kann auch erfragt werden, welche Rechte Menschen in Diktaturen oder Autokratien oft entbehren müssen 
und welche undemokratischen Verhältnisse dort herrschen: – Bekämpfung politischer Gegner und deren Meinungs-
freiheit, Unterdrückung von Minderheiten, keine Rechtsstaatlichkeit (gerechtes Verfahren, willkürliche Hausdurch-
suchungen, Inhaftierung usw.), Beschneidung der Pressefreiheit … 
 
 
 

Demokratie

Volks-
souveränität

Wahlen 

Meinungs-
freiheit

Menschen-
rechtePressefreiheit

Gewalten-
teilung

Rechtsstaat
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Einstieg: Was ist das Grundgesetz und was hat es mit mir zu tun? 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 2 

Erarbeitung  
 
Der Text M1 gibt Schüler*innen einen Überblick über die Staatsstrukturprinzipien und Wesensmerkmale der De-
mokratie. Im Hinblick auf die Unterrichtsreihe und Modul 4 soll hier bereits reflektiert werden, dass die aktive Teil-
habe der Bürger*innen im Grundgesetz vorgesehen und systemimmanent ist.  
Aufgabe 2:  
Mögliche Schlüsselbegriffe für eine direkte oder indirekte Teilhabe sind:  
Volkssouveränität, Wahlen und Abstimmungen, Repräsentanten. Der Minderheitenschutz und Pluralismus sowie der 
Sozialstaat weisen darauf hin, dass bei der gesellschaftlichen (und auch politischen) Teilhabe möglichst Chancen-
gleichheit und Gerechtigkeit hergestellt werden sollen. 
M2 knüpft in Form eines Negativbeispiels an den Gedanken der (gerechten) Teilhabe an, indem zunächst ein Hin-
weis auf die historische Verankerung des Grundgesetzes erfolgt. An dieser Stelle kann auch in Form eines Exkurses 
auf die Weimarer Verfassung und deren mangelnde Schutzmechanismen eingegangen werden, woraus auch die 
Wehrhaftigkeit des Grundgesetzes resultiert. 
Ebenfalls soll deutlich gemacht werden, dass die Grundrechte vor allem das Verhältnis zwischen Bür-
ger*innen/Einwohnern und dem Staat regulieren, weniger der Menschen untereinander.  
 

Mögliche Zwischenergebnisse für Aufgabe 3:  
Gültigkeit für: deutsche Staatsbürger*innen (Bürgerrechte);  
alle Menschen in Deutschland (Menschenrechte);  
Zweck: Schutz vor staatlicher Gewalt, Zusicherung gewisser Grundfreiheiten und Rechte 
 

Erarbeitung 2/Sicherung 
 

Falls an Ihrer Schule keine Grundgesetze zur Verfügung stehen, findet sich beispielweise unter 
https://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/grundgesetz/ eine digitale Version. Dort können Sie auch Grundgesetze 
im Klassensatz zur Vorbereitung bestellen. 
Die Arbeit mit den Artikeln des Grundgesetzes erfolgt, um Zeit zu sparen, arbeitsteilig (Artikel auf zwei oder drei 
Schüler verteilen). Sie soll die Schüler*innen auch mit dem sprachlichen Duktus des Grundgesetzes vertraut ma-
chen und den Umgang mit einer Primärquelle üben.  
 

Weitere Hinweise: Die Freizügigkeit (Art. 11), obwohl hier als Bürgerrecht deklariert, wird nach EU-Recht auch EU-
Bürgern zugestanden. Die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sind schon dem Wortlaut nach Freiheitsrechte; 
es bietet sich hier aber auch an, darauf hinzuweisen, dass beide Rechte vor allem der politischen Willensbildung 
zuzurechnen sind und insofern auch zur (politischen) Teilhabe beitragen. 
 

Grundrechtsartikel A) B) C) MR BR Meine „Top Five“ 
Art. 1: Schutz der Würde des Menschen x   x   
Art. 2: Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit x   x   
Art. 3: Gleichheit vor dem Gesetz   x x   
Art. 4: Glaubens- und Bekenntnisfreiheit  x  x   
Art. 5: Meinungsfreiheit  x  x   
Art. 6: Schutz von Ehe und Familie x   x   
Art. 8: Versammlungsfreiheit  x (x)  x  
Art. 9: Vereinigungsfreiheit  x (x)  x  
Art. 10: Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis  x  x   
Art. 11: Recht auf Freizügigkeit  x   x  
Art. 12: Freiheit der Berufswahl  x   x  
Art. 13: Unverletzlichkeit der Wohnung  x   x   
Art. 17: Petitionsrecht   x x   
Art. 20 Abs. 4 GG Widerstandsrecht  x  x  x  
 

Transfer/Diskussion 
 

Die persönliche Einordnung knüpft an den Einstieg an. Durch die persönliche Gewichtung können die Schüler*innen 
die inhaltliche Bedeutung der Grundrechte auf ihre Lebensrealität anwenden. Hier können auch ein Gespräch über 
die Menschenrechtslage weltweit entstehen und Hintergrundwissen aus den Medien einfließen.  
Je nach zeitlichem Rahmen kann nun die Vertiefung 1 (Sek I) oder 2 (Sek II) erfolgen. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 – Demokratie und Grundrechte 
Einstieg: Was ist das Grundgesetz und was hat es mit mir zu tun?  
ARBEITSBLATT 

 1 

 
 

Arbeitsaufträge 

1. Lies den Text M1 und markiere die wichtigsten Textstellen. 
2. Notiere Begriffe aus dem Text, die auf die (gerechte) Teilhabe der Bürger*innen an Gesellschaft und 

Macht hinweisen.  
3. Stelle dar, für wen und zu welchem Zweck Grundrechte existieren (Text M2). 
4. Geht arbeitsteilig vor:  

Ordnet arbeitsteilig die in M2 aufgeführte Auswahl an Grundrechten den genannten Kategorien (a, b, 
c) zu. Entscheidet mithilfe des Wortlauts im Grundgesetz, ob es sich jeweils um ein Menschen- oder 
Bürgerrecht handelt. Tauscht euch aus, vergleicht und vervollständigt eure Ergebnisse. 

5. Erstelle nun deine „Top Five“ der Grundrechte, die dir persönlich am Wichtigsten sind.  
Begründe deine Auswahl.  

 

 
M1 – Was ist das Grundgesetz und was hat es mit dir zu tun? 

Oberste Rechtsnorm (=Regel, Richtschnur) und Basis unserer Demokratie* ist das Grund-

gesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland. Es trat am 23. Mai 1949 in Kraft.  

Hier wird unter anderem festgelegt, welche Prinzipien für den Staat gelten. Die wich-

tigsten Prinzipien sind Demokratie, Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit* und Födera-

lismus. Unter dem Begriff Demokratie lassen sich Prinzipien wie die individuelle Gleich-

heit vor Recht und Gesetz, der Schutz von Minderheiten sowie der Pluralismus (=Viel-

falt) von politischen Meinungen, Parteien, Interessengruppen/Vereinen, und Lebensfor-

men zusammenfassen.  

Die Kernidee der Demokratie ist aber die Volkssouveränität. Der Begriff bedeutet so viel 

wie „uneingeschränkte Macht/Herrschaft“. In einer Demokratie besitzt das Volk die 

Macht, die es über Wahlen und Abstimmungen – in Deutschland mithilfe von Repräsen-

tanten – ausübt. Durch das Sozialstaatsprinzip* gemeinsam mit Art. 1 GG will das 

Grundgesetz ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe 

sicherstellen.1 

 

 

 
 

1 So wies das Bundesverfassungsgericht darauf hin, dass „für Menschen […] ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftli-
chen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich“ sei. Hier verwies es auf Art. 1 Abs. 1 GG und entschied, dass die Regel-
leistungen nach SGB II ("Hartz IV- Gesetz") zu gering seien. Vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 09. Februar 2010 - 1 
BvL 1/09 -, Rn. (1-220), unter: http://www.bverfg.de/e/ls20100209_1bvl000109.html. (zuletzt: 12.4.2020). 

Der deutsche *Sozialstaat 
hat den Anspruch, soziale 
Gerechtigkeit herzustellen 
und Menschen in Notsitua-
tionen wie Krankheit, Ar-
beitslosigkeit oder Pflege-
bedürftigkeit abzusichern. 

Die *Rechtsstaatlichkeit 
verpflichtet u.a. auch den 
Staat (Behörden, Regierung, 
Polizei usw.), sich an beste-
hende Gesetze zu halten. 
Ein wesentliches Kennzei-
chen des Rechtsstaates ist 
die Gewaltenteilung, insbe-
sondere die Unabhängigkeit 
der Gerichte. 

Teilhabe durch …: 

*Demokratie (die): Der Be-
griff stammt aus dem Grie-
chischen und bedeutet 
„Herrschaft des Volkes“. 
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M2 – Was sind Grundrechte und welcher Idee liegen sie zugrunde?  

Aber auch das Verhältnis des Staates zu den Bürger*innen wird geregelt. Im Grundgesetz haben die Grund-

rechte u. a. in den Artikeln 1–192 eine zentrale Stellung. Sie dienen den Bürger*innen in erster Linie als Schutz 

vor dem Staat.  

Diese Idee ist auch geprägt durch die Erfahrungen der nationalsozialistischen Diktatur 1933–1945, in der der 

Staat eine Gewaltherrschaft (=Diktatur) ausübte und Millionen Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörig-

keit, ihres Glaubens, ihrer politischen Ziele verfolgt, gequält und ermordet wurden. Die Grundrechte lassen sich 

unterschiedlich sortieren und gruppieren: Zum einen sind sie unterscheidbar in Bürger- und Menschenrechte. 

Die Menschenrechte gelten für alle Menschen, die sich dauerhaft oder auch nur kurzfristig in Deutschland auf-

halten. Die Bürgerrechte hingegen gelten nur für deutsche Staatsbürger*innen sind im Grundgesetz oft an der 

Bezeichnung „alle Deutschen“ oder „jeder Deutsche“ zu erkennen. 

Neben dieser Sortierung können wir die Grundrechte auch noch weiter in a) Abwehr- oder Unverletzlichkeits-

rechte*, b) Freiheitsrechte und c) Gleichheits- und Teilhaberechte* unterteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Als Grundrechte gelten neben den Artikeln 1–19 GG auch Art. 20 Abs. 2 und 4 GG, Art. 33 (Zugang zu öffentlichen Ämtern), 
Art. 38 (Wahlrecht), Art. 101 (Recht auf gesetzlichen Richter), Art. 103 (Anspruch auf rechtliches Gehör) und Art. 104 GG 
(Schutz vor willkürlichem Freiheitsentzug).  

*Gleichheits- und Teilhaberechte: Niemand darf von 
staatlichen Behörden bevorzugt oder benachteiligt 
werden. Dies gilt vor allem vor Gericht. Und für deut-
sche Staatsbürger*innen gilt: Sie haben gleiche poli-
tische Rechte, etwa das Recht, sich an Wahlen zu be-
teiligen. All diese Rechte gelten unabhängig von der 
Herkunft, dem Geschlecht, der ethnischen Zugehö-
rigkeit oder dem Glauben. 

*Unverletzlichkeitsrechte: Das Leben und Bereiche 
des Privatlebens sind vor dem willkürlichen Zugriff 
durch staatliche Behörden geschützt. Die Polizei darf 
z. B. niemanden ohne Grund verhaften oder nicht 
ohne dringenden Tatverdachte in jemandes Woh-
nung eindringen. 

*Freizügigkeit bezeichnet das Recht, seinen Wohn-
ort frei zu wählen. 
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M2 – Auswahl an Grundrechten  
 
Grundrechtsartikel  
 

A) B) C) Menschenrecht Bürgerrecht Meine „Top Five“  

Art. 1: Schutz der Würde des Menschen 
 

      

Art.2: Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit 
 

      

Art. 3: Gleichheit vor dem Gesetz 
 

      

Art. 4: Glaubens- und Bekenntnisfreiheit 
 

      

Art. 5: Meinungsfreiheit 
 

      

Art. 6: Schutz von Ehe und Familie 
 

      

Art. 8: Versammlungsfreiheit 
 

      

Art. 9: Vereinigungsfreiheit 
 

      

Art. 10: Brief-, Post- und Fernmelde-       
geheimnis 
 

      

Art. 11: Recht auf Freizügigkeit* 
 

      

Art. 12: Freiheit der Berufswahl 
 

      

Art. 13: Unverletzlichkeit der Wohnung  
 

      

Art. 17: Petitionsrecht 
 

      

Art. 20 Abs. 2 und 4 GG:   
Volkssouveränität, Widerstandsrecht 

      

Art. 38: Wahlrecht 
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Thema
Menschen- und Kinderrechte im Wandel (für Sek I)

Diese Vertiefung bietet für Schüler*innen der Sekundarstufe 1 die Möglichkeit, einen kritischen 
Blick auf die Grundrechte zu werfen und ihren prozesshaften Charakter zu erkennen. Dies wird 
an verschiedenen Beispielen deutlich gemacht und anhand der Kinderrechte der UN vertieft. Die 
Vertiefung fördert das Bewusstsein, dass der Schutz und die Verteidigung von Menschenrechten 
eine globale Aufgabe darstellen und dass auch bei uns in Deutschland die Grundrechte noch 
Veränderungen unterliegen, genauso, wie sich auch Gesellschaften und ihre Werte im Laufe der Zeit 
wandeln.

Hinweise

45 Minuten Plenum, Einzelarbeit, 
Partnerarbeit Tafel/Whiteboard

ZI
EL

E Die Schüler*innen lernen die in der UN-Kinderrechtskonvention formulierten Schutz-, Förderungs- 
und Beteiligungsrechte kennen. Die Schüler*innen diskutieren, welche Kinderrechte von 
besonderer Bedeutung sind und ob diese ins Grundgesetz aufgenommen werden sollten.

VE
RL

AU
F

Zur Aktivierung des Vorwissens der Schüler*innen, wird im Plenum als Einstieg die Einordung der 
Grundrechte sowie ggf. wichtige Grundrechte wiederholt: Welche Grundrechte kennt ihr? Warum 
sind diese wichtig? Die Schüler*innen lesen einen Text zur Entwicklung der Menschenrechte und 
der UN-Kinderrechtskonvention. In Partnerarbeit sammeln sie Merkmale, die zur Diskriminierung 
von Menschen führen können. Die Schüler*innen diskutieren ihre Ergebnisse in Bezug auf die 
Frage, welche Kinderrechte in Deutschland von besonderer Bedeutung sind und ob diese ins 
Grundgesetz aufgenommen werden sollten. Dies kann zur Ergebnissicherung z. B. in Form eines 
Streitgesprächs notiert werden oder ein eigener Gesetzestext für das Grundgesetz formuliert 
werden.

Modul 1 – Demokratie und Grundrechte 
Vertiefung 1: Menschen- und Kinderrechte im Wandel 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

 
 

Zeitlicher Umfang: ca. 45 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform Medien 
Einstieg/Aktivierung 
von Vorwissen 
 

Lehrer*in:  
- knüpft an die Einordnung der 

Grundrechte an, wiederholt ggf. 
wichtige Grundrechte. 
  

 
Plenum: gUg 

 
Tafel/Whiteboard:  
Mindmap/Cluster 

Erarbeitung AB2 SuS: 
- lesen und markieren, sammeln 

weitere Beispiele für eine mögliche 
Diskriminierung und tauschen sich 
aus. 

- diskutieren über mögliche Kinder-
rechte im GG. 
 

EA/PA 
 
 
 
 
PA 

AB (Aufgaben 1-4) 

Sicherung Lehrer*in:  
- notiert mögliche Diskriminierungs-

gründe. 
- greift Vorschläge der SuS auf, wel-

che Kinderrechte ins GG aufge-
nommen werden sollten und notiert 
sie. 

- erfragt und notiert entsprechende 
Begründungen. 

alternative Präsentation (SuS): 
- notieren die Kinderrechte auf Tafel-

karten und präsentieren diese. 
 

gUg Tafel/Whiteboard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tafel/Whiteboard 

Transfer/Abstimmung Lehrer*in:  
- erfragt Gegenpositionen. 
SuS: 
- diskutieren, verteidigen ihre Aus-

wahl. 
- stimmen per Handzeichen über die 

Vorschläge ab. 
Lehrer*in:  
- Welche Gründe könnte es geben, 

dass Kinderrechte bis 2020 noch 
nicht in das GG aufgenommen  
wurden? 
 

gUg  

Didaktische Reserve/ 
Hausaufgabe 

SuS: 
- formulieren einen Vorschlag für 

den Gesetzestext, der die Kinder-
rechte im GG verankern soll oder 
verfassen ein erdachtes Streitge-
spräch zwischen Befürwor-
ter*innen und Gegner*innen der 
Initiative. 
 

EA/PA AB (Aufgabe 5) 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUg = gelenktes Unterrichtsgespräch;              
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Vertiefung 1: Menschen- und Kinderrechte im Wandel 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 
 

1 

 

Allgemeiner Hinweis zur Vertiefung 1 
 
Diese Vertiefung fördert das Bewusstsein, dass der Schutz und die Verteidigung von Menschenrechten eine globale 
Aufgabe darstellen und dass auch bei uns in Deutschland die Grundrechte noch Veränderungen unterliegen, genau 
so, wie sich auch Gesellschaften und ihre Werte im Laufe der Zeit wandeln. 
 
Einstieg 
 
Der Einstieg dient der Aktivierung des Vorwissens und der Wiederholung. Die Lehrkraft knüpft dafür im Plenum an 
die Einordnung der Grundrechte an und wiederholt ggf. wichtige Grundrechte. Diese können z.B. an der Ta-
fel/Whiteboard in einer Art Mindmap gesammelt werden. 
 
Erarbeitung 
 
Die Schüler*innen erarbeiten sich exemplarisch Kontroversen, die es rund um das Grundgesetz gibt. Die Auseinan-
dersetzung mit möglichen Diskriminierungsgründen soll die Schüler*innen für die Rechte von Minderheiten sensibi-
lisieren. Gleichzeitig kann hier eine Überleitung zu den Kinderrechten erfolgen.  
 
Weitere mögliche Merkmale, die zu Diskriminierung führen können: 
 

- Äußerlichkeiten (Gewicht; Kleidung; Stil; Merkmale, die auf eine bestimmte Herkunft schließen lassen usw.) 
- soziale Herkunft/Milieu/Wohngegend 
- finanzielle Situation des Elternhauses 
- Name  
- Dialekt/Akzent usw. 

 
 
Die Auswahl und Begründung für die Aufnahme bestimmter Kinderrechte könnte folgendermaßen aussehen:  
 

- Recht auf ausreichende und gesunde Ernährung 
 
Begründung: 
 

o bestimmte Kinder erhalten im Elternhaus keine ausreichende oder keine gesunde/reichhaltige 
Nahrung, 

o durch GG-Änderung würde der Staat verpflichtet, z.B. für alle Kinder ein kostenloses Mittagessen 
anzubieten (bisher nur in einigen Bundesländern, bis zu gewissem Alter und abhängig vom Ein-
kommen der Eltern). 
 

- Recht auf politische Beteiligung 
 
Begründung: 
 

o Politik wird vorwiegend von eher älteren Menschen gemacht, 
o Kinder und Jugendliche werden die aktuellen Entscheidungen (z.B. in Bezug auf die Umwelt) spä-

ter tragen und „ausbaden“ müssen. 
 
 

Weitere individuelle Schüler*innenantworten möglich. 
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Weiterführende Hinweise zur UN-Kinderrechtskonvention: 
 
„Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes besteht aus insgesamt 54 Artikeln und basiert auf vier Grund-
prinzipien: dem Diskriminierungsverbot, dem Recht auf Leben und persönliche Entwicklung, dem Beteiligungsrecht 
und dem Kindeswohlvorrang. 
Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) wurde 1989 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und trat 1992 in Deutschland in Kraft. Die dabei zunächst erklär-
ten Vorbehalte sind 2010 zurückgenommen worden. Die UN-Kinderrechtskonvention gilt in Deutschland im Range 
eines einfachen Bundesgesetzes. 
 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention besteht aus 54 Artikeln und wird ergänzt durch drei Fakultativprotokolle, die 
Deutschland ratifiziert hat. Diese gelten gleichrangig und ergänzend zur UN-Kinderrechtskonvention: 

• das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von 
Kindern an bewaffneten Konflikten, 

• das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kin-
dern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie und 

• das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend ein Mitteilungsverfah-
ren (das sogenannte Individualbeschwerdeverfahren).“ 

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: UN-Kinderrechtskonvention, 05.07.2018, un-
ter: www.bmfsfj.de (zuletzt: 13.04.2020).  

Zu den unterschiedlichen Positionen der Parteien und deren Argumenten findet sich hier eine Übersicht:  
Deutscher Bundestag: Kontroverse Debatte über Gesetzentwürfe zu Kinderrechten im Grundgesetz, 06.06.2019, 
unter: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw23-de-kinderrechte-643308 (zuletzt: 
13.04.2020). 
 

Transfer/Abstimmung 
 
Eine abschließende Diskussion über die Auswahl der Begründungen kann auch Gegenargumenten einen Raum ge-
ben. Immerhin gilt die Kinderrechtskonvention bereits in Deutschland; eine Aufnahme in das GG halten viele für 
überflüssig. So würden die Menschenrechte für alle Menschen egal welchen Alters gelten. Auch schütze bereits Art. 
5 GG im Besonderen die Familie (und somit die Kinder). Ob nun die Kinderrechte Abwehrrechte gegenüber dem 
Staat oder eine Entmachtung der Eltern darstellen, wird unterschiedlich bewertet. Befürworter argumentieren, 
dass Kinder eines besonderen Schutzes bedürfen und eben nicht nur „kleine Erwachsene“ seien. Auch wird häufig 
das Argument der Kinderarmut in Deutschland genannt, gegen die dann der Staat aktiv vorgehen müsste.  
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 – Demokratie und Grundrechte 

Vertiefung 1: Menschen- und Kinderrechte im Wandel 
ARBEITSBLATT 

 
 

1 

 

 

Arbeitshinweise  

1. Lies den Text M1 und markiere die wichtigsten Textstellen.  

2. Sammle weitere Beispiele für Merkmale, die zu Diskriminierung von Menschen (auch Kindern) führen 
können.  

3. Arbeitet zu zweit: Tausche dich mit einem Partner aus und ergänze deine Liste aus Aufgabe 2. 

4. Diskutiert darüber, welche Rechte aus der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland besonders von 
Bedeutung sein könnten und ob sie ins Grundgesetz aufgenommen werden sollten. Nutzt auch die 

Ergebnisse von Aufgabe 2 und 3. Notiert eine Begründung. 

5. Für die Schnellen: Formuliert zu Aufgabe 4 einen eigenen Vorschlag für einen Gesetzestext aus. 
Oder: Verfasst ein Streitgespräch (in Dialogform) zwischen einem/einer fiktiven Befürworter*in und 
einem/einer Gegner*in des Vorschlags, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen.   

 

M1 – Menschenrechte als kontinuierlicher Prozess 

Es muss uns allerdings klar sein: Menschenrechtskataloge sind niemals 

abgeschlossen und vollständig, sondern müssen stetig angepasst wer-

den. So wurde beispielsweise die Behindertenrechtskonvention (=Ab-

kommen, Vertrag) zur Sicherung der Rechte von Menschen mit Behin-

derung erst am 13. Dezember 2006 von den UN* verabschiedet. In 

Deutschland trat sie am 26. März 2009 in Kraft. Auch über Art. 3 GG 

wird noch gestritten. Hier geht es um die Verwendung des Begriffs 

„Rasse“ 1 oder auch hier nicht aufgeführte Diskriminierungsgründe*, 

z.B. das Alter oder die sexuelle Orientierung. 

Kritisiert wird zudem von einigen Parteien, dass im Jahr 2020 immer noch keine       

Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen wurden.2 Andere halten solche beson-

deren Rechte für Kinder überflüssig und begründen dies damit, dass Kinder auch 

Menschen sind und somit die Menschenrechte ohnehin auch für sie gelten. 

 
 

1 Im Wortlaut: „(3) Niemand darf wegen […] seiner Rasse, […] benachteiligt oder bevorzugt werden. […].“ Der Begriff 
„Rasse“ ist umstritten, da es nachweislich keine menschlichen Rassen gibt. Der Begriff wurde aus der Tierwelt übernommen 
und folgt einem rassistischen Menschenbild. Das Land Brandenburg hat beispielweise den Begriff 2013 aus seiner Verfas-
sung gestrichen und ihn durch die Formulierung „aus rassistischen Gründen“ ersetzt.  
2 Stand: April 2020: Der Koalitionsvertrag (=Vertrag der in Deutschland regierenden Parteien) von 2019 beinhaltet bereits 
diese Absicht. Allerdings wird für eine Änderung des Grundgesetzes eine 2/3-Mehrheit im Bundestag benötigt, sodass die 
Durchsetzung derzeit nicht gesichert ist. 

Die Vereinten Nationen (VN) oder eng-
lisch United Nations (*UN) sind ein Zu-
sammenschluss von 193 Staaten und 
bilden eine globale Organisation, die als 
primäre Ziele und Aufgaben die Siche-
rung des Weltfriedens, den Schutz der 
Menschenrechte und die Unterstützung 
im wirtschaftlichen, sozialen, humanitä-
ren und ökologischen Gebiet hat. 

*Diskriminierung 
(die): ausgrenzende 
Handlungen oder Äu-
ßerungen gegenüber 
bestimmten Personen 
oder Gruppen. 

Ar
be

its
bl

at
t (

Se
ite

 1
)

FÜ
R 

SC
HÜ

LE
R*

IN
NE

N Modul 1 – Demokratie und Grundrechte  

Vertiefung 1: Menschen- und Kinderrechte im Wandel 
ARBEITSBLATT 

 

 
 

2 

 

Die Kinderrechte wurden in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in 54 Artikeln (=Ab-

schnitten) formuliert und 1989 verabschiedet(=beschlossen). Die Konvention sieht folgende Rechte 

vor:   

„Schutzrechte: Kinder und Jugendliche sind in vielerlei Hinsicht schutzbedürftig. Die Schutzrechte sol-

len einen umfangreichen Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, sexuellen Übergriffen, Ver-

wahrlosung, Kinderhandel und wirtschaftlicher Ausbeutung gewährleisten. Sie gelten – wie alle Kin-

derrechte – ausdrücklich auch für Flüchtlingskinder. 

Förderungsrechte: Zu den sogenannten Förderungsrechten zählen die Gewährleistung der Grundbe-

dürfnisse und besonderer Bedürfnisse von Kindern im Hinblick auf Gesundheit, Ernährung, Bildung, 

angemessene Lebensbedingungen sowie auf eine persönliche Identität und auf den Status als Bürge-

rin oder Bürger eines Landes.“ 3 

Besonders interessant ist hierbei, dass der Katalog neben Schutz- und Förderungsrechten auch Betei-

ligungsrechte vorsieht:  

„Die sogenannten Beteiligungsrechte schreiben vor, dass Kinder und Jugendliche ein Recht haben, 

ihre Meinung zu äußern, gehört zu werden und ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend an 

Entscheidungen beteiligt zu werden, die ihre Person betreffen. Des Weiteren muss der Staat Kindern 

und Jugendlichen die Möglichkeit geben, Zugang zu kind- und jugendgerechten Informationen und 

Medien zu erhalten. […]  

Kinder und Jugendliche […] dürfen ihre Anliegen und Beschwerden äußern. Bei staatlichen Entschei-

dungen, die das Kind oder den Jugendlichen betreffen, sind sie zu beteiligen; ihre Meinung muss dem 

Alter und der Reife entsprechend berücksichtigt werden.“4 

Auch wenn es uns in Deutschland im Vergleich zu vielen Ländern sehr gut geht und wir ein hohes Maß 

an Rechten und Schutz genießen, bedarf es auch hier einer ständigen kritischen Prüfung und Ausei-

nandersetzung, ob die Rechte gerecht und zeitgemäß sind. 

 

 
 

3 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: VN-Kinderrechtskonvention: 05.07.2018, unter: 
www.bmfsfj.de (zuletzt: 13.4.2020). 
4 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: VN-Kinderrechtskonvention, 05.07.2018, unter: 
www.bmfsfj.de (zuletzt: 13.4.2020). 
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Modul 1 – Vertiefung I: Demokratie und Grundrechte



5 Modul 1 – Vertiefung II: Demokratie und Grundrechte

Thema
Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit (für Sek II)
Diese Vertiefung greift eine in letzter Zeit häufiger geführte Diskussion über den Zustand der 
Meinungsfreiheit in Deutschland auf. Während die einen beklagen, es finde zunehmend eine 
sprachliche Verrohung in der politischen Auseinandersetzung statt und so genannte „Hate Speech“ 
gebe im Internet zunehmend den Ton an, wird von anderer Seite behauptet, es gebe für Kritiker*innen 
ein Redeverbot, die freie Meinungsäußerung werde begrenzt. Die unterrichtliche Auseinandersetzung 
damit verdeutlicht, dass Grundrechte auch gegenseitig zueinander in Konkurrenz stehen können (z.B. 
Meinungsfreiheit vs. Schutz vor Beleidigung oder Volksverhetzung); im Zweifel entscheiden darüber 
Gerichte. Allerdings liegen die Grenzen des Sagbaren für jeden in einem anderen Bereich, abhängig 
von dessen Wertesystem und Demokratieverständnis. So können die Grenzen der Legitimität erreicht 
sein, auch wenn sich Aussagen noch im Bereich des Legalen bewegen.

Hinweise

45-90 Minuten Plenum, Einzelarbeit, 
Partnerarbeit Tafel/Whiteboard

ZI
EL

E

Die Schüler*innen lernen den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit kennen, erarbeiten 
sich mithilfe eines Meinungsbeitrags verschiedene Positionen zur „Grenze des Sagbaren“ und 
diskutieren über ihre persönliche Einstellung dazu. Die Schüler*innen erkennen Meinungsfreiheit 
als Werkzeug und Werkstück einer demokratischen Gesellschaft und dass gelebte Demokratie auf 
rege Diskussionen angewiesen ist.

VE
RL

AU
F

Mithilfe eines Zitats sollen die Schüler*innen als Einstieg das Spannungsfeld erkennen, in dem 
sich die Meinungsfreiheit bewegt: „Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod 
Ihr Recht verteidigen, es zu sagen“ (Evelyn Beatrice Hall, Biografin Voltaires). Die Schüler*innen 
erarbeiten sich in Textarbeit zunächst den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit und wie diese 
geschützt, bzw. wodurch sie begrenzt wird. Im Anschluss lesen (oder hören) und analysieren 
die Schüler*innen einen Beitrag des Deutschlandfunks über die Diskussion um die Grenze 
des Sagbaren und skizzieren die dort dargestellten Positionen. Schließlich diskutieren die 
Schüler*innen zu zweit oder im Plenum, wo für sie persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.

Modul 1 – Demokratie und Grundrechte 
Vertiefung 2: Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 
 

 

Zeitlicher Umfang: 45-90 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform Medien 
Einstieg/Aktivierung von 
Vorwissen 
 

Lehrer*in:  
- notiert folgendes Zitat an die Tafel: 

  
„Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich 
werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, 
es zu sagen.“  
(Evelyn Beatrice Hall, Biografin Voltaires) 
 
- fragt nach der Bedeutung, Konse-

quenzen aus dieser Aussage. 
 
SuS:  
- deuten das Zitat. 

 

 
Plenum: gUg 

 
Tafel/Whiteboard 
 

Erarbeitung 1 
 

SuS: 
- lesen M1, machen Notizen zur Auf-

gabe 1. 
 

EA AB (Aufgabe 1) 

Zwischensicherung Lehrer*in:  
- sammelt Ergebnisse. 

 

gUg Tafel/Whiteboard 
 

Erarbeitung 2  
 

SuS: 
- lesen M2, markieren, machen     

Notizen, 
- diskutieren, wo für sie persönlich die 

Grenzen des Sagbaren liegen. 
 

EA 
 
 
PA/Plenum 

AB (Aufgaben 2+3) 
 
 
AB (Aufgabe 4) 

Sicherung Lehrer*in:  
- sammelt Ergebnisse. 

 

gUg Tafel/Whiteboard 
 

Transfer/Urteilsbildung SuS: 
- äußern individuelle Positionen und 

begründen sie, 
- diskutieren über Urteil der Mitschü-

ler*innen, 
- gehen auf im Text bereits genannte 

Argumente und Thesen ein. 
 

gUg/Kugellager   

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUg = gelenktes Unterrichtsgespräch;            
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 1 – Demokratie und Grundrechte 
Vertiefung 2: Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 1 

 

Allgemeiner Hinweis  
 
Diese Vertiefung greift eine in letzter Zeit häufiger geführte Diskussion über den Zustand der Meinungsfreiheit in 
Deutschland auf. Während die einen beklagen, es finde zunehmend eine sprachliche Verrohung in der politischen 
Auseinandersetzung statt und auch so genannte Hate Speech gebe im Internet zunehmend den Ton an, wird von 
anderer Seite behauptet, es gebe für Kritiker*innen ein Redeverbot, die freie Meinungsäußerung werde begrenzt.  
 
Die Meinungsfreiheit gilt mitunter als höchstes Gut in der Demokratie und ist somit zugleich Werkzeug und Werk-
stück einer demokratischen Gesellschaft. Wie diese Unterrichtsreihe und das Konzept von dialogP zeigen wollen, ist 
gelebte Demokratie auf rege Diskussion angewiesen.  
 
Einstieg  
 
Mit Hilfe eines Einstiegszitates wird das Spannungsfeld gezeigt, in dem sich die Meinungsfreiheit bewegt:  
„Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen.“  
(Evelyn Beatrice Hall, Biografin Voltaires) 
  
Die Schüler*innen: 
- stellen fest, dass hier Meinungsfreiheit gleichermaßen der/dem Gegner*in zugestanden wird, 
- äußern, dass Meinungsfreiheit als hohes Gut („bis zum Tod“) eingeordnet wird, 
- erkennen, dass Auseinandersetzungen und unterschiedliche Meinungen natürlich sind. 
 
Erarbeitung 1+2 
 
M1 stellt den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit dar:  
Geschützt wird sie durch das Grundgesetz in Art. 5 Abs. 1 GG, auch durch Art. 8 und 9 GG erweitert im Sinne der (in 
Gruppen) organisierten Meinungsäußerung bei öffentlichen Veranstaltungen.  
Grenzen der Meinungsfreiheit finden sich in Art. 5 Abs. 2 und 3 GG, Art. 8 Abs. 2 GG, (Art. 9 Abs. 2 GG), Art. 18 GG 
(Möglichkeit der Aberkennung von Grundrechten durch das BVerfG), Art. 21 Abs. 2 GG. Weitere Schranken bietet 
das Strafrecht über den Straftatbestand der Volksverhetzung oder der Beleidigung.  
Als stärkste „Waffe“ auch gegen totalitäre Ideologien sieht das Bundesverfassungsgericht eine aktive Auseinander-
setzung und Diskussion.  
 
M2 greift die Diskussion um die „Grenzen des Sagbaren“ und um den Stand der Meinungsfreiheit im aktuellen 
gesellschaftspolitischen Diskurs auf und ermöglicht einen multiperspektivischen Eindruck. Aufgrund der inhaltli-
chen und sprachlichen Komplexität sind für diese Aufgaben eher 90 Minuten zu veranschlagen; es kann alternativ 
auch die Lektüre des Textes als Hausaufgabe erledigt werden.   
 
Der Text ist eine stark gekürzte Version eines Beitrags vom Deutschlandfunk und kann auch als Audio-Datei abge-
spielt und heruntergeladen werden und böte somit den Zugang über einen alternativen Lernkanal sowie weitere 
Perspektiven auf das Thema. Die Hörbeitrag hat eine Länge von 20:45 Minuten (auch als Hausaufgabe möglich).  
Erhältlich unter: https://www.deutschlandfunk.de/meinungsfreiheit-wo-die-grenzen-des-sagbaren-
liegen.1148.de.html?dram:article_id=441626 (zuletzt 13.10.2020).  
 
 
Transfer/Urteilsbildung 
 

- individuelle Ergebnisse der Schüler*innen 
 
Methodisch kann die Diskussion frei im Unterrichtsgespräch oder in Form eines Kugellagers (auch bekannt als rotie-
rendes Partnergespräch/Außenkreis-Innenkreis) geführt werden.  
Dafür setzen sich die Schüler*innen in einem Außen- und Innenkreis einander gegenüber. Nach jeder Runde wech-
selt der Innenkreis jeweils einen Platz weiter und tauscht nun mit einem/r neuen Mitschüler*in die Argumente aus. 
Die Redezeit und auch das Rederecht (abwechselnd zwischen Außen- und Innenkreis) können von der Lehrkraft 
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Vertiefung 2: Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 2 

individuell festgelegt werden.  
 
Hier sollte abschließend deutlich werden, dass die Grundrechte auch gegenseitig in Konkurrenz stehen können; im 
Zweifel entscheiden darüber Gerichte. Allerdings liegen die Grenzen des Sagbaren für jeden in einem anderen Be-
reich, abhängig von dessen Wertesystem und Demokratieverständnis. So können die Grenzen der Legitimität er-
reicht sein, auch wenn sich Aussagen noch im Bereich des Legalen bewegen.  

Weitere (aktuelle) Beispiele zu dieser Debatte sind die Urteile im Fall Renate Künast oder zur „Schmähkritik“ Jan 
Böhmermanns gegenüber dem türkischen Präsident Erdoğan in Form eines in Teilen untersagten Gedichts.  

 
Weiterführende Hinweise zur Meinungsfreiheit:  
 
Wortlaut Artikel 5 GG:  
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus all-
gemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung 
durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur 
Verfassung. 
 
Die Meinungsfreiheit schützt auch Satire, Comedy, Karikaturen sowie die Werbung. Für derartige Meinungsäuße-
rungen besteht gemäß Art. 5 GG ebenfalls keine Vorzensur. 
 Art. 5 Abs. 2 GG regelt aber auch hier die Grenzen (Schranken) der Meinungsfreiheit:  
„Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“  
Auch die Debatte und Urteile zu den Rechten und Pflichten sozialer Netzwerke (hier: Facebook) bei der Löschung 
von Hate Speech zeigt den schmalen Grat zwischen Schutz und Grenzen der Meinungsfreiheit auf. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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ARBEITSBLATT 

 1 

*Volksverhetzung (die): Stören 
des öffentlichen Friedens durch 
Aufstachelung, Hetze oder 
Aufruf zu Gewalt gegen eine 
nationale, religiöse oder durch 
ihre ethnische Herkunft be-
stimmte Gruppe oder Einzel-
personen. 

*Hate Speech (die), englisch, 
bezeichnet Hassreden vor 
allem im Internet; hierunter 
werden sprachliche Herab-
würdigungen und die Verun-
glimpfung bestimmter Perso-
nen oder Personengruppen 
gefasst. 

 

 
Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

 

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M1 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das 
Bundesverfassungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Inge-
borg Breuer (M2) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des 
Sagbaren“.  

4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  
Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen 
auszuschließen.  

 
 
 
 
 
 

M1 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in 
Form von öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereini-
gungen (Art. 9 GG), genießt in Deutschland besonderen Schutz.  
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und 
der Freiheit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die 
Bürger*innen vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Gren-
zen.  
So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es 
sich beispielsweise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt 
auch für so genannte Hate Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbre-
chen angedroht wird oder sie in ihrer Menschenwürde verletzt werden.1 
Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Par-
teien- und Vereinigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aber-
kennung von Grundrechten (Art. 18 GG) vor.2 Bevor jedoch zu solch drastischen 
Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfassungsgericht zunächst die geistige 
Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung 
totalitärer und menschenverachtender Ideologien“3  eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwi-
schen einzelnen oder mehreren Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den 
(sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und generell gilt: 
Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und 
rassistische, populistische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt 
werden. 

 
 
1 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: 
https://www.bpb.de/apuz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
2 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
3 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  
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vulgär (Adj.): auf abstoßende Weise 
derb und gewöhnlich, ordinär; 
*Vulgarisierung (die) beschreibt den 
Prozess, in dem etwas zunehmend 
vulgär wird. 

*puritanisch (Adj.): moralisch, sittenstreng, tugendhaft; 
das Wort geht zurück auf den Puritanismus, eine religiöse 
Reformbewegung im 16. und 17. Jahrhundert in England, die 
sich für eine strikte Auslegung der christlichen Lehre einsetzte.  

Die ‚Unmoralischen‘ aus dem Diskurs auszuschließen, hatte wohl auch die Autorin Margarete Sto-
kowski im Sinn, als sie ihre bereits ausverkaufte Lesung in einer Münchener Buchhandlung absagte. 
In den Regalen der Buchhandlung waren unter der Rubrik „Neue Rechte, altes Denken“ Bücher der 
neuen Rechten ausgestellt. Man könne sich über deren Positionen durchaus auch in Bibliotheken und 
Archiven informieren, müsse aber deren Bücher nicht unbedingt aktiv zum Verkauf anbieten, so Sto-
kowski.  
 
[…] Seit dem „Flüchtlingsschock“, so Peter Graf von Kielmannsegg, habe sich die politische Auseinan-
dersetzung in der Bundesrepublik polarisiert wie kaum je zuvor. Erstmals seit Jahrzehnten, so Ale-
xander Grau, seien in der öffentlichen Meinung wieder deutlich hörbar konservative, ja rechte Dis-
kurse zu vernehmen. „Man ist das gar nicht mehr gewohnt und plötzlich ist man ganz schockiert, dass 
das wieder auftaucht und sucht jetzt nach einem Umgang damit. Aber es gehört zur demokratischen 
Kompetenz dazu, dass man das wieder lernt und dass man toleriert, dass es diese konservativen Dis-
kurse gibt und dass man sich mit ihnen auseinandersetzt.“ 
 
Wie umgehen mit den neuen Rechten 
Zur Auseinandersetzung fordert auch Wolfgang Merkel auf. Denn eine Demokratie müsse möglichst 
alle repräsentieren. Auch jene, die den Brexit richtig, Homosexualität problematisch oder den Islam 
gefährlich finden. Und auch jene, die die Grenzen der politischen Korrektheit überschritten: „Ich 
glaube, dass das eine Gratwanderung ist. Aber wenn wir uns nicht mit solchen Positionen auseinan-
dersetzen, dann ist das ein Hochmut der kulturellen Eliten, der nur der anderen Seite hilft, die das 
dann radikal, vulgär und manchmal auf fremdenfeindlich oder rassistisch formuliert.“ 

Zweifellos ist es in den letzten Jahren zu einer Radikalisierung und Vulgarisierung* des politischen 
Diskurses gekommen. […] Wie also reagieren? […] Drei Vorschläge: 

„Ich persönlich habe da eine ganz liberale Position, natürlich darf man sich unappetitlich äußern. Das 
muss man dann benennen, sagen, meiner Meinung nach ist das unappetitlich. Aber ich glaube, es ist 
nicht gut, wenn wir zu puritanisch* an diese Themen rangehen, weil das demokratiegefährdend 
werden kann.“ (Alexander Grau, Philosoph und Autor) 

„Ich glaube, das mag etwas idealistisch klingen, an den Diskurs. Das heißt, ich glaube nicht, dass man 
Provokateure jemals erreichen wird durch Totschweigen oder mit der Keule.“ (Ingo von Münch, eme-
ritierter Professor für Staats- und Völkerrecht) 

„Ich gebe zu, ich habe da keine völlig klare Linie. Da brauchen wir eine bestimmte Sensibilität, ob wir 
es mit den Verschärfern der Debatte oder ob wir es mit Mitläufern oder Protestwählern zu tun ha-
ben. Wenn wir das nicht tun, dann schieben wir alle Protestwähler wirklich in dieses sehr rechte La-
ger und das kann der Demokratie nicht dienen.“ (Wolfgang Merkel, Professor für Politische Wissen-
schaft) 

 

 

 

 

Quelle: Ingeborg Breuer: Wo die Grenzen des Sagbaren liegen, in: Deutschlandfunk, 21.2.2019.  Gesamter Text und 
Audiodatei zum Download (Dauer: 20:45 Minuten) unter: www.deutschlandfunk.de/meinungsfreiheit-wo-die-
grenzen-des-sagbaren-liegen.1148.de.html?dram:article_id=441626 (zuletzt: 12.10.2020) 
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Aufgabe 1:  

• Schutz der Meinungsfreiheit durch:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Begrenzung der Meinungsfreiheit durch:  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

• Weitere Mittel der Auseinandersetzung mit undemokratischen Aussagen oder Ideologien:  
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Aufgabe 3: „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer (M2) 
 

• Positionen und Argumente der Expert*innen:  
 
Expert*innen dargelegte Position und Argumente/(Sprechakte) 

Dr. Kai Unzicker  
 
 
 
 

Peter Graf  
von Kielmannsegg 

 
 
 
 
 

Alexander Grau  
 
 
 
 

Wolfgang Merkel  
 
 
 
 

Margarete  
Stokowski 

 
 
 
 
 

Ingo von Münch  
 
 
 
 

 
 

• Eigene Gedanken zur Diskussion und den im Text genannten Argumenten:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ar
be

its
bl

at
t (

Se
ite

 5
)

Download



6

Thema
Was macht eigentlich (d)ein Landesparlament?

Um bei der Dialogveranstaltung mit den Abgeordneten diskutieren zu können, sollten die 
Schüler*innen zunächst ein grundlegendes Verständnis dafür entwickeln, was im Landtag überhaupt 
entschieden wird und wie Landespolitik funktioniert. Mit Hilfe eines Erklärfilms werden die relevanten 
Inhalte vermittelt. Dies kann auch als Wiederholung dienen. Die Vertiefung kann über die Darstellung 
der Inhalte in Form eines Strukturbildes erfolgen (Vertiefung I) oder über den weitergehenden Aspekt, 
wie ein Gesetzt entsteht (Vertiefung II). 

Hinweise

15 Minuten Plenum, Einzelarbeit, 
Partnerarbeit Beamer/Smartboard

ZI
EL

E Die Schüler*innen lernen die Aufgabenbereiche und Funktionsweise ihres Landesparlaments 
kennen und entwickeln ein erstes Verständnis für das föderale System der Bundesrepublik 
Deutschland.

VE
RL

AU
F Zum Einstieg kann die Lehrkraft die Schüler*innen zunächst nach ihren Vorkenntnissen fragen: 

Wisst ihr, was eigentlich im Landtag entschieden wird? Wisst ihr, wer gerade die Regierung stellt? 
Im Anschluss sehen sich die Schüler*innen gemeinsam einen kurzen Erklärfilm zu den Aufgaben 
und der Funktionsweise des Landtags an. Mit Hilfe eines kurzen Quiz‘ werden die Inhalte des Films 
wiederholt und die Erkenntnisse gesichert. 

FÜ
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Modul 2 – Aufgaben und Funktionsweise des Landesparlaments 
Einstieg: Was macht eigentlich (d)ein Landesparlament?  
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 

 

 1 

Hinweise 
 
Der Film dient als Einstieg und gleichzeitige als Grundlage für die nachfolgenden Vertiefungen. Die hier verwen-
deten Fachbegriffe und Inhalte werden im Laufe der Stunde wiederholt auftauchen, sodass diese verarbeitet 
und verinnerlicht werden können.  
Die Schüler*innen beantworten bereits während des Films einfache Fragen zur Vorentlastung für die kommende 
Erarbeitungsphase. 
 
Tipp: Die Schüler*innen können den Film über einen QR-Code (unterstehend sowie auf dem Arbeitsblatt für die 
Schüler*innen) auch auf ihrem Smartphone noch einmal und mit individuellen Abspielpausen ansehen. 
 
Link zum Film 
 

Den Erklärfilm zu den Aufgaben und der Funktionsweise des Hessischen Landtages     
finden Sie unter dem folgenden Link: 
https://www.dialog-p.de/unterrichtsmaterialien-hessen-film.html  
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Modul 2 – Aufgaben und Funktionsweise des Landesparlaments 
Einstieg: Was macht eigentlich (d)ein Landesparlament?  
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

 

Zeitlicher Umfang: ca. 15 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform Medien 
Einstieg Lehrer*in: 

- fragt SuS nach ihren Vorkennt-
nissen zum Landesparlament:  
Wisst ihr, was eigentlich im 
Landtag entschieden wird? 
Wisst ihr wer gerade die Lan-
desregierung stellt? 

SuS: 
- antworten je nach Wissens-

stand auf die Einstiegsfragen. 
 

 
Plenum 
 
 
 
 

 

             
            Weblink zum Film: 
            https://www.dialog-p.de/unterrichtsmaterialien-hessen-film.html 
 
 
 

Erarbeitung  Lehrer*in: 
- zeigt den Film (ggf. wiederholt), 
- beantwortet Fragen und erklärt 

unklare Begriffe. 
SuS: 

- sehen den Film, 
- lösen die Aufgaben, 
- machen Notizen. 

 

 
Plenum 
 
 
 
EA 
 
PA/Plenum 

Beamer/Smart-
board 
 
 
 
AB 

Sicherung SuS: 
- vergleichen die Ergebnisse und 

Notizen. 
 

Lehrer*in: 
- nennt ggf. die richtigen Ant-

worten. 
 

 
PA/Plenum 

 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUg = gelenktes Unterrichtsgespräch;            
L = Lehrer*in;  LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 2 – Aufgaben und Funktion der Landesparlamente 
Einstieg: Was ist d(ein) Landesparlament?  
ARBEITSBLATT 

  
Arbeitsauftrag 

1. Sieh dir den Film an und mache dir ggf. Notizen zu den wichtigsten Aspekten.  

2. Beantworte im Anschluss die Fragen zum Film. 

  

1. Wie heißt dein Landesparlament? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Welche Aufgaben hat dein Landesparlament? 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Über welche Politikbereiche entscheidet dein Landesparlament u.a.? 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Inwiefern haben die Länder auch Mitspracherechte auf Bundesebene? 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Was ist das Ziel/der Zweck des Förderalismus? 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Modul 2 – Einstieg: Das Landesparlament

Erklärfilm zum Landtag



7

Thema
Ein Strukturbild zum Landesparlament erstellen

Das Strukturlegen hat seinen Ursprung im Selbstorganisierten Lernen und soll am Ende eine Art 
kognitive Landkarte ergeben. Daher sind auch viele Variationen der Anordnung möglich. Vor allem 
Schüler*innen ohne viel Vorwissen wählen womöglich eine untypische Darstellung. Entscheidend 
ist die Phase der gegenseitigen Erläuterung, da die Struktur hier auf ihre Plausibilität geprüft wird 
und durch das wiederholende Vortragen/Durchdenken/Zuhören das Wissen und die entsprechende 
Fachsprache gefestigt werden.

Hinweise

60 Minuten Plenum, Einzelarbeit, 
Partnerarbeit

Beamer/Smartboart, 
Schere, Kleber, Papier

ZI
EL

E Die Methode des Strukturlegens ermöglicht eine Reflexion und eine Einbettung in das eigene 
Begriffs- und Wissensnetz der Schüler*innen. Mithilfe des Strukturbildes vertiefen die 
Schüler*innen ihr Wissen zu den Aufgaben und der Zusammensetzung ihres Landesparlaments 
sowie dem Prinzip des Föderalismus‘ in Deutschland.

VE
RL

AU
F Die Schüler*innen stellen ihr Wissen über den Förderalismus in Deutschland und die Aufgaben 

des Landtags mithilfe von Begriffskärtchen in einem eigenen Strukturbild dar und stellen sich ihre 
Ergebnisse gegenseitig vor.  Anschließend recherchieren die Schüler*innen Informationen über 
ihre Landesregierung und ihr Landesparlament (auch möglich als Hausaufgabe).
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Modul 2 – Aufgaben und Funktionsweise des Landesparlaments 
Vertiefung 1: Ein Strukturbild zum Landesparlament erstellen 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 1 

Allgemeiner Hinweis  
 
Das Strukturlegen kann ein komplexes/anspruchsvolles Unterfangen sein, je nach Erfahrung und Leistungsstand 
der Schüler*innen.  
Wichtig für die weitere Unterrichtsreihe ist die Rechercheaufgabe (siehe AB/Aufgabe 2). 
 
Einstieg 
 
Der Film dient als Einstieg und gleichzeitige als Grundlage für diese Vertiefung. Zudem ermöglicht er als Medium 
den Schüler*innen einen Zugang zum Thema über zwei Lernkanäle.  
Die hier verwendeten Fachbegriffe und Inhalte werden im Laufe der Stunde wiederholt auftauchen, sodass diese 
verarbeitet und verinnerlicht werden können.  
Tipp: Die Schüler*innen können den Film auch auf ihrem Smartphone noch einmal und mit individuellen Abspiel-
pausen ansehen. 
Weblink zum Film: https://www.dialog-p.de/unterrichtsmaterialien-hessen-film.html  
 
Erarbeitung/Sicherung 
 
Das Strukturlegen hat seinen Ursprung im Selbstorganisierten Lernen und soll am Ende eine Art kognitive Land-
karte ergeben. Daher sind auch viele Variationen der Anordnung möglich. Vor allem Schüler*innen ohne viel Vor-
wissen wählen womöglich eine untypische Darstellung. Entscheidend ist die Phase der gegenseitigen Erläuterung, 
da die Struktur hier auf ihre Plausibilität geprüft wird und durch das wiederholende Vortragen/Durchdenken/Zu-
hören das Wissen und die entsprechende Fachsprache gefestigt werden. 
 
 

 
 
 
 
 

 > Verabschiedung des 
Landeshaushalt

 > Kontrolle der 
Landesregierung

 > Gesetzgebung auf 
Landesebene

Wahlberechtigte Bürger*innen

Gesetzgebung (Bundesebene)
Bundesgesetze, die in ganz Deutschland befolgt werden müssen, 
werden gemeinsam von Bundestag und Bundesrat beschlossen.

Bundesrat

= Länderkammer

Aufgaben

· alle 5 Jahre

wählt

 > Kultur

 > Bildung

 > Innere Sicherheit/
Polizeiwesen

w
äh

le
n

entscheidet u.a. über

· bei der Landtagswahl

Landtag

=Landesparlament

Landesregierung

=Regierungschef*in

Minister*innen

Ministerpäsident*in
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Vertiefung 1: Ein Strukturbild zum Landesparlament erstellen 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 2 

Hausaufgabe 
 
Die Hausaufgabe dient bei der Beschäftigung mit den Organen des eigenen Bundeslandes als ein erster Schritt. 
Es werden lediglich Fragen im Rahmen des Alltagswissens erfragt, die je nach Klassenstufe und Kenntnisstand 
beantwortet werden können.  
Im folgenden Modul sollen die Schüler*innen sich weiter mit aktuellen Debatten und Streitthemen innerhalb 
ihres Landesparlaments befassen, um selbst zu einer (aktuell relevanten) Fragestellung zu gelangen. 
 
Hausaufgabe:  
 
Recherchiere folgende Details für dein Bundesland: 
 

a. Regierungsparteien/Koalition 
b. Ministerpräsident*in (Name und Parteizugehörigkeit) 
c. Anzahl der Stimmen im Bundesrat 
d. Name und Sitz des Landesparlaments 
e. im Landesparlament vertretene Parteien 
f. Jahreszahl der nächsten regulären Landtagswahlen 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 2 – Aufgaben und Funktionsweise des Landesparlaments 
Vertiefung 1: Ein Strukturbild zum Landesparlament erstellen  
ARBEITSBLATT 

 

 1 

 
Arbeitsaufträge 

1. Erstelle ein Strukturbild zur Funktion und Arbeitsweise deines Landesparlaments.  
Gehe dabei Schrittweise vor:  
 

Erledigt? Schritte Arbeitsplan 
  

Schneide die Begriffe und Symbolkärtchen (Seite 2) aus und sortiere sie zunächst in 
„bekannt“ und „unbekannt“. Frage deine Mitschüler*innen, wenn du Begriffe nicht 
kennst. 
 
Tipp: Klebe erst, wenn die Struktur fertig und einmal erläutert/besprochen wurde!  
Manchmal zeigen sich hier erst Denkfehler oder Missverständnisse.  
 

  
Ordne nun die Begriffskärtchen auf einem Blatt so an, dass eine nachvollziehbare 
Struktur entsteht und die Beziehungen der Begriffe untereinander deutlich werden.  

• Ergänze die Struktur mit beschrifteten Rahmen, Pfeilen und anderen Symbolen 
(ggf. in unterschiedlichen Farben), um das Schaubild für die Betrachtenden           
möglichst selbsterklärend zu gestalten.  

• Es können weitere Begriffe, Überschriften etc. ergänzt werden.  
 

  
Erläutere nun dein Strukturbild deinem Gegenüber, indem du möglichst alle Begriffe in 
einem zusammenhängenden Vortrag einbindest.  
- Findest du deine Struktur logisch? Hat dein Gegenüber deine Ordnung und den 

Inhalt nachvollziehen können? Dann klebe deine Begriffe nun auf und illustriere 
oder gestalte ggf. dein Schaubild ansprechend.  

 
 
  

2. Recherchiere folgende Details für dein Bundesland:  
- Regierungsparteien/Koalition  
- Ministerpräsident*in (Name und Parteizugehörigkeit)  
- Anzahl der Stimmen im Bundesrat  
- Name und Sitz des Landesparlaments  
- im Landesparlament vertretene Parteien  
- Jahreszahl der nächsten regulären Landtagswahlen  

 
Hinweis: Du kannst die Informationen einzeln notieren oder nachträglich in dein Schaubild eintragen. 
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Modul 2 – Vertiefung I: Das Landesparlament

Modul 2 – Aufgaben und Funktionsweise des Landesparlaments 
Vertiefung 1: Ein Strukturbild zum Landesparlament erstellen  
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

 

Zeitlicher Umfang: ca. 60 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform Medien 
Einstieg/Vorentlastung Lehrer*in: 

- zeigt ggf. den Film als Wieder-
holung 
 

 
Plenum 
 

Beamer/Film 
 

 
Weblink zum Film: 
https://www.dialog-p.de/unterrichtsmaterialien-hessen-film.html 

 
Erarbeitung  Lehrer*in: 

- erläutert Aufgabe 1 und die 
Methode des Strukturlegens, 

- berät bei Bedarf. 
SuS: 

- bearbeiten Arbeitsaufträge, 
- beraten sich ggf. gegenseitig. 

 

EA/PA AB (Aufgabe 1) 
Schere, Klebestift, 
ggf. DIN-A3-Papier 
für Strukturbild 

Sicherung SuS: 
- präsentieren und erläutern ihre 

Struktur,  
- stellen ggf. Fragen 

 

PA/Plenum AB (Aufgabe 1) 
 

Hausaufgabe Lehrer*in: 
- erteilt Rechercheauftrag zum 

eigenen Landesparlament 
(Aufgabe 2) 
 

 AB (Aufgabe 2) 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUg = gelenktes Unterrichtsgespräch;            
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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8

Thema
Wie entsteht ein Gesetz?

Um ein tieferes Verständnis für die Arbeit des Landesparlaments zu entwickeln, ist es hilfreich, den 
Gesetzgebungsprozess zu verstehen. Dadurch erkennen die Schüler*innen, wie viele verschiedene 
Akteure an der Entstehung eines Gesetzes beteiligt sind und was es dabei alles zu berücksichtigen gilt.

Hinweise

45 Minuten Plenum, Einzelarbeit Beamer/Smartboard

ZI
EL

E

Die Schüler*innen lernen, wie der Gesetzgebungsprozess funktioniert und welche Schritte 
dazu gehören, bevor ein neues Gesetz entsteht. Sie verstehen, dass im Landtag verschiedene 
Fachausschüsse zu verschiedenen Themengebieten parteiübergreifend zusammenarbeiten. 
Je nach zeitlicher Möglichkeit und Vorkenntnisstand kann das vermittelte Wissen über 
Rechercheaufgaben noch vertieft werden. 

VE
RL

AU
F Mit Hilfe eines Lückentextes erarbeiten sich die Schüler*innen den Gesetzgebungsprozess im 

Landesparlament und beantworten Fragen zum Text für die Ergebnissicherung. Zur Vertiefung 
der Inhalte können die Schüler*innen in Kleingruppen die Ausschüsse des Landtages sowie die 
Regelungen für ein Volksbegehren in ihrem Bundesland recherchieren (auch als Hausaufgabe 
möglich) und sich die gesammelten Informationen gegenseitig präsentieren.
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Modul 2 – Aufgaben und Funktionsweise des Landesparlaments 
Vertiefung 2: Wie entsteht ein Gesetz?  
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 

 

 1 

Allgemeiner Hinweis  
Diese Vertiefung betrachtet noch einen weiteren Aspekt der Funktionsweise des Landesparlaments: wie aus 
Meinungen oder parteipolitischen Anliegen schließlich ein Gesetz wird. Sollte im Rahmen der Vorbereitungszeit 
von dialogP noch genug Zeit sein, bietet diese inhaltliche Vertiefung interessante Einblicke in die Arbeit des 
Landtages mit den verschiedenen Fachausschüssen und den Gesetzgebungsprozess. 

Einstieg 
Der Film dient als Einstieg und gleichzeitige als Grundlage für diese Vertiefung.  
Weblink zum Film: https://www.dialog-p.de/unterrichtsmaterialien-hessen-film.html  
Tipp: Die Schüler*innen können den Film auch auf ihrem Smartphone noch einmal und mit individuellen Abspiel-
pausen ansehen. 
 

Alternativ kann als Einstieg das Strukturbild zum Landesparlament aus der Vertiefung 1 (siehe Lösungsvorschlag 
in den Hinweisen für die Lehrkraft) über Beamer/Smartboard gezeigt und im Plenum erläutert werden. 

Erarbeitung/Sicherung 
Mit Hilfe eines Lückentextes erarbeiten sich die Schüler*innen den Gesetzgebungsprozess. Fragen zum Text die-
nen der Sicherung der Informationen.  
 

Lösung Lückentext: 
 

 
 

Hausaufgabe 

Als Zusatzaufgabe/Hausaufgabe kann noch eine Rechercheaufgabe zu den verschiedenen Fachausschüssen des 
Landesparlaments (dies ist auch eine gute Vorbereitung für die inhaltliche Recherche zu den dialogP Themenfra-
gen) sowie zu den Regelungen für direkte Demokratie im eigenen Bundesland vergeben werden.  
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g Modul 2 – Aufgaben und Funktionsweise des Landesparlaments 

Vertiefung 2: Wie entsteht ein Gesetz im Landesparlament?  
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

 

     Zeitlicher Umfang: ca. 45 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform Medien 
Einstieg/ 
Vorentlastung 

Lehrer*in: 
- zeigt den Film zur Wiederholung 
 
oder: 
- zeigt Strukturbild zur Funktions-

weise des Landtags (Vertiefung 1) 
und lässt dies als Einstieg erläu-
tern. 

 
SuS: 
- sehen den Film 
 
- erläutern im Plenum das Struktur-

bild 
 

 
Plenum 
 
 

 
Beamer/Smartboard, 
Weblink zum Film 

 
 
 
 

 
Strukturbild  
(Vertiefung 1/Lösungs-
vorschlag in den Hin-
weise für die Lehrkraft) 

Erarbeitung  Lehrer*in: 
- erläutert die Arbeitsaufträge. 

 
SuS: 
- bearbeiten Arbeitsaufträge. 
 

EA/PA AB (Aufgabe 1+2) 

Sicherung SuS: 
- präsentieren und erläutern ihre 

Antworten,  
- stellen ggf. Fragen. 

 

Plenum  

Hausaufgabe/ 
Zusatzaufgabe für 
schnelle SuS 

Lehrer*in: 
- erteilt Rechercheauftrag zu den 

Fachausschüssen und/oder den 
Regelungen für Volksbegehren 

- greift bei fachlichen Ungenauigkei-
ten ein 

 
SuS: 
- recherchieren die entsprechenden 

Informationen und stellen diese 
(ggf. zu Beginn der nächsten 
Stunde) ihren Mitschüler*innen 
vor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EA/PA 
Plenum 
 

AB (Zusatzaufgabe/ 
Hausaufgabe) 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUg = gelenktes Unterrichtsgespräch;            
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 2 – Aufgaben und Funktionsweise des Landesparlaments  
Vertiefung 2: Wie entsteht ein Gesetz im Landtag? 
ARBEITSBLATT 

 1 

 

 

Wie entsteht ein Gesetz im Landtag? 

Der Landtag entscheidet über viele relevante Themen wie z.B. das Polizeiwesen, Bildung und Kultur. Diese Entscheidun-

gen sind in Gesetzen festgehalten. Aber wie entsteht eigentlich ein Gesetz?  

Arbeitsaufträge 

1. Lies den Text und fülle die Lücken mit den passenden Begriffen aus der Tabelle.  

2. Im Anschluss beantworte die Fragen zum Text. Versuche dabei möglichste viele Fragen aus dem Kopf zu beant-

worten. 

3. Für die Schnellen: Bearbeite die Zusatzaufgabe. Die Ergebnisse kannst du zum Ende der Stunde deinen Mit-

schüler*innen vorstellen. 

 

 

 

 

Änderung Fachausschuss öffentlich Infrastruktur Abgeordnete 

die Landtagspräsidentin/ 
der Landtagspräsident 

Argumente Pflichten abzustimmen Expert*innen 

Gesetze geben Rechte und ______________ vor und regeln das Zusammenleben der Menschen. An Gesetze müssen 

sich alle halten – auch die Abgeordneten und die Gerichte. Aber wie entsteht ein Gesetz? ______________ des 

Landtags oder die Landesregierung können dem Landtag einen Vorschlag für ein neues Gesetz machen oder für die 

_____________ eines bestehenden Gesetztes. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger können mit Hilfe eines Volks-

begehrens* Gesetzesvorschläge in den Landtag einbringen.  

Sobald es einen neuen Gesetzesvorschlag gibt, befasst sich der Landtag in einer Plenarsitzung* mit dem Entwurf in 

einer sogenannte 1. Lesung. Nach der Lesung des Gesetzesentwurfs entscheiden die Abgeordneten welcher Fach-

ausschuss sich intensiver mit dem Vorschlag beschäftigen soll. In einem ________________ sitzen Abgeordnete 

verschiedener Parteien, die sich mit einem Thema besonders gut auskennen. Es gibt zum Beispiel Ausschüsse zur 

Bildung, Finanzen oder ______________. In dem passenden Ausschuss setzen sich die Abgeordneten dann weiter 

mit dem Vorschlag auseinander. Dort werden dann oft auch ______________ zu dem Thema eingeladen oder Inte-

ressensverbände, die ihre Meinung zu dem Gesetzentwurf vorstellen. Der Ausschuss hört sich die verschiedenen 

_________________ an und wertet diese aus. Das Ergebnis der Arbeit des Fachausschusses wird dann in einer Be-

schlussempfehlung festgehalten und diese mit dem Gesetzentwurf erneut im Plenum* diskutiert. So werden noch 

einmal alle Perspektiven auf den Gesetzentwurf deutlich. Überrings: Die Plenarsitzungen* im Landtag sind immer 

_____________, das heißt jede und jeder kann sich anhören, was im Landtag zu dem Gesetz diskutiert wird. Im 

Anschluss an die 2. Lesung bittet der Landtagspräsident die Abgeordneten über das Gesetz _____________.  Wenn 

die Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmt, erklärt __________________ den Entwurf zu einem neuen Gesetz. 
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Vertiefung 2: Wie entsteht ein Gesetz im Landtag? 
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Wie entsteht ein Gesetz im Landtag - Fragen zum Text:  

1) Wer kann einen Gesetzesvorschlag im Landtag einbringen? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2) Wie setzt sich ein Fachausschuss zusammen? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3) Wie nennt man die Beratung von einem Gesetzesentwurf im Plenum? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4) Wer entscheidet darüber, ob ein Gesetz angenommen wird und wie? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

5) Könntest du auch mal zu einer Plenarsitzung gehen? Hättest Du Lust dazu? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Zusatzaufgabe / Hausaufgabe: 

- Recherchiert welche Fachausschüsse es in eurem Landesparlament gibt. So könnt ihr später auch schauen, 

welcher Ausschuss sich mit eurer Diskussionsfragen auseinandersetzen müsste und welche Abgeordneten Mit-

glieder des Ausschusses sind. 

 

- Recherchiert die Regelungen für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie in eurem Bundesland. Welche Be-

dingungen müssen für ein erfolgreiches Volksbegehren erfüllt sein? Wie viele Unterschriften müssen in wel-

chen Zeitrahmen gesammelt werden? Gab es schon erfolgreiche Volksbegehren in eurem Bundesland.

*Plenarsitzung oder auch Plenum:  

Die Vollversammlung des Landtages bei 
der alle Abgeordneten zusammenkom-
men um z.B. über Gesetzesvorschläge zu 
beraten. 

*Volksbegehren:  

Ein Volksbegehren ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern das Einbringen eines Gesetzentwurfs 
im Parlament. Damit das Landesparlament sich mit dem Vorschlag befasst, müssen die Bür-
gerinnen und Bürger eine bestimmte Anzahl an Unterschriften in einer festgelegten Frist 
sammeln. Die genauen Bedingungen variieren von Bundesland zu Bundesland erheblich. So 
gibt es in Bayern sehr viele Volksbegehren während in Hessen bisher noch nie eines erfolg-
reich war – da die Regelungen dort sehr strikt sind.  

Ein erfolgreiches Volksbegehren führt dazu, dass das Parlament sich mit dem Gesetzesvor-
schlag beschäftigen muss – nicht jedoch dass es diesen annehmen muss. Wenn das Parlament 
den Entwurf ablehnt, können die Bürgerinnen und Bürger aber einen Volksentscheid verlan-
gen. Dann wird über den Gesetzesentwurf bei einer Wahl abgestimmt und alle wahlberech-
tigten Bürgerinnen und Bürgern entscheiden selbst, ob das Gesetz angenommen oder abge-
lehnt werden soll.   
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Modul 2 – Vertiefung II: Das Landesparlament



9 Modul 3: Vorbereitung der Dialogveranstaltung

Hinweise zur Erarbeitung des Moduls

Die Erarbeitung des dritten Moduls sollte chronologisch (Schritt 1–5) erfolgen. Nicht alle Schritte sind 
zwingend notwendig. In Abhängigkeit vom Leistungs- und Wissenstand sowie der Methodenkompetenz 
der Schüler*innen können auch Schritte reduziert oder übersprungen werden. 
An der Erarbeitung des Moduls sind zunächst alle Schüler*innen beteiligt. Die Moderator*innen 
und Schüler*innen des Presseteams können sich allerding ab Schritt 2b oder 3 auf die Vorbereitung 
ihrer eigenen Rolle bei der Dialogveranstaltung konzentrieren. Dazu erhalten sie eigene Materialien, 
die zur Durchführung der Moderation bzw. Dokumentation der Veranstaltung notwendig sind (siehe 
Moderationshilfe und Presseheft für Schüler*innen des Presseteams).
Außerdem erhält jede*r Schüler*in zur eigenen Vorbereitung ein Schüler*innenheft. Dort sind die 
wichtigsten Schritte vor der Veranstaltung und die dazugehörigen Übungen noch einmal aufgeführt. 
Die inhaltliche Vorbereitung der Dialogveranstaltung erfolgt in fünf Schritten. Der Aufbau, die Inhalte 
der einzelnen Schritten sowie der dazugehörigen Arbeitsmaterialien sehen Sie in der folgenden 
Übersicht.

 Die Schritte im Modul 3:

Schritt 1 Schritt 2a Schritt 2b Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

TH
EM

EN

Ein 
Diskussions-
thema finden   

Inhalte 
recherchieren 

Thema 
eingrenzen 

und befragen 

Argumente 
sammeln und 

belegen 

Diskutieren 
üben

Hinweise und 
Hilfestellungen 

für die 
Veranstaltung 

IN
HA

LT
E

Was muss     
man bei der 
Themenwahl 

und -frage 
beachten? 

Wie und wo 
findet man 

interessante 
Themen?

Woran erkennt 
man korrekte 

und 
verlässliche 

Informationen?

Wie grenzt man 
das Thema 

sinnvoll ein? 

Wie befragt 
man ein 
Thema?

Wie sammelt              
und ordnet                

man                
Argumente? 

Wie kann man  
Argumente 
belegen?  

Was muss 
man beim 

Diskutieren 
beachten?

Wie kann 
man in die 
Diskussion 

mit den 
Abgeordneten 
einsteigen und 
die Argumente 

zusammen- 
fassen?

W
O

?

Schüler*innen-
heft - Teil A -

Arbeitsblatt zu 
Schritt 1 

(siehe S. 11)

Arbeitsblatt 
zu Schritt 2a 
(siehe S. 12)

Schüler*innen-
heft - Teil B -

Arbeitsblatt zu 
Schritt 2b 

(siehe S. 12)

Schüler*innen-
heft - Teil C -

Arbeitsblatt zu 
Schritt 3 

(siehe S. 13)

Arbeitsblatt 
zu Schritt 4   

(siehe S. 14)

Arbeitsblatt 
zu Schritt 4   
(siehe S. 15)



10Modul 3: Rollenverteilung

Hinweise zur Rollenverteilung

Achten Sie darauf, dass die Rollen (Schüler*innen der Themengruppen, Moderator*innen und 
Schüler*innen des Presseteams) zu Beginn des Moduls festgelegt werden, um eine optimale 
Vorbereitung zu gewährleisten. Die Moderator*innen und die Schüler*innen des Presseteams erhalten 
zusätzlich eigene Arbeitshinweise und Materialien (Moderationshilfe und Presseheft).

Die verschiedenen Rollen:

SC
HÜ

LE
R*

IN
NE

NH
EF

T1 2 3 4
Begrüßung und

Vorstellung
Warm-up Thementische

Auswertung und
Abschied

10-15 Min. 10-15 Min. 50-70 Min. 15-20 Min.

INHALT INHALT INHALT INHALT
→ Begrüßung

→ Kurzvorstellung der 
Moderator*innen

→ Kurzvorstellung der 
Abgeordneten

→ Kurzvorstellung 
der Thementische 
durch die Gruppen-
sprecher*innen

→ Bildung von 
Teams bestehend 
aus einer*einem 
Abgeordneten und 
den Schüler*innen 
einer Themen-
gruppe

→ Moderator*innen 
stellen Fragen

→ Teams beantworten 
zeitgleich die 
Fragen

→ An jedem 
Thementisch wird 
mit einer*einem 
Abgeordneten 
diskutiert

→ Abhängig von 
der Anzahl der 
Thementische wird 
alle 8-12 Minuten 
geklingelt

→ Daraufhin rotieren 
die Abgeordneten 
von Tisch zu Tisch

→ Jeder Thementisch 
verfasst am Ende 
ein Resümee

→ Die Gruppen-
sprecher*innen 
präsentieren das 
Resümee

→ Abstimmung + ggf. 
Begründung der 
eigenen Position

→ Dank und 
Verabschiedung 
durch die 
Moderator*innen

Schüler*innenheft: 
Thema finden und diskutieren

Liebe Schüler*innen,

wer diskutieren kann, hat gute Chancen, andere zu überzeugen und etwas zu bewegen. 

dialogP ist ein Projekt, das euch befähigen möchte, an der Gestaltung eures Umfeldes 
mitzuwirken. Anders ausgedrückt: ihr sollt an der Politik partizipieren können. Politik bedeutet 
zum Beispiel, in der Wahlkabine ein Kreuz zu machen oder auch einer Partei beizutreten. 
Politik beginnt aber schon vor deiner eigenen Haustür. Und ein erster Schritt, etwas bewirken 
zu können, ist die Fähigkeit, erfolgreich zu diskutieren. Dieses Heft wird dir dabei helfen. Hier 
wird dir gezeigt, wie du dich auf eine Diskussion vorbereiten kannst und was du tun musst, um 
überzeugend zu argumentieren. 

Am Ende dieser Unterrichtseinheit habt ihr die Möglichkeit, eure Fähigkeiten unter Beweis 
zu stellen: ihr werdet Abgeordnete aus eurem Landesparlament, die das Reden, Diskutieren 
und Entscheiden zu ihrer beruflichen Hauptaufgabe gemacht haben, im Rahmen einer 
Dialogveranstaltung treffen und mit ihnen über Themen diskutieren, die euch interessieren und 
persönlich betreffen. 

Wir wünschen viel Erfolg, spannende Diskussionen und, nicht zu vergessen, ganz viel Spaß!

Euer dialogP-Team
________________________________________________

Seid auch dabei: 

#dialogP

Nutze #dialogP und @dialogP und poste einen Beitrag/ein Video/eine 
Story von eurer Veranstaltung! 

Schau doch mal unter #dialogP oder @dialogP bei Facebook und 
Instagram was in anderen Schulen so diskutiert wurde und los war!

Ganz viel Spaß und Erfolg bei eurer Dialogveranstaltung!
Nach der Vorbereitung werdet ihr fit sein für die 
Diskussion mit den Abgeordneten!

 

________________________________________________
Wissen:
→ Kenntnis zur Themenfrage (Tatsachen, Probleme, bisherige Regelungen, 

Besonderheiten, Positionen der Parteien zum Thema/zur Themenfrage)


________________________________________________
Argumentation:
→ Darstellung und Zusammenfassen der eigenen Position
→ Begründung der eigenen Aussagen
→ Betrachtung des Sachverhalts aus unterschiedlichen Perspektiven 
→ Ausgestaltung der Argumente (Beispiel/Beleg, Gegenteil, Vergleich)
→ Wichtigkeit und Gewichtung der vorgetragenen Argumente



________________________________________________
Diskussion:
→ Zuhören und ausreden lassen
→ andere Perspektiven verstehen und akzeptieren
→ Anknüpfen an Vorredner*innen
→ gezieltes Nachfragen 
→ deutliche Artikulation
→ klare und logische Gliederung der Argumentation
→ Lebendigkeit (Mimik, Gestik, Stimme)



________________________________________________

Ablauf der Dialogveranstaltung:

Hier ist deine Checkliste:

Schüler*innen in den Themengruppen:
Die Schüler*innen in den Themengruppen diskutieren bei der 
Dialogveranstaltung die von ihnen gewählte Themenfrage mit den 
Abgeordneten an ihrem Thementisch. 
Dafür bereiten sie sich intensiv auf die Diskussion vor und 
recherchieren verschiedene Perspektiven und Pro- und Contra-
Argumente zu ihrem Thema. So werden sie zu Expert*innen und 
können den Abgeordneten auf Augenhöhe begegnen.
Zur Vorbereitung und Erarbeitung des Diskussionsthemas 
erhält jede*r Schüler*in ein Exemplar des Schüler*innenhefts. 
Informationen und Arbeitsaufträge zu den Schritten 1–3 des hier 
aufgeführten Moduls sind auch im Schüler*innenheft aufgeführt. 

M
O

DE
RA

TI
O

NS
HI

LF
E

MODERATIONSHILFE

Deine Aufgabe als Moderator*in 1

Vorbereitungen für deine Aufgabe als Moderator*in 2

Karteikarten als Hilfe 3

Leitfaden zum Ablauf 4

1. Begrüßung und Vorstellung 6

2. Warm-up 8

3. Thementische 10

4. Auswertung und Abschied 12

Moderationsteam:
Ein Moderationsteam aus zwei Schüler*innen führt durch die 
Dialogveranstaltung. Sie begrüßen die Abgeordneten und 
moderieren die verschiedenen Phasen an und erklären die 
Abläufe. Zur Vorbereitung bekommen die Schüler*innen des 
Moderationsteams die Moderationshilfe sowie Karteikarten für ihre 
Notizen und Anmorderationen.
In der Moderationshilfe wird der Ablauf der Veranstaltung 
detailliert erklärt sowie die Regeln der Diskussion an den 
Thementischen. Darüber hinaus finden sich in dem Heft 
Erklärungen zur Rolle der Moderator*innen, Tipps zur 
Anmoderation und zum nützlichen Umgang mit Karteikarten.

PR
ES

SE
HE

FT

PRESSEHEFT

Infos 
für das 
Presseteam

#dialogP

Presseteam:
Ein Presseteam aus zwei Schüler*innen begleitet und 
dokumentiert die Veranstaltung. Sie können z. B. einen Bericht 
oder Kommentar schreiben, Bilder und Videos oder einen Podcast 
machen, Interviews führen und die Social-Media-Kanäle bespielen. 
Darüber hinaus kann das Presseteam auch richtige Presse- und 
Medienvertreter*innen zur Dialogveranstaltung einladen. 
Das Presseheft sensibilisiert die Schüler*innen für die Bedeutung 
ihrer dokumentarischen Tätigkeit im Kontext der Pressefreiheit 
und des Pressekodex. Dabei wird die Trennung von Meinung und 
Information als wichtiges Prinzip des Qualitätsjournalismus in 
demokratischen Gesellschaften hervorgehoben. 
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Thema
Schritt 1: Ein Diskussionsthema finden 

Damit eine spannende Diskussion entsteht und die Schüler*innen Freude an der Recherche und 
Vorbereitung der Diskussion haben, ist es wichtig, dass die zu diskutierenden Themen von den 
Schüler*innen selbst vorgeschlagen und ausgewählt werden. Falls zunächst keine Ideen entstehen, 
können auch relevante Themenfragen recherchiert werden. Anregungen zu möglichen Themenfragen 
finden Sie auch unter www.dialog-p.de/themen-und-argumente.html

Hinweise

60 Minuten Plenum, Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit

Ball/Wollknäul, Inter-
net, Zeitungen etc.

ZI
EL

E Die Schüler*innen erkennen Themengebieten, welche sie besonders interessieren und erlernen 
kontroverse und landespolitisch relevante Fragestellungen zu formulieren. 

VE
RL

AU
F

Durch die Methode des „Bällewerfens“ kann ein spielerischer Einstieg in das Thema „Diskutieren“ 
erfolgen. Dadurch wird vermittelt, was sowohl beim Spiel als auch bei einer Diskussion beachtet 
werden muss, damit diese gelingen. Alternativ kann auch ein Brainstorming zum Thema 
durchgeführt werden. Die Schüler*innen erarbeiten sich in Kleingruppen Fragestellungen, 
welche sie gerne mit den Abgeordneten diskutieren möchten und stellen diese im Plenum 
vor. Im Anschluss einigt sich die Klasse auf die Themenfragen (je nach Anzahl der an der 
Veranstaltung teilnehmenden Abgeordneten variiert die Anzahl der Themenfragen) und ordnen 
sich entsprechend ihrer Interessen einer Themengruppe zu. Bitte achten Sie dabei auf eine relativ 
gleichmäßige Verteilung der Schüler*innen auf die einzelnen Gruppen. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 1 – Themen-(fragen) finden 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 1 

Einstieg in Modul 3/Schritt 1 
 
Der spielerische Einstieg mit der Methode des Ballwerfens (zur Umsetzung siehe Vorschlag zum Unterrichtsver-
lauf) soll die Stimmung innerhalb der Klasse/des Kurses lockern. Hier wäre auch ein kurzes Brainstorming zum 
Gelingen und zum Aufbau einer Diskussion denkbar.  
 
Wann gelingt das Spiel?  
- Wenn Bälle vernünftig geworfen werden, 
- wenn alle Beteiligten aufmerksam sind und schauen, an wen der Wurf gerichtet ist, 
- wenn die Person, die den Ball wirft, deutlich macht, an wen dieser adressiert ist. 
 
Was haben Diskussion und Ballspiel miteinander gemein?  
- Im Spiel soll der Ball ankommen, in der Diskussion der Gedanke bzw. das Argument. 
- Diskussion und Ballspiel können nur funktionieren, wenn alle Beteiligten aufmerksam sind und aufeinander 

eingehen. 
- Diskussion und Ballspiel erfordern gewisse Regeln, an die sich alle Beteiligten halten müssen, damit es fair 

bleibt (z.B. kein Abwerfen beim Ballspiel; keine Beleidigungen bei der Diskussion). 
- Bei der Diskussion und beim Ballspiel können bestimmte Strategien angewendet werden (z. B. die Position 

des Angreifers/Verteidigers, ein lockeres Hin und Her oder ein schnelles und provokatives Zuspiel von Argu-
menten/Bällen) 

 
Wie ist eine Diskussion aufgebaut? 
- Während der Diskussion bezieht jede Person Stellung (Pro oder Contra). 
- Positionen werden durch Argumente gestützt und durch Beispiele belegt. 
- Man kann auch Strategien für eine Diskussion entwickeln, z.B. nur starke Argumente nennen und erläutern, 

um so zu überzeugen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.  
 
Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, um erfolgreich diskutieren zu können?  
- Diskussionspartner*innen halten sich an Regeln, u. a. ausreden lassen, zuhören, sachlich bleiben. 
- Beteiligte benötigen entsprechendes Wissen zum Thema, sonst können sie nicht argumentieren und Stellung 

beziehen. 
- Du verfügst über Kenntnisse und über Argumente der Gegenposition, um besser darauf eingehen und sie ggf. 

entkräften zu können. 
 
Überleitung  
 
Als Überleitung sollte nun zunächst einen Überblick über die nächsten Schritte zur Vorbereitung der Veranstal-
tung gegeben werden (siehe Tabelle mit Schritt 1–5). Die nächsten Schritte und das weitere Vorgehen (Schwer-
punkte der Vorbereitung etc.) können gemeinsam besprochen werden.  
 
 

Übersicht – Vorbereitung auf die Veranstaltung dialogP 
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Schritt 1 
Themenfragen 

finden  

Schritt 2a 
Inhalte recher-

chieren 

Schritt 2b 
Thema ein-

grenzen und 
befragen  

Schritt 3 
Argumente 

sammeln und 
belegen 

Schritt 4 
Diskutieren 

üben 

Schritt 5 
Strukturie-
rungs- und 
Formulie-

rungshilfen 

In
ha

lte
 

Was musst du 
bei der       
Themenwahl 
und -frage 
beachten?  
Wo findest du 
interessante 
Themen? 

Woran er-
kennst du  
korrekte und 
verlässliche 
Informationen? 
 

Wie grenzt du 
das Thema 
sinnvoll ein? 
Wie befragst 
du dein       
Thema? 

Wie sammelst 
und ordnest du 
Argumente?  
Wie kannst du 
deine Argu-
mente bele-
gen?   

Was musst du 
beim Diskutie-
ren beachten?  
 

Wie kannst du 
in die Diskus-
sion mit den 
Abgeordneten 
einsteigen und 
diese zusam-
menfassen?  
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 1 – Themen-(fragen) finden 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
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Erarbeitung: Schritt 1 – Themen(-fragen) finden  
 
dialogP stellt Ihnen einen Themenpool möglicher Themen unter:  
 

http://www.dialog-p.de/themen-und-argumente.html 
 

zur Verfügung. Dort finden Sie teils landesspezifische Themen, die thematisch wie folgt sortiert sind:  
 
- Partizipation und Wahlen 
- Mobilität 
- Umwelt- und Klimaschutz  
- Bildung und Ausbildung 
- Gesundheit und Soziales 
- Drogen- und Jugendschutz 
- Weitere Themen 
 
Die Themen sind natürlich frei wählbar und sollten im Idealfall von den Schüler*innen ihrem Interesse entspre-
chend selbst bestimmt werden. Darüber hinaus können die Schüler*innen auch eigene/landespolitische         
Themen(-fragen) recherchieren und erarbeiten. Um Zeit einzusparen, wäre es auch möglich, nur Themen aus dem 
Themenpool zu wählen. Bei der Erstellung von Themenfragen unterstützen wir Sie gern.  
 
Achten Sie darauf, dass kontroverse/umstrittene, vor allem jedoch relevante Entscheidungsfragen entstehen. Die 
Frage „Sollen Schüler*innen durch ein Rauchverbot vor den Toren der Schulen geschützt werden?“ ist beispiels-
weise nicht kontrovers. Es steht natürlich außer Frage, dass Schüler*innen durch ein Rauchverbot in angrenzen-
den Bereichen der Schule geschützt werden sollten. Ob ein Rauchverbot vor den Toren der Schule hinsichtlich des 
Gesundheitsschutzes effizient wäre, könnte hingegen durchaus kontrovers diskutiert werden.  
 
Achten Sie darauf, dass die Rollen (Schüler*innen der Themengruppen, Moderator*innen und Presseteam) fest-
gelegt werden, um eine optimale Vorbereitung zu gewährleisten. Die Moderator*innen und die Schüler*innen 
des Presseteams erhalten zusätzlich eigene Arbeitshinweise und Materialien (Moderationshilfe und Presseheft). 
 
Hinweise zum Presseheft für Schüler*innen des Presseteams: 
Das Heft sensibilisiert die Schüler*innen des Presseteams für die Bedeutung ihrer dokumentarischen Tätigkeit im 
Kontext der Pressefreiheit und des Pressekodex.  
 
Im Heft wird die Trennung von Meinung und Information als wichtiges Prinzip des Qualitätsjournalismus in demo-
kratischen Gesellschaften hervorgehoben. Die historischen Ursachen (Gleichschaltung der Presse und Propaganda 
während des Nationalsozialismus etc.) dieser strikten Trennung werden aus Zeitgründen nicht thematisiert. Das 
Heft greift ausschließlich informierende journalistische Darstellungsformen auf, die zur Begleitung und Dokumen-
tation der Veranstaltung durch Schüler*innen sinnvoll erscheinen. Meinungsäußernde Darstellungen sind in Form 
eines Kommentars zur Veranstaltung möglich, werden im Heft selbst jedoch nicht vertiefend besprochen. 
In Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Zeit und den Kompetenzen und Erfahrungen der Schüler*innen 
wäre auch das Erstellen eines Blogs/einer Website/eines Podcast/eines Dokumentarfilms und/oder das Verfassen 
von Beiträgen auf Social-Media-Kanälen als Ergebnissicherung denkbar.  
 
Es ist sinnvoll den Schüler*innen des Presseteams zur Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungsdokumentation 
internetfähige Rechner zur Verfügung zu stellen und ihnen beratend zur Seite zu stehen. Bitte besprechen Sie 
auch den Umfang der zu erstellenden Produkte, der je nach Kompetenzstand und Zeit variieren kann.  
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  
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1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  
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ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 
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Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
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18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
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generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 
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Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 
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4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 1 – Themen(-fragen) finden 
ARBEITSBLATT 
 

 1 

 

Schritt 1 – Themen(-fragen) finden 

 
Arbeitsauftrag 

1. Erarbeitet in Gruppen max. zwei Themen und entsprechende Fragestellungen, die ihr mit den Abge-
ordneten diskutieren möchtet. Orientiert euch dabei an den Hinweisen in eurem Schüler*innenheft 
oder in den Tabellen T1 und T2. Haltet eure Ideen in der Notierhilfe T3 fest. 

2. Stellt eure Themen(-fragen) im Plenum vor und einigt euch gemeinsam auf die Themenfragen, die ihr 
mit den Abgeordneten diskutieren möchtet. Die genaue Anzahl der Themenfragen richtet sich nach 
der Anzahl der teilnehmenden Abgeordneten, die zu eurer dialogP-Veranstaltung kommen. Haltet eu-
re Auswahl in der Notierhilfe T4 fest.  

3. Ordne dich im Anschluss jeweils einer Themenfrage zu, sodass gleich große Gruppen (je nach Anzahl 
der Themenfragen) entstehen. Ihr könnt die Zuordnung auch auslosen. 

4. Legt fest, wer die Veranstaltung dialogP moderiert (2 Schüler*innen) sowie wer sie als Pressevertre-
ter*in (2 Schüler*innen) begleitet. Diese Schüler*innen bereiten ihre Rollen separat vor (siehe Mode-
rationshilfe und Presseheft). 
 

 

 

 

 

T1 – Kriterien zur Themenwahl und Formulierung der Themenfrage 

Was musst du bei der Themenwahl beachten? 

 
regionaler Bezug 
 
Beeinflussbarkeit 
 
 
politische Relevanz 

 
- Das Thema ist landespolitisch aktuell/bedeutend. 

 
- Das Thema wird durch eine politische Entscheidung auf Landesebene geregelt  

oder könnte so reguliert/herbeigeführt werden. 
 

- Das Thema betrifft deine Zukunft. Das Thema interessiert/betrifft nicht nur dich, 
sondern Menschen in deinem Alter/deiner Schule/deiner Familie/deiner Umge-
bung/deiner Stadt/deinem Bundesland 
 

Wie formulierst du eine passende Frage zum Thema? 

- Die Frage, die du dir zu dem Thema stellst, ist eine Entscheidungsfrage. Sie lässt sich mit ja oder nein be-
antworten. Tipp: Entscheidungsfragen beginnen nie mit warum, wieso, weshalb. 

- Die Entscheidungsfrage bezieht sich auf eine konkrete Regelung oder Maßnahme die getroffen werden 
soll (z. B. Soll ..?), oder bereits getroffen wurde (z. B. Ist ..wirksam/effizient/legitim/sinnvoll?). 

- Die Fragestellung befasst sich nur mit einem Teilaspekt des gesamten Themas (z. B. Thema „Rauchen“, 
Teilaspekt „Nichtraucherschutz“). Die Frage grenzt das Thema sinnvoll ein und ist unmissverständlich 
formuliert.  
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Schritt 1 – Themen(-fragen) finden 
ARBEITSBLATT 
 

 2 

*Ausschuss (der): Der Ausschuss ist ein Gremium im 
Parlament/Landtag, welches eingerichtet wurde, um 
spezielle Sachbereiche zu diskutieren und Lösungen 
herbeizuführen. 

 

T2 – Recherchetipps – Wo findest du interessante Themen? 

- Überlege, ob es in der Vergangenheit Themen/Fragen gab, über die du im Freundes- und/oder Familien-
kreis hitzig diskutiert hast und gerne mehr erfahren würdest.  

- Recherchiere in lokalen und regionalen Zeitungen oder deren Websites nach aktuellen und relevanten 
Themen.  

- Recherchiere auf der Homepage deines jeweiligen Landesparlaments. Informiere dich darüber, welche 
Themen aktuell in den Ausschüssen* und im Plenum*/Parlament* diskutiert werden. Hilfreich sind oft-
mals auch dort veröffentlichte Tagesordnungen oder Sitzungsprotokolle. Hier findest du häufig auch die 
verschiedenen parteispezifischen Positionen und Argumente zum Thema.  

- Frage deine Freunde/Familie/in der Nachbarschaft, welche Themen und Themenfragen bewe-
gen/interessieren/aktuell diskutiert werden. 

- Recherchiere im Themenpool von dialog-P unter https://www.dialog-p.de/themen-und-argumente.html 
nach passenden und interessanten Themen(-fragen).  
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 1 – Themen(-fragen) finden 
ARBEITSBLATT 
 

 3 

Welche Themen möchtest du mit den Abgeordneten diskutieren? 

 

T3 – Eigene Themen(-fragen) entwickeln 
 Thema Themenfrage 

Be
isp

ie
l Nikotin/Rauchen/Rauchverbot/Gesundheit/Schutz 

von Kindern und Jugendli-
chen/Nichtraucherschutzgesetz 

Soll das Rauchverbot für Schüler*innen auch vor den Toren der  
Schulen gelten? 
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T4 – Vom Plenum ausgewählte Themen und Themenfragen für die Dialogveranstaltung 

 Thema Themenfrage Gruppe 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 1 – Themen-(fragen) finden  
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

Zeitlicher Umfang: ca. 60 Minuten  

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform/Methode Medien 
Einstieg/ 
Hinführung 
Modul 3   

Lehrer*in 
- lässt SuS Stuhlkreis bilden und stellt 

Methode des „Ballwerfens“ vor. 
SuS:  
- werfen sich Ball gegenseitig zu, ohne 

dabei zu sprechen. 
Lehrer*in: 
- unterbricht Ballwerfen, sobald dies 

reibungslos funktioniert. 
- fragt, unter welchen Voraussetzungen 

das Spiel funktioniert und was eine 
Diskussion und das Ballspiel gemein 
haben. 

- erfragt Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Diskussion. 

- erfragt Kenntnisse zum Aufbau einer 
Diskussion. 

SuS:  
- analysieren Grundidee und Gelingen 

des Spiels. 
- stellen Parallelen zu einer Diskussion 

fest. 
- erkennen Aufbau einer Diskussion 

und erläutern Voraussetzungen für 
die Durchführung einer erfolgreichen 
Diskussion. 

Lehrer*in  
- stellt Übersicht zur Vorbereitung auf 

die Dialogveranstaltung vor und leitet 
zur Erarbeitungsphase über. 

 

LV 
 
 
 
Plenum im Stuhlkreis 
 
 
gUg 

Gegenstand, der geworfen 
und gefangen werden kann 
(z. B. Tennisball, Wollknäuel) 
 
 
 
 
 
 
ggf. Tafel/Whiteboard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erarbeitung 
Schritt 1 

SuS: 
-  recherchieren und finden/erstellen 

Themen(-fragen). 
 

PA/EA AB (T1/T2) sowie Schü-
ler*innenheft (Teil A) 
Internetzugang, aktuelle 
Zeitungen und Zeitschriften 

Sicherung Lehrer*in:  
- Begleitet und unterstützt bei der 

Themenfestlegung und Rollenfindung 
SuS: 
- stellen Themen(-fragen) vor. 
- einigen sich auf die Themen(-fragen), 

die bei der Dialogveranstaltung disku-
tiert werden sollen und tragen diese 
in die Tabelle T4 (Arbeitsblatt) ein. 

- bilden gleichgroße Themengruppen 
(T4) und legen weitere Rollen (2 Mo-
derator*innen, 2 Pressevertre-
ter*innen) für die Dialogveranstaltung 
fest.  

gUg 
Plenum 
 
 
 
 
 
 
GA 

ggf. Dokumentenkamera 
 
Tafel/Whiteboard 
AB (T3/T4)  
 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUG = gelenktes Unterrichtsgespräch;            
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 



12Modul 3 – Vorbereitung – Schritt 2: Inhalte recherchieren

Thema
Schritt 2: Inhalte recherchieren/Thema eingrenzen und befragen 

In der Informationsflut die sich im Internet findet ist es wichtig, zwischen seriösen Informationen und 
Fake News zu unterscheiden. Strategien zur richtigen Recherche helfen darüber hinaus, den Überblick 
zu behalten und sich zielgerichtet zu informieren. 
Je genauer geklärt ist, worum es in der Diskussionsfrage geht, desto einfacher ist es, sich über die 
verschiedenen Positionen und Aspekte der Frage zu informieren. Um ein Thema systematisch zu 
bearbeiten, werden Unterfragen zur Themenfrage gebildet und mögliche Antworten und Positionen 
dazu recherchiert. 

Hinweise

90-180 Minuten Plenum, Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit

Internet, DIN A3-
Blätter, Zeitungen etc.

ZI
EL

E Die Schüler*innen lernen, wie man sich zielgerichtet Informationen beschafft und diese bewertet. 
Sie erkennen, wie man ein Thema sinnvoll befragt und sich alle wichtigen Aspekte einer 
Fragestellung erschließt.

VE
RL

AU
F

Ein kurzes Quiz zum Thema „Fakten und Fake News“ mit drei bis vier aktuellen Schlagzeilen (unter 
denen sich mindestens eine Fake News befindet) kann zum Einstieg gespielt werden.
Die Schüler*innen informieren sich mithilfe vorbereiteter Informationen, wie man richtig 
recherchiert und verlässliche und gute Informationen erkennt. Die Lehrkraft kann darüber 
hinaus seriöse Zeitungen, Fachmedien und Internetseiten vorstellen. Im Anschluss befragen 
die Schüler*innen ihr gewähltes Thema ausführlich mithilfe des dialogP-Fragenfächers und 
recherchieren arbeitsteilig zu ihrem Thema (ein Teil der Recherche kann auch als Hausaufgabe 
erledigt werden). Die Sicherung der Ergebnisse erfolgt in der Themengruppe im gemeinsamen 
Austausch und Strukturieren der Informationen, z.B. über eine Mind-Map, Strukturdiagramm, 
kriterienorientierte Tabelle o.ä.

Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 2 – Inhalte recherchieren/Thema eingrenzen und befragen 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

 
Zeitlicher Umfang: ca. 90–180 Minuten  

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform/Methode Medien 
Einstieg 
Schritt 2 

Lehrer*in: 
- zeigt wahre und unwahre Schlagzeilen 

(ggf. als stummer Impuls) 
SuS: 
- analysieren Schlagzeilen 
- diskutieren über Wahrheitsgehalt der 

Aussagen 
- stellen fest, dass eindeutige Aussagen 

über wahr oder unwahr von weiteren 
Informationen abhängig sind. 
 

gUg Tafel/Whiteboard 

Erarbeitung 
Schritt 2a 

SuS: 
- informieren sich darüber, wie sie an 

verlässliche Informationen gelangen 
können und wie eine gute Recherche 
gelingen kann. 

Lehrer*in: 
- ist beratend tätig. 

 

PA/GA AB Schritt 2a (T1/T2) 

Sicherung Lehrer*in: 
- fordert SuS auf, ihre Erkenntnisse zu-

sammenzutragen. 
 

mögliche Impulse:  
- Welche Tipps haltet ihr für besonders 

wertvoll und welche wollt ihr bei eurer 
Recherche berücksichtigen? 

- Wie habt ihr bisher (zuverlässige) Quel-
len gefunden/recherchiert? 
 

gUg Tafel, Notizen 
 

*Erarbeitung  
Schritt 2b 
 
(kann teil-
weise auch 
als HA erfol-
gen) 

Lehrer*in: 
- stellt Instrument des dialogP-Fächers 

vor und erläutert weiteres Vorgehen. 
SuS:  
- grenzen das Thema arbeitstei-

lig/gemeinsam sinnvoll ein und „befra-
gen“ es ausführlich. 

- sammeln und ordnen Informationen 
arbeitsteilig. 

Lehrer*in: 
- ist während der Erarbeitung beratend 

tätig. 
 

LV 
 
 
 
EA/PA/GA 

AB Schritt 2b (T3), bzw.  
Schüler*innenheft Teil B 
 
 
DIN-A3-Blätter (für Infor-
mationssammlung) 
 
PC, Internetzugang 
 
Bücher, Zeitungen, Zeit-
schriften 

Sicherung SuS: 
- fassen Informationen für die Gruppe 

zusammen und stellen diese geeignet 
und strukturiert dar (z. B. Mindmap, 
Strukturdiagramm, Tabelle etc.). 
 

GA DIN-A3-Blätter (für Infor-
mationssammlung) 
 
 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUG = gelenktes Unterrichtsgespräch;           
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 2 – Inhalte recherchieren/Thema eingrenzen und befragen 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 1 

Einstieg – Schritt 2 
 
Möglich wäre ein Einstieg über ein kurzes Quiz/eine kurze Analyse zum Thema „Fakten und Fake News“. Dazu reichen 
zwei bis drei aktuelle Schlagzeilen, unter denen sich mindestens eine Fake News befindet. Die SuS werden schnell 
bemerken, dass es Werkzeuge braucht, um Fake News von Fakten unterscheiden zu können.  
 
Erarbeitung und Sicherung: Schritt 2a – Inhalte recherchieren  
 
Hier können bereits seriöse Zeitungen und Fachmedien beispielhaft vorgestellt werden und es kann auf Seiten ver-
wiesen werden, die für die Recherche von Kindern und Jugendlichen geeignet sind (bspw. www.bpb.de/, 
www.hanisauland.de/). 
 
Weiterführendes Material zum Thema „Richtig recherchieren“: 

- EU-Initiative klicksafe (Hrsg.), klicksafe to go. Fakt oder Fake? Wie man Falschmeldungen im Internet entlarven 
kann, aktualisierte Aufl., 2020, 17 Seiten. 

- klicksafe: Quellenkritik und Bewertungskompetenz. Das Rüstzeug für junge Netzbürger, unter: 
https://www.klicksafe.de/themen/suchen-recherchieren/suchmaschinen/quellenkritik-und-
bewertungskompetenz (zuletzt 9.4.2020). 

- scook: Richtig recherchieren für Referate & Co., unter: 
https://www.scook.de/widget/scook/weiterwissen/lerntipps%20&%20methoden/282390 (zuletzt 9.4.2020). 

- Martin Spiewak, Fake-News. Nachhilfe in Skepsis, 28.2.2018, in Zeit-Online, unter: 
https://www.zeit.de/2018/10/fake-news-schule-fakten-unterricht-unterscheidung (zuletzt 9.4.2020). 

- Richtig Recherchieren. Faktencheck im Internet, in: Zeit für die Schule, unter: 
https://service.zeit.de/schule/medienwissen/richtig-recherchieren-faktencheck-im-internet/ (zuletzt 
9.4.2020). 

- Die Suche im Internet, in: Zeit für die Schule, unter: https://service.zeit.de/schule/digitalisierung/die-suche-im-
internet (zuletzt 9.4.2020). 

- Tipps für die Online-Recherche, in: Zeit für die Schule, unter: 
https://service.zeit.de/schule/medienwissen/tipps-fuer-die-onlinerecherche (zuletzt 9.4.2020). 

 
Die Sicherung sollte über ein geleitetes Unterrichtsgespräch erfolgen. Hier können zugleich Fragen beantwortet und 
ggf. auf mögliche Gefahren und Erfahrungen im Hinblick auf das Recherchieren ausgetauscht werden.  
 
Erarbeitung und Sicherung: Schritt 2b – Das Thema eingrenzen und befragen 
 
Weiterführende Hinweise zum dialogP-Fragenfächer:  
Je genauer geklärt ist, worum es in der Diskussionsfrage geht, desto einfacher ist es, eine Diskussion zu diesem The-
ma zu führen. Eine gute Möglichkeit, ein Thema systematisch zu bearbeiten, besteht darin, zur Themenfrage Unter-
fragen zu bilden. Für jede Unterfrage ist eine Vielzahl von Antworten denkbar. Klassische W-Fragen bilden einen 
„Fächer“ (siehe T3 sowie Abschnitt B im Schüler*innenheft) 
 
Der dialogP-Fragenfächer hilft dabei, 
- alle wichtigen Aspekte der Themenfrage zu erfassen, 
- die Themenfrage schließlich genau beantworten zu können, 
- zu veranschaulichen, welche Gründe die jeweilige Position wirklich stützen, 
- aufzuzeigen, welche Aspekte für das Thema wichtig sind. 
 
Schüler*innen, die schon geübter im Formulieren von Fragen sind, sollten sich auch mit den weiterführenden Fragen 
(siehe T3) beschäftigen. 
 
Im nächsten Schritt recherchieren die Schüler*innen (arbeitsteilig/in Partnerarbeit) innerhalb ihrer Themengruppen, 
um die zuvor aufgestellten Fragen zu beantworten. Der dialogP-Fragenfächer dient hier zur Orientierung. Die Schü-
ler*innen sammeln Informationen, tauschen sich aus und ordnen diese Informationen strukturiert.  
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 2 – Inhalte recherchieren/Thema eingrenzen und befragen 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 2 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der thematischen Materialbeschaffung und Informationssammlung:  
 
1. Eigene Recherche in PC-Räumen/mithilfe von Tablets etc. à Die SuS müssen aus einer Vielzahl an Informationen 

auswählen (zeitintensiv), können aber die erlernten Tipps und Strategien zur Recherche anwenden. 
2. Vorgabe und Auswahl von Materialien durch die Lehrkraft à Die Schüler*innen müssen keine eigene Auswahl 

treffen (zeitsparend). Es stehen ihnen aktuelle und seriöse Quellen zur Verfügung. Sie üben jedoch nicht das ei-
genständige Recherchieren.  

 
Es ist zudem möglich, dass die Schüler*innen einen Teil der Recherche und Informationssammlung als Hausaufgabe 
erledigen. Die Sicherung erfolgt anschließend in den Themengruppen im Unterricht. 
 
Hinweise zur Sicherung der Ergebnisse 
Achten Sie darauf, dass sich die Schüler*innen innerhalb der Gruppen austauschen und vor Schritt 3 über einen ähn-
lichen Wissensstand verfügen.  
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 2a – Inhalte recherchieren 
ARBEITSBLATT 
 

 1 

*Impressum (das): Das Impressum ist ein 
(Online-)Verzeichnis, in dem Anschrift des 
Inhabers/der Inhaberin (der Homepage), 
der/die Verleger*in, Drucker*in und die 
Redaktion genannt werden. 

 

Schritt 2a – Inhalte recherchieren 

 
Arbeitshinweise 

1. Informiere dich darüber, woran du verlässliche und korrekte Informationen (T1) erkennst. Ergänze 
die Übersicht ggf. um weitere Möglichkeiten und Tipps, um die Qualität einer Quelle einschätzen zu 
können. 

2. Informiere dich darüber, was du bei der Recherche (T2) beachten solltest.  

 

Wie erkennst du verlässliche und korrekte Informationen?  

Korrekte und verlässliche Informationen sind die Grundlage einer guten Argumentation. Das Internet bietet dir 
schier unendliche Möglichkeiten der Recherche und Informationsbeschaffung. Doch nicht alle Informationen 
sind wahr oder seriös. Wie kannst du also Fakten von Fake News* unterscheiden und die Qualität einer Quelle 
korrekt einschätzen? Die folgende Checkliste kann dir dabei helfen.  

T1 – Vier Schritte zum Einschätzen der Qualität einer Quelle  

5. Eigene Tipps 
 
 
 
 
 
 
leicht veränderte und ergänzte Übersicht entnommen aus: EU-Initiative klicksafe (Hrsg.): klicksafe to go. Fakt oder Fake? Wie man Falschmel-
dungen im Internet entlarven kann, aktualisierte Auflage, 2020, S. 5. 

1. Quelle:  

Überprüfen, wer hinter 
einem Inhalt steckt! 

2. Fakten:  

Stimmt das, was behaup-
tet wird? – Nicht alles ist 
wahr! 

3. Bilder:  

Überprüfen, ob das Bild 
aus dem Zusammenhang 
gerissen wurde. 

4. Aktualität:  

Aus welcher Zeit stam-
men die Informationen? 

Ein Blick auf die/den Au-
tor*in oder ins Impres-
sum* einer Website sollte 
zeigen, wer hinter dem 
Inhalt steht (Parteilichkeit, 
Intention/Absicht), Kom-
petenz). Fehlt eine Adres-
se oder ist ein Postfach im 
Ausland angegeben, sollte 
das kritisch hinterfragt 
werden.  

Wird das Thema auf ande-
ren Seiten ähnlich aufge-
arbeitet, oder erscheint es 
sogar exakt im gleichen 
Wortlaut? Kopierte Inhalte 
deuten auf unseriöses 
Copy and Paste-Verhalten 
(= Inhalte kopieren und 
einsetzen) hin. Texte, die 
verkürzt nur auf Schlagzei-
len beruhen, wenig Inhalt 
und viel Meinung präsen-
tieren, sollten mit Vorsicht 
genossen werden. 
 

Bei Falschmeldungen 
werden oft Bilder aus 
anderen Kontexten ver-
wendet und scheinen 
behauptete Inhalte noch 
einmal zu beweisen. Eine 
Rückwärts-Bildersuche 
kann helfen, dem Original 
auf die Spur zu kommen. 

In Suchmaschinen hilft ein 
voreingestellter Filter, der 
den Zeitraum der Ergeb-
nisse einschränkt, die 
neuesten Informationen 
zu einem Thema zu fin-
den. 

*Fake News (die): [Fake News sind] gefälschte Nachrichten. Mit reiße-
rischen Schlagzeilen, gefälschten Bildern und Behauptungen werden so 
Lügen und Propaganda verbreitet. Fake News erwecken den Eindruck, 
dass es sich um echte Nachrichten handelt. 
(aus:https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-
lexikon/239951/fake-news (zuletzt 13.4.2020) 
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Wie recherchierst du richtig? 

Du hast nun Möglichkeiten kennengelernt, die Qualität deiner Quellen verlässlich prüfen zu können. Doch wie 
gelangst du nun gezielt und effizient an Informationen? Die folgenden Tipps (T2) machen dich fit für die Re-
cherche im Internet.  

T2 – Tipps für die Recherche im Internet 
 
Recherchiere vom 
Allgemeinen zum 
Detail 

 
Verschaffe dir einen groben Überblick zum Thema. Leite daraus weitere Schlag- und 
Suchwörter, Unter- und Teilaspekte sowie Fragen für deine Recherche ab. „Befrage“ dein 
Thema immer wieder ausführlich mithilfe des Fragenfächers (im Schüler*innenheft) und 
der weiterführenden Hilfsfragen (siehe T3/T4). So dringst du tiefer in die Materie ein, 
ordnest Informationen, erkennst wichtige und eher unwesentliche Informationen.  
 

 
Befrage nicht nur 
Google und Wi-
kipedia  

 
Recherchiere breit und nutze unterschiedliche Suchmaschinen, Nachrichtenportale (Web-
seiten von Zeitungen und Fachmedien) sowie Portale politischer (Bildungs-)Einrichtungen. 
Falls die Artikel aus Fachmedien zu kompliziert und sprachlich zu schwer sind, suche ge-
zielt nach speziellen Medienangeboten für Kinder und Jugendliche oder solchen in einfa-
cher Sprache.  
 

 
Nutze mehr als 
eine Quelle 

 
Informiere dich umfassend und stütze deine Suche auf mehrere Quellen unterschiedlicher 
Portale, die sich sinnvoll ergänzen, aber auch unterschiedliche Meinungen und Ansichten 
vertreten.  
 

 
Nutze Suchma-
schinen gezielt  

 
Gib bei deiner Suche nur einzelne, für das Thema wichtige Schlagwörter oder Fachbegriffe 
in die Suchleiste ein, vermeide die Eingabe ganzer Sätze. 
 

 
Nutze Tricks, um 
die Treffergenau-
igkeit zu erhöhen  

 
Grenze deine Suche durch Tricks ein bzw. weite sie aus: Suchst du z. B. nach einer be-
stimmten Wortgruppe in genau dieser Reihenfolge, setze diese Wortgruppe in Anfüh-
rungszeichen („“). Willst du bei deiner Suche Ergebnisse ausschließen, die ein bestimmtes 
Wort benutzen, setze ein Minus (–) vor dieses Wort. 
 

 
Halte deine Such-
anfrage so einfach 
wie möglich 

 
Wähle eindeutige und präzise Wörter/Synonyme deines Themas bzw. Ober- und Un-
terthemas aus. Beschreibe das Gesuchte nur mit wenigen einfachen Worten. Willst du 
unterschiedliche Ansichten und Meinungen zum Thema finden, ergänze deine Suchanfra-
ge um Begriffe „Kommentar“ oder „Meinung“, „pro …“ oder „contra …“. 
 

 
Eigene Tipps 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 2b – Thema eingrenzen und befragen 
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Schritt 2b – Das Thema eingrenzen und befragen 

Je genauer du klärst, worum es bei der Themenfrage geht, desto einfacher ist es, eine Diskussion zu diesem 
Thema zu führen. Dabei hilft dir das Stellen von Unterfragen und weiterführende Fragen an das Thema. 

Arbeitshinweise 

1. Einigt euch in der Gruppe auf Suchbegriffe, Fachbegriffe und Schlagwörter, die bei der Recherche 
wichtig sind. Befragt euer Thema mithilfe des dialogP-Fächers und ggf. der weiterführenden Fragen 
(für Fortgeschrittene). Macht euch im Schüler*innenheft und ggf. in der Tabelle T4 Notizen. Orientiert 
euch dabei an der Vorgehensweise in der Tabelle T3. 

2. Recherchiert nun arbeitsteilig mithilfe der festgelegten Suchbegriffe und ergänzt diese ggf. Sammelt 
Informationen zu den von euch gestellten Fragen. Vergesst dabei nicht die Positionen der Parteien zu 
recherchieren, die sie zu eurer Themenfrage einnehmen. Notiert eure Ergebnisse auf einem separaten 
Blatt Papier.  

3. Tauscht eure Informationen in der Gruppe aus und ordnet eure Ergebnisse. Legt dazu eine Übersicht 
an (z. B. Strukturdiagramm, Mindmap, kriterienorientierte Tabelle etc.). 
 

T3 – Das Thema eingrenzen und befragen 
Beispiel: Soll das Rauchverbot für Schüler*innen auch vor den Toren der Schulen gelten? 

Das Thema sinnvoll eingrenzen:  
themenrelevante Begriffe, Fachwörter und Schlagwörter für 
das Suchfenster 

Rauchverbot an Schulen, Nichtraucherschutz, Schutz von Kindern und 
Jugendlichen, gesundheitliche Risiken des (Passiv-)Rauchens, Inhalts-
stoffe einer Zigarette, rechtliche Grundlagen Rauchverbot 

Das Thema mithilfe eines dialogP-Fächers befragen: 
 
 
 
 
Soll/Ist/Kann/ 
Muss …?  

- Wie soll das (erweiterte) Rauchverbot in angrenzenden Berei-
chen der Schule durchgesetzt werden? 

- Wer und welcher Bereich außerhalb der Schule soll davon be-
troffen sein? (auch Lehrer*innen/Personal der Schule?)  

- Wie ist die rechtliche Situation in anderen Bundesländern?  
- Welchen Zweck erfüllt ein erweitertes Rauchverbot?  
- Welche Gefahren und Risiken gehen vom Rauchen aus? 
- Was soll verboten werden? (auch E-Zigaretten oder der Besitz 

von Zigaretten?) 
- Welche Sanktionen drohen, wenn das (erweiterte) Rauchver-

bot missachtet wird? etc.  
Das Thema ausführlicher befragen (für Fortgeschrittene): 
 
Welche Dimensionen/Ausmaße hat die Maßnahme oder 
Regelung, über die entschieden werden soll?  
- kurzfristig/mittelfristig/langfristig  
- individuell/psychologisch/gesellschaftlich/politisch 
- regional/kommunal/bundesweit/europaweit/global  
- ökonomisch (wirtschaftlicher und auch ideeller Wert), 
ökologischer Nutzen  
- Normen und Werte (z.B. Menschlichkeit, Freiheit, individu-
elle Entfaltung, Solidarität) 
 
Welche Teilaspekte können berücksichtigt werden, um 
differenziert und aus unterschiedlichen Perspektiven auf die 
Themenfrage antworten zu können? 
- Positionen von Parteien 
- Positionen von Wissenschaftler*innen, Expert*innen, 
Abgeordneten, Journalist*innen  
- Zahlen, Fakten, Vergleichswerte (z. B. andere                 
Städte/Bundesländer/Staaten) 
- Gefahren/Probleme aktueller Regelungen 
- Alternativen zur bestehenden Regelung/Maßnahme,    
Lösungsvorschläge 

- Wie lang soll die erweiterte Regelung Bestand haben?  
- Welche individuellen und psychologischen Auswirkungen hat 

diese Regelung auf die Schüler*innen/Lehrer*innen? 
- Welche Regelungen/Sanktionen gibt es bezüglich des Rau-

chens an Schulen regional/bundesweit … aktuell? 
- Wie wird sanktioniert? 
- Wie wirkt sich ein Rauchverbot ökonomisch und ökologisch 

aus?  
- Wird durch das (erweiterte) Rauchverbot die persönliche Frei-

heit (Art. 3 GG) eingeschränkt? 
- Was bedeuten Rauchende im Umfeld von Nichtrauchern? 

Welche Gefahr geht vom Passivrauchen aus? etc. 
 

- Welche Gefahren gehen vom Rauchen/Passivrauchen generell 
aus (wissenschaftliche/medizinische Perspektive)?                  
Wie viele Menschen sterben jährlich an den Folgen des             
(Passiv-)Rauchens? 

- Welche Positionen nehmen Parteien/Expert*innen bezüglich 
eines erweiterten Rauchverbotes ein? 

- Welche Alternativen/Maßnahmen gäbe es, Schü-
ler*innen/Lehrer*innen vom Nichtrauchen zu überzeugen?  

- Welche Rolle/Funktion nehmen Lehrer*innen bezüglich des 
Rauchens für Schüler*innen ein? etc.  
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T4 – Dein/euer Thema eingrenzen und befragen 

 
Thema und Themenfrage: 
 

 
 
 

 
Das Thema sinnvoll eingrenzen:  
themenrelevante Begriffe, Fachwörter und Schlagwör-
ter für das Suchfenster 

 
 
 
 
 

 
Das Thema mithilfe eines dialogP-Fächers   
befragen: 
 
 
 
 
Soll/Ist/Kann/Muss 
…? 

 

Zum Ausfüllen nutze die Tabelle in  
deinem Schüler*innenheft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Thema ausführlicher befragen (Fortgeschrittene)  
 
Welche Dimensionen/Ausmaße hat die Maßnahme 
oder Regelung, über die entschieden werden soll?  
- kurzfristig/mittelfristig/langfristig  
- individuell/psychologisch/gesellschaftlich/politisch 
- regional/kommunal/bundesweit/europaweit/global  
- ökonomisch (wirtschaftlicher und auch ideeller Wert)  
- ökologisch 
- Normen und Werte (z.B. Menschlichkeit, Freiheit, 
individuelle Entfaltung, Solidarität) 
 
Welche Teilaspekte können berücksichtigt werden, 
um differenziert und aus unterschiedlichen Perspekti-
ven auf die Themenfrage antworten zu können? 
- Positionen von Parteien 
- Positionen von Wissenschaftler*innen, Expert*innen, 
Abgeordneten, Journalist*innen etc.  
- Zahlen, Fakten, Vergleichswerte (z.B. andere Städ-
te/Bundesländer/Staaten) 
- Gefahren/Probleme aktueller Regelun-
gen/Konsequenzen  
- Alternativen zur bestehenden Regelung/Maßnahme, 
Lösungsvorschläge 
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Thema
Schritt 3: Argumente sammeln und belegen 

Eine gelungene Diskussion lebt von überzeugenden und sinnvollen Argumenten. Eine 
Auseinandersetzung mit Pro- und Contra-Argumenten aus unterschiedlichen Perspektiven stärkt 
dabei auch die eigene Meinungsbildung. Argumentationsketten helfen dabei, die eigene Position 
überzeugend zu vertreten.

Hinweise

45-60 Minuten Plenum, Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit Tafel/Whiteboard

ZI
EL

E Die Schüler*innen leiten aus den gesammelten Informationen Pro- und Contra-Argumente ab und 
beleuchten die Themenfrage aus verschiedenen Perspektiven, um zur Themenfrage eindeutig 
Stellung beziehen zu können. Sie lernen ihre Position durch Argumentationsketten überzeugend 
zu vertreten.

VE
RL

AU
F

Als Einstieg versuchen die Schüler*innen sich in einer Paarübung argumentativ von der 
Notwendigkeit einfacher absurder/verrückter Aussagen zu überzeugen. Im Anschluss reflektieren 
sie, wer besonders überzeugen konnte und von welchen Kriterien dies abhing und erkennen 
so den Nutzen einer guten Argumentation. Im Anschluss leiten die Schüler*innen aus ihren 
gesammelten Informationen Pro- und Contra-Argumente aus unterschiedlichen Perspektiven 
ab und strukturieren diese gemeinsam in ihrer Themengruppe. Beispiele zu verschiedenen 
Themenfragen dienen dafür als Hilfestellung. Im Anschluss erstellen die Schüler*innen aus 
einzelnen Argumenten Argumentationsketten und stellen einige davon exemplarisch im Plenum 
vor. Weitere Argumentationsketten können als Hausaufgabe erstellt werden, um optimal auf die 
Diskussion mit den Abgeordneten vorbereitet zu sein.
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 3 – Argumente sammeln und belegen 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 
 
Einstieg: Schritt 3 – Argumente sammeln und belegen 
 
Der Einstieg erfolgt über eine Übung in Paaren. Die Schüler*innen versuchen, sich argumentativ (These, Begründung, 
Beispiel) von der Notwendigkeit einfacher absurder/verrückter Aussagen zu überzeugen. Im Anschluss reflektieren 
sie, inwieweit sie ihren Partner*in überzeugen konnten und von welchen Kriterien dies abhing. Dies verdeutlicht den 
Schüler*innen, wie wichtig überzeugende und sinnvolle Argumente in einer Diskussion sind. Die Ergebnisse können 
an der Tafel festgehalten werden. Auf diese kann im weiteren Verlauf der Erarbeitung immer wieder verwiesen wer-
den.  
 
Erarbeitung: Schritt 3 – Argumente sammeln und belegen 
 
Weiterführende Hinweise zum Argumentieren: 
Anbei finden Sie eine Übersicht typischer Argumentationsfehler. Sofern Sie genügend Zeit haben, können die Schü-
ler*innen auch mithilfe dieser Tabelle ihre Argumente prüfen und korrigieren. Andernfalls reichen die Tipps zum 
Aufbau einer Argumentation in T3/T4. 
 
angelehnt an: https://lehrerfortbildung-bw.de (zuletzt 9.4.2020). 
 
 

 

Typische Argumentationsfehler und ihre Bezeichnung 

1 Zirkelschluss (circulus 
vitiosus): 

Begründung stellt eine andere Formulierung für die Behauptung dar. 

2 Fehlschluss (Non sequi-
tur; Latein für „es folgt 
nicht“): 

Zur Bestätigung der These wird ein Argument genommen, das zwar wahr ist, 
aber die aufgestellte These nicht beweist. Es handelt sich nicht um einen 
zureichenden Grund. 

3 argumentum ad homi-
nem (lateinisch in etwa: 
„Beweisrede bezogen auf 
den Menschen“): 

Man versucht, die Argumentation des Gegenübers durch persönliche Angriffe 
(z. B. Unterstellung von Inkompetenz) zu entwerten. 

4 Mit „Killerphrasen“ per-
sönliche Meinungen als 
Fakten ausgeben:  

Ziel ist es, mit so genannten Killerphrasen wie „gibt es denn wirklich einen, 
der glaubt, dass …“, „es ist doch allgemein bekannt, dass…“  oder „jeder mit 
gesundem Menschenverstand weiß …“ subjektive Meinungen als allgemein-
gültige Tatsachen auszugeben.  

5 Naturalistischer Fehl-
schluss: 

Es handelt sich um einen sog. naturalistischen Fehlschluss, wenn vom Sein,  
d. h. wie etwas ist, auf das Sollen, d. h. wie etwas sein soll, geschlossen wird.  

6 Verallgemeinerung: Es handelt sich um eine (klischeehafte) Verallgemeinerung, denn auch wenn 
beispielsweise  Eigenschaften wie Pünktlichkeit oder Ordnungssinn den 
Deutschen häufig zugeschrieben werden, gibt es natürlich auch viele Deut-
sche, die permanent zu spät kommen oder das Chaos lieben. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 3 – Argumente sammeln und belegen 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

Zeitlicher Umfang: ca. 45–60 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform/Methode Medien 
Einstieg Lehrer*in: 

Impuls: Überzeuge deinen Partner/deine 
Partnerin von einer der folgenden Aussa-
gen: 
Es ist sinnvoll … 
- Handschuhe im Sommer zu tragen. 
- das komplette Schulgebäude grün zu 

streichen. 
- im Sommer eine Winterjacke zu tragen. 
- im Winter mit kurzen Hosen zur Schule 

zu kommen.  
- im Schulgebäude einen Pyjama zu tra-

gen. 
- eine Giraffe als Haustier zu halten.  
- etc. 
Begründe deine These. Nutze Beispiele. 
SuS:  
- analysieren, das Gelingen der Übung 

und inwieweit sie ihren Partner/ihre 
Partnerin überzeugen konnten, 

- leiten daraus Kriterien einer überzeu-
genden Argumentation ab. 

 
 
PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenum 

 
 
Tafel/Whiteboard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tafel 

Erarbeitung 
Schritt 3 

SuS: 
- leiten aus ihren gesammelten Informa-

tionen Pro- und Contra-Argumente aus 
unterschiedlichen Perspektiven ab und 
übertragen diese in die Notierhilfe T2 

- orientieren sich am Beispiel T1. 
- stellen aus einzelnen Argumenten  

Argumentationsketten her (T4). 
- orientieren sich am Beispiel T3. 
Lehrer*in: 
- ist beratend und korrigierend tätig. 

EA/GA/PA  
AB (T1/T2) 
 
 
 
 
AB (T3/T4)  
 
 

Sicherung SuS: 
- vergleichen, ergänzen und korrigieren 

ggf. ihre Argumente/ Argumentations-
ketten innerhalb der Themengruppe. 

- ordnen die Argumente gemeinsam mit 
Hilfe des Suchfenster im Schü-
ler*innenheft 

Lehrer*in: 
- ist beratend und korrigierend tätig. 
SuS: 
- stellen exemplarisch Argumentationen 

im Plenum vor und überprüfen diese 
auf typische Argumentationsfehler. 

- korrigieren ggf. ihre Argumentationen. 
- erstellen weitere, thematisch wichtige 

Argumentationsketten als HA 

GA 
 
 
 
 
 
 
 
Plenum 

 
AB (T2) 
 
 
Schüler*innenheft C 
 
 
 
 
 
AB (T4) 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUG = gelenktes Unterrichtsgespräch;            
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 3 – Argumente sammeln und belegen 
ARBEITSBLATT 
 

 1 

Schritt 3 – Argumente sammeln und zuordnen 

Ihr habt nun euer Thema ausführlich befragt und Informationen gesammelt und geordnet. Ihr kennt euch jetzt 
aus. Im nächsten Schritt leitet ihr aus eurem Material Pro- und Contra-Argumente ab, um zu eurer Themenfra-
ge eindeutig Stellung beziehen zu können. Wichtig ist hierbei, dass ihr die Themenfrage aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet, denn nicht jede*r Betroffene wird die Frage am Ende so beantworten wie du. Schaut 
euch dazu die Beispielsammlung (T1) an.  
 

T1 – Sammlung von Argumenten am Beispiel: 
Soll das Rauchverbot für Schüler*innen auch vor den Toren der Schulen gelten? 

pro Perspektive contra 

- Gesundheit der Nichtrau-
cher*innen wird geachtet und 
nicht gefährdet. 

- Persönliche Freiheit des/der An-
deren wird geachtet (Art. 3 GG). 

Nichtraucher*innen 

 

- Nichtraucher*innen müssen sich 
nicht in der Nähe von Rau-
cher*innen aufhalten. 

Lehrer*innen … 

- kommen ihrer Vorbildfunktion 
nach und werden auch außerhalb 
des Schulgeländes nicht rauchend 
wahrgenommen, 

- erfüllen Bildungsauftrag der   
Schule. 

Lehrer*innen 

- Persönliche Freiheit wird einge-
schränkt. 

- Lehrer*innen müssen auch außer-
halb des Schulgeländes die Einhal-
tung der Regelung überprüfen. 

Kinder und Jugendliche … 

- werden ausreichend geschützt, da 
(Passiv-)Rauchen die Gesundheit 
massiv schädigt, 

- können die negativen Folgen des 
(Passiv-)Rauchens nicht abschät-
zen. 

Kinder und       
Jugendliche 

- Jugendliche ab 18 gelten als voll-
jährig und müssen selbst Verant-
wortung übernehmen und Ent-
scheidungen im Hinblick auf das 
(Nicht-)Rauchen treffen. 

- Gelder, die im Gesundheitssystem 
eingespart werden, könnten z. B. 
im sozialen Bereich oder der Bil-
dung genutzt werden 

Gesellschaft 

- Steuereinnahmen, die durch den 
Kauf von Tabakwaren eingenom-
men werden, könnten z. B. nicht 
in Bereichen der Bildung etc. ver-
wendet werden.  

- Der Staat kommt seiner Aufgabe 
nach, die körperliche Unversehrt-
heit von Kindern und Jugendlichen 
zu schützen 

Staat 

- Der Staat schränkt die persönliche 
Freiheit von Raucher*innen durch 
Verbote ein. 
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Schritt 3 – Argumente sammeln und belegen 
ARBEITSBLATT 
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Arbeitshinweise 

1. Trage nun auf Grundlage eurer Material- und Informationssammlung Argumente aus mindestens drei 
unterschiedlichen Perspektiven zusammen. Orientiere dich dabei am Beispiel aus der Tabelle T1. 

2. Schreibe deine Argumente in die Notierhilfe T2.  
 

3. Tausche dich mit deiner Gruppe aus und ergänze deine Sammlung von Argumenten im Suchfenster im 
Schüler*innenheft (Teil C).  

T2 – Sammlung von Pro- und Contra-Argumenten zur Themenfrage: 

pro Perspektive contra 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 3 – Argumente sammeln und belegen 
ARBEITSBLATT 
 

 3 

Belegen von Argumenten 

In einer Diskussion genügt es jedoch nicht, zahlreiche Argumente einfach aufzuzählen. Um deine Position deut-
lich zu machen und vor allem Andere davon zu überzeugen, musst du deine Argumente belegen und zu einer 
Argumentationskette verknüpfen. Das folgende Beispiel zeigt dir, wie dir das gelingt.  

T3 – Verknüpfen von Argumenten zu einer Argumentationskette am Beispiel 
Soll das Rauchverbot für Schüler*innen auch vor den Toren der Schulen gelten? 

Schritte zum Anreichern von 
Argumenten Beispiel Erläuterung der Schritte 

These/Empfehlung/Bewertung/Forderung Vor den Toren der Schule soll 
das Rauchen für alle Schü-
ler*innen verboten werden,   
 

Die Themenfrage wird bejaht 
oder verneint. 

Argument weil das Rauchen die Gesund-
heit schädigt. 

Ein starkes Argument dient als 
Stütze/Begründung der These. Es 
wird sprachlich häufig mit Kau-
salkonjunktionen (begründende 
Konjunktionen) wie z. B. weil, 
deswegen, darum, denn oder da 
eingeleitet. 
 

Stützung des Arguments und Beleg Denn Rauchen erhöht z.B. das 
Risiko an Lungenkrebs zu er-
kranken und daran zu sterben. 
So geht die Deutsche Krebsge-
sellschaft davon aus, dass vier 
von fünf Lungenkrebstodesfäl-
len auf das Rauchen zurückzu-
führen sind.1 
 

Passende Beispiel stützen das 
Argument. Belege (Statistiken 
etc.) stärken die These. Dabei 
helfen einleitende Konjunktionen 
wie z. B. denn, wie oder so. 

Gegenteil  
 

Nichtrauchen fördert zudem 
die Gesundheit.  
 

Das Argument wird umgekehrt. 

Vergleiche/Analogien Alkohol trinken schädigt die 
Gesundheit ebenfalls und ist 
für Schüler*innen auf dem 
Schulgelände untersagt. Auch 
hier könnte das Verbot aus-
geweitet werden. 
 

Es wird mit einem ähnlichen Fall 
verglichen.  

Folgerung/Forderung Auf Grund dessen ist ein 
Rauchverbot auch in angren-
zenden Bereichen der Schulen 
dringend anzuraten.  

Es wird eine Forderung oder 
Lösung des Problems vorgestellt. 
Eingeleitet wird diese oft mit 
daher, darum, deshalb, also, auf 
Grund dessen oder schließlich. 
 

 

 

 
 

1 Siehe https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/bewusst-leben/rauchen-zahlen-
und-fakten.html (zuletzt 9.4.2020). 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 3 – Argumente sammeln und belegen 
ARBEITSBLATT 
 

 4 

 Arbeitshinweise: 

1. Verfasst in eurer Gruppe zu mindestens zwei Argumenten eurer Themenfrage überzeugende Argu-
mentationsketten. Nutzt dafür die Notierhilfe T4. Orientiert euch dabei an dem Beispiel aus der Ta-
belle T3.  

2. Achtet darauf, dass ihr auf Vorurteile und Verallgemeinerungen verzichtet und die Belege wahr sind.  

Tipp: Denkt daran, dass eine flüssige Argumentation entstehen soll, die auch ohne die in der Tabelle links auf-
geführten Schritte verständlich vorgetragen werden könnte. 

 

T4 – Verknüpfen von Argumenten zu einer Argumentationskette 

Schritte Beispiel 1 

These/Empfehlung/Bewertung/Forderung  
 
 

Argument  
 
 

Stützung des Arguments und Beleg  
 
 

Gegenteil   
 
 

Vergleiche/Analogien  
 
 

Folgerung/Forderung  
 
 

T4 – Verknüpfen von Argumenten zu einer Argumentationskette 

Schritte Beispiel 2 

These/Empfehlung/Bewertung/Forderung  
 
 

Argument  
 
 

Stützung des Arguments und Beleg  
 
 

Gegenteil   
 
 

Vergleiche/Analogien  
 
 

Folgerung/Forderung  
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14Modul 3 – Vorbereitung – Schritt 4: Diskutieren üben

Thema
Schritt 4: Diskutieren üben

In einer Diskussion treffen unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu einem umstrittenen 
Sachverhalt oder einem Problem aufeinander. Eine Diskussion kann nur gelingen, wenn man sich 
gegenseitig ausreden lässt, aufeinander eingeht und sich in die Perspektive des Gegenübers 
hineinversetzt. Das „Diskutieren üben“ sollte insbesondere dann durchgeführt werden, wenn die 
Schüler*innen kaum Erfahrungen mit Diskussionen haben.

Hinweise

45 Minuten Plenum, 
Gruppenarbeit Tafel/Whiteboard

ZI
EL

E Die Schüler*innen lernen, dass es für eine Diskussion nicht nur wichtig ist, seinen eigenen 
Standpunkt zu kennen und mit schlüssigen Argumenten zu vertreten, sondern auch sich in sein 
Gegenüber hineinzuversetzen, aufmerksam zuzuhören und auf den anderen einzugehen.

VE
RL

AU
F

Als Einstieg kann der Aphorismus „Nicht Sieg sollte Zweck der Diskussion sein, sondern Gewinn“ 
(Joseph Joubert) analysiert werden. Die Schüler*innen erkennen, dass das Hauptziel einer 
Diskussion sein sollte, Wissen zu mehren, neue Ansichten kennenzulernen und einen Konsens zu 
erzielen. Um Sicherheit im Diskutieren zu gewinnen, simulieren die Schüler*innen in 6er-Gruppen 
eine Diskussion anhand der Beispielfrage, ob ein Rauchverbot für Schüler*innen auch vor den 
Toren der Schulen gerecht und sinnvoll ist (natürlich sind auch alternative Diskussionsfragen 
möglich). Dafür lesen sie zunächst einen kurzen Informationstext und schlüpfen dann in vorher 
festgelegte Rollen zu unterschiedlichen Diskussionstypen (die*der Neutrale, die*der Emotionale, 
die*der Pessimist*in, die*der Optimist*in, die*der Kreative, die*der Weitsichtige). Nach der 
Diskussion tauschen sich die Schüler*innen zu ihren Erfahrungen und Beobachtungen zum 
Rollentausch/der Diskussion aus.
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 4 – Diskutieren üben 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 
 

Hinweis: Schritt 4 – Diskutieren üben 
 
Je nach zeitlichem Rahmen kann dieser Schritt erfolgen. Das „Diskutieren üben“ sollte insbesondere dann durchge-
führt werden, wenn die Schüler*innen kaum Erfahrungen mit der Durchführung von Diskussionen gemacht haben. Es 
ist auch möglich die Anzahl der Rollen (Diskussionstypen) zu reduzieren und/oder zusätzlich Beobachter*innen zur 
Diskussion hinzuzuziehen. Diese können das Geschehen von außen bewerten. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 4 – Diskutieren üben 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

Zeitlicher Umfang: ca. 45 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform/Methode Medien 
Einstieg 
Schritt 4 

Lehrer*in:  
- fordert SuS auf, den Aphorismus „Nicht 

Sieg sollte Zweck der Diskussion sein, 
sondern Gewinn“ von Joseph Joubert, 
einem französischen Moralisten (*7. 
Mai 1754 in Montignac, Périgord; † 4. 
Mai 1824 in Paris) zu analysieren. 
 

SuS:  
- analysieren, dass Diskussionen dazu 

beitragen Wissen zu mehren, andere 
Ansichten kennenzulernen, Proble-
me/Fragen gemeinsam zu lösen (Kon-
sens/Kompromiss). 
 

gUg Tafel/Whiteboard 

Erarbeitung 
Schritt 4 

SuS:  
- simulieren eine Diskussion anhand der 

Beispielfrage, ob ein Rauchverbot für 
Schüler*innen auch vor den Toren der 
Schulen gerecht und sinnvoll ist.  
à Andere von den SuS selbstgewählte 
Diskussionsfragen sind natürlich eben-
falls möglich! 
 

GA  

Sicherung SuS: 
- fassen ihre Eindrücke und Wahrneh-

mungen hinsichtlich der Schwierigkei-
ten/Vorteile in andere Rollen zu schlüp-
fen, zusammen. 
 

Plenum  

 
AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUG = gelenktes Unterrichtsgespräch;           
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 

Ar
be

its
bl

at
t A

B 
1.

3 
(S

ei
te

 1
)

FÜ
R 

SC
HÜ

LE
R*

IN
NE

N

18 
 

 

Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 4 – Diskutieren üben 
ARBEITSBLATT 
 

 1 

 

Was musst du beim Diskutieren beachten? 

In einer Diskussion treffen unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu einem umstrittenen Sachverhalt oder 
einem Problem aufeinander. Eine Diskussion kann nur gelingen, wenn du dein Gegenüber achtest, ihr*ihm gut 
zuhörst, sie*ihn ausreden lässt und auf ihre*seine Ansichten eingehst. Doch dafür musst du dich in die Perspek-
tive deines Gegenübers hineinversetzen können. Die folgende Übung ist dir dabei behilflich.  

 

Arbeitshinweise 

1. Lies den Infotext M1 und markiere die wichtigsten Kernbegriffe und Informationen zum Rauchverbot 
an Schulen.  

2. Findet euch in 6er-Gruppen zusammen und verteilt die Rollenkärtchen zu den unterschiedlichen Dis-
kussionstypen (T1) innerhalb der Gruppe. Macht euch mit eurem Rollenkärtchen vertraut.  

3. Diskutiert nun innerhalb der 6er Gruppe die Frage, ob ein Rauchverbot für Schüler*innen vor den 
Toren der Schulen gerecht und sinnvoll ist. Weicht dabei nicht von eurer Rolle ab. 

4. Tauscht euch im Plenum über eure Erfahrungen und Beobachtungen zum Rollentausch aus. Inwie-
weit beeinflusste der jeweilige Diskussionstyp die Diskussion/das Ergebnis innerhalb der Gruppe?  

 

 

M1 – Ist ein Rauchverbot für Schüler*innen auch vor den Toren der Schulen gerecht und sinnvoll?  

„Die Raucherquote Jugendlicher im Alter zwischen 12 und 17 Jahren konnte von 28 Prozent im Jahr 2001 auf 
knappe 12 Prozent im Jahr 2011 gesenkt werden. Zu diesem Erfolg trug ein ganzes Bündel an Maßnahmen bei. 5 
Ein wichtiger Baustein war dabei die Einführung rauchfreier Schulen. Die Schule ist ein Ort, an dem Jugendliche 
prägende Erfahrungen machen und vielen verschiedenen Einflüssen ausgesetzt sind. Rauchverbote an Schulen 
gelten daher als einer der wichtigsten Schritte, den Einstieg ins Rauchen zu verhindern und somit den Risiken 
durch den Tabakkonsum vorzubeugen. 
Spätestens seit der Umsetzung der jeweiligen Landesnichtraucherschutzgesetze ist das Rauchen an allen Schu-10 
len in Deutschland verboten. In vielen Bundesländern gab es bereits vorher entsprechende Regelungen. […] Das 
Rauchverbot umfasst nicht nur die Schulgebäude, sondern auch das Schulgelände.“1  

Wäre dann nicht auch ein Rauchverbot für Schüler*innen in unmittelbarer Nähe der Schulen gerecht und sinn-
voll? 

 
 

1 Rauchfreie Schulen, unter: https://www.rauchfrei-info.de/informieren/gesetzliche-regelungen/rauchfreie-schulen/ (zu-
letzt 12.4.2020).  
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ARBEITSBLATT 
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T1 – Rollenkärtchen zu den Diskussionstypen 
 
Die*der Neutrale 
Du betrachtest die Diskussionsfrage sachlich und 
neutral. Du nutzt ausschließlich objektive Fakten aus 
Statistiken, Erhebungen und wissenschaftlichen 
Untersuchungen.  

 
Die*der Emotionale 
Du betrachtest die Diskussionsfrage sehr emotional 
und lässt dich von deinem Bauchgefühl/deiner Intui-
tion leiten. Fakten und wissenschaftlichen Untersu-
chungen stehst du skeptisch gegenüber. 
 

 
Die*der Pessimist*in 
Du siehst zunächst einmal alles negativ. Du bist 
der/die geborene Pessimist*in. Dir wurde das 
Schwarzsehen in die Wiege gelegt. Du ziehst bei 
Diskussionen nur Fakten heran, die auf die Gefahren 
und Risiken verweisen.  
 

 
Die*der Optimist*in 
Du betrachtest die Streitfrage durchweg positiv. Du 
bist die/der geborene Optimist*in. In Diskussionen 
ziehst du deshalb nur positive Fakten heran, um 
Chancen, Möglichkeiten und Vorteile darlegen zu 
können.  
 

 
Die*der Kreative 
Du besitzt Fantasie und sprühst vor kreativen Ideen. 
Spielerisch zauberst du neue, zukunftsträchtige 
Ideen aus dem Hut oder bietest während der Diskus-
sion (Lösungs-)Alternativen an.  
 

 
Die*der Weitsichtige 
Du kannst selbst komplexe Diskussionen überblicken 
und die Positionen anderer zusammenfassen. Keine 
Perspektive scheint dir fremd zu sein. Du bist auf 
einen Kompromiss/eine Lösung aus, die alle zufrie-
den stellen könnte.  
 

 

Eigene Notizen zur Rolle  
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Thema
Schritt 5: Hinweise und Hilfestellungen für die Veranstaltung

Die Schüler*innen bereiten sich in ihren Themengruppen abschließend auf die Veranstaltung 
und insbesondere den Einstieg in die Diskussion mit den Abgeordneten vor; Formulierungs- und 
Strukturierungshilfen unterstützen dabei. Letzte offene Fragen zum Termin können geklärt werden. Die 
Checkliste zur inhaltlichen Vorbereitung zeigt den Schüler*innen zugleich wie gut sie vorbereitet sind 
und was sie inhaltlich und methodisch alles gelernt haben.  

Hinweise

45 Minuten Plenum, 
Gruppenarbeit —

ZI
EL

E Die Schüler*innen fühlen sich gut vorbereitet auf den Gesprächseinstieg und die Diskussion 
mit den Abgeordneten. Sie lernen Strukturierungs- und Formulierungshilfen als Hilfsmittel zur 
Vorbereitung kennen und reflektieren, was sie bisher gelernt haben. 

VE
RL

AU
F

In ihren Themengruppen bereiten sich die Schüler*innen auf die Veranstaltung vor. Jede 
Gruppe wählt eine*n Gruppenschrecher*in und ein*e Protokollant*in. Nachdem alle Rollen 
vergeben und die Beteiligten mit den damit verbundenen Aufgaben vertraut sind, bereiten 
sich die Themengruppen gemeinsam auf den Einstieg in die Diskussion mit den Abgeordneten 
vor. Die Strukturierungs- und Formulierungshilfe soll dabei unterstützen; die ersten beiden 
Schritte (Thema, Relevanz des Themas, begründete Position der Gruppe) können im Vorfeld der 
Veranstaltung ausgefüllt werden, um den Schüler*innen Sicherheit zu geben. Abschließend gehen 
die Schüler*innen und die Lehrkraft gemeinsam die Checkliste zur inhaltlichen Vorbereitung 
durch.  
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 5 – Hinweise und Hilfestellungen für die Veranstaltung 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 
 

 
 

Hinweise: Schritt 5 – Hilfestellungen für die Veranstaltung  
 
Es wird empfohlen, die ersten beiden Schritte der Strukturierungshilfe (Thema, Relevanz des Themas, be-
gründete Position der Gruppe oder von Einzelnen) im Vorfeld der Veranstaltung ausfüllen zu lassen. Dies 
ermöglicht den Schüler*innen einen unkomplizierten Einstieg in die Diskussion mit den Abgeordneten und 
gibt ihnen zugleich Formulierungshilfen für den weiteren Verlauf der Diskussion und die Zusammenfassung 
von Positionen und Ergebnissen an die Hand.  
 
Die Strukturierungshilfe sollte jede*r Schüler*in bei der Veranstaltung aktiv nutzen. Innerhalb der The-
mengruppen sollten die Gruppensprecher*innen vor der Veranstaltung feststehen und mögliche Protokol-
lant*innen ernannt werden. Es ist wichtig, dass allen Beteiligten die mit ihrer Rolle verbundenen Aufgaben 
bekannt und vertraut sind.  
 
Die Gruppensprecher*innen stellen zu Beginn der Dialogveranstaltung das Diskussionsthema des eigenen 
Tisches sowie die Erwartungen der Schüler*innengruppe an die Veranstaltung vor. Außerdem präsentieren 
die Gruppensprecher*innen zum Ende die stärksten pro- und contra-Argumente der eigenen Themen-
gruppe. 
Die Protokolant*innen schreiben die von den Abgeordneten genannten Argumente während der Diskussi-
on am Thementisch mit, damit die Schüler*innengruppe am Ende ein gemeinsames Fazit ziehen kann. 
Außerdem zählt der*die Protokolant*in das Ergebnis der Schlußabstimmung der eigenen Gruppe (siehe 
Tischvorlage für Protokolant*in in Ihrem Materialpaket). Die Tischvorlage kann nach der Veranstaltung 
vom Presseteam eingesammelt und für eigene Berichte über die Veranstaltung genutzt werden. 
 
 

Sicherung Modul 3 – Checkliste zur inhaltlichen und methodischen Vorbereitung 
 
Um den Schüler*innen ein gutes und sicheres Gefühl für die Veranstaltung zu geben, ist es sinnvoll, die 
Checkliste (im Schüler*innenheft) gemeinsam durchzugehen und abzuhaken. Es zeigt den Schüler*innen 
zugleich, wie gut sie vorbereitet sind und was sie inhaltlich und methodisch gelernt haben.  
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 5 – Strukturierungs-und Formulierungshilfen 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

Zeitlicher Umfang: ca. 45 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform/Methode Medien 
Erarbeitung 
Schritt 5 

SuS: 
- bereiten sich abschließend mithilfe der 

Strukturierungs- und Formulierungshil-
fen auf den Einstieg in die Diskussion 
mit den Abgeordneten vor. 

 
Arbeit in Themengrup-
pen 
 
 

 

 

 

 

 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform/Methode Medien 
Sicherung 
Modul 3 

SuS: 
- überprüfen mithilfe der Checkliste den 

Stand ihrer inhaltlichen und methodi-
schen Vorbereitungen. 

Plenum  

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUG = gelenktes Unterrichtsgespräch;              
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 5 – Strukturierungs-und Formulierungshilfen 
ARBEITSBLATT 
 

 1 

Wie kannst du sinnvoll in eine Diskussion einsteigen  
und diese zusammenfassen? 

 
Nun habt ihr euch intensiv mit einem Thema beschäftigt. Doch wie sollt ihr am Tag der Veranstaltung 
vorgehen – wie das Gespräch eröffnen? Welche Argumente/Argumentationen wollt ihr nutzen? Wel-
che Argumente könnten die Abgeordneten nutzen, um zu widersprechen? Wie könnt ihr euer Thema 
am Ende der Veranstaltung für alle Anwesenden präzise und verständlich zusammenfassen? Die 
Strukturierungshilfe und die Formulierungsvorschläge (T1) helfen euch dabei.  

Tipp: Schritt 1 und 2 könnt ihr bereits vor der Diskussion mit den Abgeordneten ausfüllen. Sie geben 
euch Sicherheit und ermöglichen einen guten Start in die Diskussion.  

Schritt 3 wird während der Diskussionen von mindestens einem Mitglied der Themengruppe proto-
kolliert. Legt noch vor der Veranstaltung fest, wer dafür zuständig ist.  

Schritt 4 dient deiner individuellen Urteilsbildung, Zusammenfassung und Stellungnahme nach der 
Diskussion. 
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Schritt 5 – Strukturierungs-und Formulierungshilfen 
ARBEITSBLATT 
 

 2 

 

 

T1 – Strukturierungs- und Formulierungshilfen für die Veranstaltung dialogP 

Formulierungshilfen Schritte 
Vorstellen des Themas 
 
• Wir haben uns mit der Frage …     

beschäftigt. 

• Im Mittelpunkt unserer Diskussion 
stand die Frage … 

 
Relevanz des Themas 
 
• Die Frage/das Thema ... ist von be-

sonderem Interesse für ..., weil …  

• Die Frage ist gegenwärtig ein vieldis-
kutiertes und strittiges Thema, weil … 

 

1. Vorstellen des Themas und Darlegen der Relevanz der           
Fragestellung 

 
 
 
 
 
 

Eigene oder Argumente und Thesen  
anderer benennen und begründen 
 
• … behauptet, dass …/… behauptet 

dagegen, dass … 

• … ist der Ansicht/vertritt die Ansicht,  
dass … 

• … kommt zu dem Schluss, dass …  

• … stellt fest/zeigt 
auf/betont/kritisiert, dass … 

• … begründet dies damit, dass … 

• … führt folgende Argumente/            
Beispiele/Belege an:  

• … stützt/illustriert/verdeutlicht/ un-
termauert seine/ihre Argumente 
durch … 

• … erläutert dies an folgendem Bei-
spiel …  

• … teilt die Auffassung von  

• widerspricht … darin, dass … 

 
 
 
 

2. Darlegen der Position der Gruppenmitglieder vor der             
Diskussion/Vorstellen von Argumenten und Thesen der      
Gruppenmitglieder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nennen und erläutern von Argumenten der Politiker*innen  
 
 
 
 
 

In der Tischvorlage kannst Du diese ausführlich notieren. 
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Modul 3 – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
Schritt 5 – Strukturierungs-und Formulierungshilfen 
ARBEITSBLATT 
 

 3 

Positionen anderer kritisieren/ wider-
sprechen/zustimmen  
 
 
• Zu Recht hebt … hervor, dass ... 

• Problematisch scheint mir/uns vor 
allem,  dass … 

• In der Diskussion mit … ergaben sich 
folgende Widersprüche/Probleme: 

• Hier muss ergänzt werden, dass … 

• … hat Recht, wenn er/sie sagt, dass … 

• In dieser Hinsicht stimmen wir … 
nicht/nur teilweise/vollkommen zu. 

• Es ist fraglich, ob … 

 
 
 
Eine eigene Position einnehmen und 
begründen 
 
• Wir kommen zu dem Ergebnis, dass …  

• Abschließend ist zu sagen, dass …  

• Zusammenfassend lässt sich sagen,     
dass …  

• Betrachtet man das Thema aus unter-
schiedlichen Perspektiven, …  

• Dafür/dagegen spricht, dass …   

 

4. Zusammenfassendes Urteil (Hat sich deine Position nach der 
Diskussion verändert oder bestätigt? Begründe!) 
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Modul 3 –  Schritt 5 – Checkliste – Vorbereitung der dialogP-Veranstaltung 
CHECKLISTE 

 4 

Checkliste 
 
Bist du bereit für die Diskussion mit den Abgeordneten? Hier kannst du überprüfen, wie gut du vor-
bereitet bist. Hake ab. 
 
Wissen Häkchen 
 
- Kenntnis zur Themenfrage (Tatsachen, Probleme, bisherige Regelungen, Besonderheiten, 
Positionen der Parteien zum Thema/zur Themenfrage) 
 

 

Argumentation  
 
- Darstellung und Zusammenfassen der eigenen Position 
- Begründung der eigenen Aussagen 
- Betrachtung des Sachverhalts aus unterschiedlichen Perspektiven  
- Ausgestaltung der Argumente (Beispiel/Beleg, Gegenteil, Vergleich) 
- Wichtigkeit und Gewichtung der vorgetragenen Argumente 
 

 

Diskussion  
 
- zuhören und ausreden lassen 
- andere Perspektiven verstehen und akzeptieren 
- Anknüpfen an Vorredner*innen 
- gezieltes Nachfragen  
- deutliche Artikulation 
- klare und logische Gliederung der Argumentation 
- Lebendigkeit (Mimik, Gestik, Stimme) 
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Modul 3 – Vorbereitung – Schritt 5: Hilfestellungen



16Modul 3 – Vorbereitung – Checkliste vor der Veranstaltung

Thema
Checkliste organisatorische Vorbereitung

Die Checkliste zur organisatorischen Vorbereitung gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, was 
es im Vorfeld der Veranstaltungsorganisation zu bedenken gilt, damit die Dialogveranstaltung zu 
einem vollen Erfolg wird!

Erledigt?

M
AT

ER
IA

LI
EN

→ Ist das Materialpaket von dialogP vor Ort?

→ Wieviel Material wird benötigt (z.B. Anzahl Pro-/Contra-Karten)?

→ Wurde die Präsentation zur Veranstaltung heruntergeladen und getestet?

→ Wurden Plakate im Veranstaltungsraum/Schulgebäude aufgehangen?

→ Falls gewünscht: Sind Preise für das Gewinnerteam des Quiz vorhanden?

RA
U

M

→ Wo soll die Dialogveranstaltung stattfinden?

→ Ist die nötige Ausstattung vorhanden (Stühle und Tische in ausreichender Anzahl)? 

→ Gibt es vor Ort die benötigte Technik: Beamer und Computer für die Präsentation,    
ggf. Mikrofon und Lautsprecher?

AB
LA

U
F

→ Welche Abgeordnete werden teilnehmen?

→ Wie viele Thementische werden eingerichtet?

→ Wie lange wird an den einzelnen Thementischen diskutiert?

→ Wer kontrolliert die Zeit?

→ Möchte die Schulleitung zu Beginn die Abgeordneten begrüßen?

→ Kommen Pressevertreter*innen und wurden die Bildrechter der Schüler*innen 
eingeholt? 

VE
RA

NS
TA

LT
U

NG
ST

AG

→ Wer bereitet den Raum vor (z. B. Tische stellen und Material auslegen)?

→ Wer empfängt die Abgeordneten vor der Schule und begleitet sie in den 
Veranstaltungsraum?
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1 2 3 4
Begrüßung und

Vorstellung
Warm-up Thementische

Auswertung und
Abschied

10-15 Min. 10-15 Min. 50-70 Min. 15-20 Min.

INHALT INHALT INHALT INHALT

→ Begrüßung

→ Kurzvorstellung der 
Moderator*innen

→ Kurzvorstellung der 
Abgeordneten

→ Kurzvorstellung 
der Thementische 
durch die Gruppen-
sprecher*innen

→ Bildung von 
Teams bestehend 
aus einer*einem 
Abgeordneten und 
den Schüler*innen 
einer Themen-
gruppe

→ Moderator*innen 
stellen Fragen

→ Teams beantworten 
die Fragen 
zeitgleich

→ An jedem 
Thementisch wird 
mit einer*einem 
Abgeordneten 
diskutiert

→ Abhängig von 
der Anzahl der 
Thementische wird 
alle 8-12 Minuten 
geklingelt

→ Daraufhin rotieren 
die Abgeordneten 
von Tisch zu Tisch

→ Jeder Thementisch 
verfasst am Ende 
ein Resümee

→ Die Gruppen-
sprecher*innen 
präsentieren das 
Resümee

→ Abstimmung + ggf. 
Begründung der 
eigenen Position

→ Dank und 
Verabschiedung 
durch die 
Moderator*innen

Thema
So läuft die Dialogveranstaltung ab
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Modul 3 – Vorbereitung – Veranstaltungsablauf im Detail

1. Begrüßung und Vorstellung
Zu Beginn der Dialogveranstaltung begrüßt das Moderatorenteam alle 
Teilnehmenden. Anschließend stellen zunächst die Abgeordneten 
sich und ihre Erwartungen an die Veranstaltung kurz vor. Um auch die 
persönliche Motivation der Abgeordneten für ihr Engagement in der 
Politik zu verdeutlichen, werden sie von den Moderator*innen gebeten, 
vorgefertigte Sätze zu beenden, wie z. B. „Ich wollte in die Politik gehen, 
weil...“ (siehe Moderationshilfe). Im Hintergrund wird dazu per Beamer 
ein kurzer Steckbrief der Abgeordneten an die Wand projiziert. Diese 
sind in der Präsentation für Ihre Veranstaltung enthalten. Anschließend 
stellen die Gruppensprecher*innen auch ihre Themengruppe vor sowie die 
Erwartungen der Gruppe an die Diskussion mit den Abgeordneten. 

KU
RZ

Ü
BE

RB
LI

CK

→ Begrüßung

→ Kurzvorstellung der Moderator*innen

→ Kurzvorstellung der Abgeordneten

→ Kurzvorstellung der Themengruppen

→ Kurzvorstellung der persönlichen Motivation der Abgeordneten, in die        

      Politik zu gehen (mit Hilfe von vorbereiteten Moderationsfragen)

2. Warm-Up
Um für eine aufgelockerte Stimmung zu sorgen, werden zunächst Fragen 
gestellt, welche in Teams beantwortet werden sollen. Ein Team besteht 
dabei aus einer*einem Abgeordneten und einer Themengruppe. Die 
Zuordnung der Abgeordneten kann ggf. ausgelost werden. Die Fragen 
erhalten Sie in der Präsentation für Ihre Dialogveranstaltung. Die korrekten 
Antworten sind ebenfalls in der Präsentation enthalten.

Die von den Moderator*innen gestellten Fragen mit den vier 
Antwortmöglichkeiten (A,B,C oder D) beziehen sich u.a. auf 
landespolitische Themen. Die Teams bekommen wenige Sekunden 
Zeit, sich die richtige der vier Antwortmöglichkeiten zu überlegen. Nach 
Aufforderung durch die Moderator*innen werden die Karten mit der 
entsprechenden Antwort gleichzeitig von allen Quizteams hochgehalten. 
Das Team mit den meisten richtigen Antworten gewinnt.

KU
RZ

Ü
BE

RB
LI

CK

→ Bildung von Teams aus einer*einem Abgeordneten und einer Themengruppe

→ Moderator*innen stellen Fragen

→ Teams beantworten die Fragen schnellstmöglich
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3
3. Thementische

Die Thementische sind der Kern der Dialogveranstaltung: Hier geht es um 
die eigentlichen Diskussion. Je nach Teilnehmerzahl muss im Vorhinein 
entschieden werden, wie viele Thementische es geben soll und wie viel 
Zeit zur Diskussion an den Tischen zur Verfügung steht. Die Schüler*innen 
einer Themengruppe sitzen an einzelnen Tischen. Die Abgeordneten 
setzen sich zu ihnen, bzw. starten in der Themengruppe mit der sie das 
Warm-Up gespielt haben. Nun wird zu den vorbereiteten Themenfragen 
abhängig von der Anzahl der Thementische jeweils 8-12 Minuten 
diskutiert. Das Moderatorenteam kontrolliert die Einhaltung der Zeit. 
Anschließend rotieren die Abgeordneten zum nächsten Tisch.
Sind alle Abgeordneten für die Diskussion einmal an jedem Tisch 
gewesen, werden die Begegnungen an den Thementischen durch die 
Moderator*innen beendet. 

Abschließend hat jede Schüler*innengruppe noch kurz Zeit, sich ein kurzes Resümee zu 
überlegen, das die stärksten Pro- und die stärksten Contra-Argumente deutlich macht.

KU
RZ

Ü
BE

RB
LI

CK → Anzahl der Thementische ist abhängig von der Anzahl der teilnehmenden 
Abgeordneten

→ Alle 8-12 Minuten wird geklingelt: die Zeit richtet sich nach Anzahl der Thementische

→ Daraufhin rotieren die Abgeordneten von einem zum nächsten Thementisch

→ Jede Schüler*innengruppe verfasst am Ende ein Resümee

Beispielablauf dialogP mit drei Thementischen

Thementisch

1
Thementisch

2

Thementisch

3
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4
4. Auswertung und Verabschiedung

Die Gruppensprecher*innen präsentieren das Resümee ihrer Gruppe mit 
den stärksten Pro- und Contra-Argumenten zu der Themenfrage, die an 
ihrem Tisch diskutiert wurde.
Direkt nach jedem einzelnen Resümee dürfen alle Schüler*innen und 
alle Abgeordneten noch einmal über die Themenfrage abstimmen. 
Die Moderator*innen stellen dafür noch einmal die Frage, die an dem 
jeweiligen Thementischen diskutiert wurde. Alle Teilnehmer*innen 
wählen daraufhin ihre Pro- oder Contra-Karte und halten diese für ein 
Stimmungsbild in die Höhe. Je nach zur Verfügung stehender Zeit können 
die Moderator*innen die Abgeordneten bitten, noch einmal in einem 
kurzen Satz ihre Entscheidung zu begründen. Einige Schüler*innen können 
sich in einem Satz ebenfalls zu ihrer Position äußern. 
Dies wird mit allen auf der Dialogveranstaltung diskutierten Themenfragen 
wiederholt.
Am Ende der Veranstaltung bedanken sich die Moderator*innen bei 
allen Beteiligten für die Teilnahme und bitten alle Abgeordneten und 
ihre Mitschüler*innen noch für ein Gruppenfoto zu bleiben. Es folgt die 
Verabschiedung. 

Ku
RZ

Ü
BE

RB
LI

CK

→ Gruppensprecher*innen präsentiert das Resümee

→ Alle Schüler*innen und Abgeordneten stimmen mit Pro- und Contrakärtchen über die 
einzelnen Themenfragen ab. 

→ Ggf. können einzelnen Abgeordnete oder Schüler*innen nach der Abstimmung ihre 
Position noch einmal kurz begründen

→ Dank und Verabschiedung durch die Moderator*innen

→ Nicht vergessen: Gemeinsames Gruppenfoto mit den Abgeordneten machen!
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Thema
Feedback und Auswertung der Veranstaltung

Eine gemeinsame Reflexion und Auswertung der Veranstaltung ist wichtiger Bestandteil des Projekts. 
Dabei bietet das Gespräch innerhalb der eigenen Klasse/des eigenen Kurses einerseits genügend 
Schutz auch für kritische Anmerkungen, andererseits ausreichend Raum für eine abschließende 
Reflexion und Bewertung der Vorbereitung und der Diskussion mit den Abgeordneten. Die Ergebnis-
sicherung zu den diskutierten Themen im Anschluss dient gleichzeitig der individuellen Urteilsbildung. 
Je nach Kompetenzstand können hier auch Kriterien des politischen Urteils eingefordert werden. 

Hinweise
15 Minuten + Ergebnis-
sicherung Plenum, Einzelarbeit Tafel/Whiteboard, 

Klebepunkte/Stifte

ZI
EL

E Die Schüler*innen werten die Veranstaltung und die Diskussion mit den Abgeordneten 
kriteriengeleitet aus und begründen ihre Meinung. Die Schüler*innen bilden sich ein 
abschließendes Urteil über die von ihnen diskutierte Themenfrage und schreiben eine begründete 
Stellungnahme.

VE
RL

AU
F

In einem ersten Blitzlicht, werden die Schüler*innen nach ihren Eindrücken zur Diskussion mit 
den Abgeordneten gefragt. Mit Hilfe der Feedback-Zielscheibe wird die Veranstaltung dann nach 
selbstgewählten Kriterien evaluiert. Die Schüler*innen verbalisieren das Ergebnis und ziehen ein 
gemeinsames Fazit zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. 
Zur anschließenden Ergebnissicherung beziehen die Schüler*innen zur Themenfrage schriftlich 
Stellung und bilden sich ein abschließendes individuelles Urteil. Die Notizen aus der Vorbereitung 
und der Veranstaltung dienen als Basis, um eine individuelle Position begründet darzulegen 
(auch als Hausaufgabe möglich). Alternativ können die Schüler*innen auch informierende oder 
meinungsbildende Texte verfassen und diese innerhalb der Klasse oder in größerem Rahmen - 
beispielsweise in Form eines Gastbeitrags oder in Form von zwei gegensätzlichen Kommentaren zu 
einem Thema - in der Schüler*innenzeitung oder auf der schuleigenen Homepage veröffentlichen.

Modul 4a – Auswertung und Nachbereitung 
Feedback einholen/Sicherung der Ergebnisse 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

 
 

Zeitlicher Umfang: ca. 15 Minuten (Evaluation); 
Verfassen des Fazits individuell, je nach gefordertem Umfang, Form etc.  

 
Phase Unterrichtsverlauf Sozialform Medien 

Auswertung 
der dialogP-
Veranstaltung  

Lehrer*in: 
- lässt die Vorbereitung und insbe-

sondere die Durchführung der dia-
logP-Veranstaltung evaluieren (z.B. 
durch Methode Zielscheibe). 

SuS:  
- geben konstruktives und kriterienge-

leitetes Feedback zu Vorbereitung 
und Durchführung der Veranstal-
tung. 
 

 
gUG, Plenum  

 
Tafel/Whiteboard/ 
Flipchart 
 
Klebepunkte/Stifte 

Sicherung der 
Ergebnisse  
(ggf. auch als 
Hausaufgabe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitshinweis: 
Nimm zu deiner Themenfrage abschlie-
ßend schriftlich Stellung.  
Stelle dazu zunächst das Thema/Problem 
und die Fragestellung vor. Verfasse dann 
anhand deiner gesammelten Argumente 
und neuen Erkenntnisse aus der Diskus-
sion ein (differenziertes, multiperspekti-
visches und kriteriengeleitetes) Fazit.  
 
SuS:  
- erstellen ein eigenes Fazit.  

LV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA/PA/GA 

Schüler*innenheft, Auf-
zeichnungen/Notizen 
der Vorbereitung und 
Veranstaltung 

Präsentation 
der Ergebnisse  
 

SuS:  
- stellen ihre Ergebnisse im Plenum 

vor. 
- veröffentlichen ihre Urteile/Ein-

schätzungen/Kommentare ggf. in 
der Schüler*innenzeitung, der regio-
nalen Presse, auf der Homepage der 
Schule, Aushang in der Schule etc. 
 

 
Plenum 

 

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUg = gelenktes Unterrichtsgespräch; L = 
Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag  
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Modul 4a – Auswertung und Nachbereitung 
Feedback einholen/Sicherung der Ergebnisse 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 

 1 

Auswertung der Veranstaltung dialogP  
 

Nach der dialogP-Veranstaltung werden die Schüler*innen zu ihren Eindrücken befragt. Dabei bietet das Gespräch 
innerhalb der eigenen Klasse/des eigenen Kurses einerseits genügend Schutz auch für kritische Anmerkungen, ande-
rerseits ausreichend Raum für eine abschließende Reflexion und Bewertung der Vorbereitung und der Diskussion mit 
den Abgeordneten. 
 
Es soll hier die Feedback-Zielscheibe vorgestellt werden – eine einfache Methode, schnell ein übersichtliches Feed-
back zu erhalten. Die Zielscheibe lässt sich auf ein Whiteboard, eine Tafel oder Flipchart zeichnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Vorfeld werden vier Kriterien festgelegt, nach denen bewertet bzw. evaluiert werden soll. Diese werden entspre-
chend am Rand der vier Felder notiert. Bewertungskriterien könnten sein:  
 

- Auswahl der Themen/Inhalte 
- eigene Motivation 
- (Diskussions-)Atmosphäre/Klima 
- Diskussion 
- Ablauf der Veranstaltung 
- Moderation 
- Organisation 
- persönlicher Lernerfolg 
- Arbeitsaufwand 
- Eindruck von Abgeordneten/Begegnung mit Abgeordneten 
- Zufriedenheit mit der Diskussion/Veranstaltung 
- Vorbereitung auf die Veranstaltung 
- eigene Motivation für politisches Engagement 

 
Sollen mehr Kriterien evaluiert werden, kann die Zielscheibe (ähnlich wie eine Torte) weiter unterteilt werden.  
 
Die Zielscheibe wird im Klassenraum gut sichtbar aufgehängt/gezeichnet. Jede*r Schüler*in erhält vier Klebepunkte 
und verteilt jeweils einen Klebepunkt je Kriterium. Je weiter der Punkt zur Mitte gesetzt wird, desto positiver wird 
das aufgeführte Kriterium bewertet. Im Anschluss verbalisieren die Schüler*innen das Ergebnis und ziehen ein ge-
meinsames Fazit zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.  
 
 

Kriterium 
1 

Kriterium 
2 

Kriterium 
3 

Kriterium 
4 
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Modul 4a – Auswertung und Nachbereitung 
Feedback einholen/Sicherung der Ergebnisse 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 
 

 

 2 

Sicherung der Ergebnisse  
 

Die Ergebnissicherung dient gleichzeitig der individuellen Urteilsbildung. Die Notizen aus der Vorbereitung und der 
Veranstaltung dienen nun als Basis, eine individuelle Position begründet darzulegen. Es geht auch darum, die Themen 
und die Diskussionsergebnisse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. So können die Plattform der Schü-
lerzeitung oder der Schulhomepage auch genutzt werden, einzelne Texte zu veröffentlichen z.B. in Form von zwei 
gegensätzlichen Kommentaren zum Thema. Selbstverständlich kann dies auch in einem kleineren Rahmen innerhalb 
der Klasse z.B. über eine selbst verfasste dialogP-Zeitung o.Ä. erfolgen. Je nach Kompetenzstand können hier Krite-
rien eines politischen Urteils eingefordert werden. 
 
 

H
in

w
ei

se
 z

ur
 U

m
se

tz
un

g 

18 
 

 

Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Rückgriff auf eigene Aufzeichnungen und Notizen aus der Veranstaltung und der 
Vorbereitung, um eine begründete und individuelle Stellungnahme zu erstellen.
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22Modul 4 – Auswertung und Nachbereitung

Thema
Und nun? Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche

Das Modul schlägt den Bogen zu Modul 1 und greift erneut das Thema Demokratie auf, hier nun 
mit dem Fokus auf den Partizipationsmöglichkeiten (neben Wahlen), um den Jugendlichen die 
verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich politisch und gesellschaftlich einzubringen und sich zu 
engagieren. Eine Vertiefung findet durch eine Thematisierung der überparteilichen Fridays-for-Future-
Bewegung statt und der generellen Frage, wie die Beteiligungsmöglichkeiten und das Mitspracherecht 
von Jugendlichen verbessert werden könnten.

Hinweise

45-90 Minuten Plenum, Einzelarbeit, 
Partnerarbeit Tafel/Whiteboard

ZI
EL

E Die Schüler*innen lernen eine Reihe von Beteiligungsmöglichkeiten neben den Wahlen kennen 
und analysieren mithilfe eines Interviews Strategien, um Jugendliche für eine Bewegung zu 
gewinnen sowie die Motivation Jugendlicher sich zu engagieren.

VE
RL

AU
F

Zum Einstieg in das Thema liest die Lehrkraft folgendes Zitat vor: „Wenn du dich nicht 
entscheidest, verlasse ich dich. Deine Demokratie“ Die Schüler*innen diskutieren die Bedeutung 
der Aussage und äußern ihrer Meinung dazu. In der Arbeitsphase lernen die Schüler*innen mit 
Hilfe eines kurzen Textes verschiedene Möglichkeiten der Partizipation kennen und gewichten 
diese nach ihrer Wirkkraft. Möglich ist eine Differenzierung, indem die Schüler*innen etwa einen 
langfristigen oder kurzfristigen Effekt mit bedenken. Zur Vertiefung analysieren die Schüler*innen 
ein Interview zur Fridays-for-Future Bewegung und zur Motivation Jugendlicher sich zu beteiligen 
sowie der Strategie der Bewegung um Mitstreiter*innen zu finden. Abschließend sammeln die 
Schüler*innen gemeinsam Ideen, wie ein höheres Mitsprachenrecht für Jugendliche konkret 
aussehen könnte. 

Modul 4 – Möglichkeiten der Partizipation  
Was kannst du nach dialogP noch Weiteres tun? 
VORSCHLAG ZUR STUNDENGESTALTUNG 

1 
 

 

Zeitlicher Umfang: ca. 45–90 Minuten 

Phase Unterrichtsverlauf Sozialform Medien 
Einstieg/Hinführung Lehrer*in: 

- notiert den Spruch „Wenn du dich nicht 
entscheidest, verlasse ich dich. Deine De-
mokratie“ und bittet SuS um Deutung.  

- fragt SuS, ob daraus ggf. Handlungsemp-
fehlungen resultieren. 

SuS: 
- deuten, dass die Demokratie von der 

Beteiligung lebt (=Legitimation);  
-  die Demokratie auch verschwinden oder 

abgeschafft werden kann, wenn man sich 
nicht um sie „kümmert“. 

 
gUg 

 
Tafel/Whiteboard 

Erarbeitung 1 
 
 

Lehrer*in: 
- teilt das AB1 aus. 

SuS: 
- lesen, markieren, 
- füllen die Positionslinie aus. 

 
 
 
EA 
 

AB1  
 
 
 

Sicherung 1 SuS: 
- teilen sich gegenseitig ihre Einschätzun-

gen mit, 
- diskutieren ihre (unterschiedlichen) Er-

gebnisse. 

Lehrer*in:  
- notiert ggf. Positionslinie an der Tafel. 

 
PA/Plenum 

 
AB1 / ggf. Tafelbild 

Erarbeitung 2/ 
Vertiefung 

SuS:  
- lesen den Text auf AB2 und lösen Aufgabe 

1 und 2. 

EA AB2  
 

Sicherung 2 Lehrer*in: 
- notiert SuS-Ergebnisse. 

gUg Tafel/Whiteboard 

Transfer Lehrer*in: 
- moderiert/leitet/initiiert Ideensammlung 

zur Frage: Wie könnte ein höheres Mit-
spracherecht für junge Menschen konkret 
aussehen? 

PA oder Ple-
num 

z.B. Collage, Mind-
map, Rede etc.  

 

AB = Arbeitsblatt; EA = Einzelarbeit; GA = Gruppenarbeit; HA = Hausaufgabe; gUG = gelenktes Unterrichtsgespräch;           
L = Lehrer*in; LV = Lehrervortrag; PA = Partnerarbeit; SuS = Schülerinnen und Schüler; SV = Schülervortrag 
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Modul 4 – Möglichkeiten der Partizipation  
Was kannst du nach dialogP noch Weiteres tun? 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 

 

 1 

Einstieg 
 
Die Lehrkraft notiert den Spruch „Wenn du dich nicht entscheidest, verlasse ich dich. Deine Demokratie“ und bittet 
die Schüler*innen um Deutung.  
Das Einstiegszitat kann zunächst als Wiederholung genutzt werden, indem Begriffe wie Volkssouveränität, Pluralis-
mus, Meinungsfreiheit usw. thematisiert werden. In diesem Sinne wäre hier eine Anknüpfung an Modul 1 möglich. 
Die hier entstandene Mindmap (Einstieg) kann genutzt und Elemente, die auf Partizipation hinweisen, aufgegriffen 
werden.  
Das Zitat weist aber auch auf die Veranstaltung dialogP selbst hin: Eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen 
Themen, unterschiedlichen Parteipositionen und das Bilden eines eigenen Urteils sind bereits wesentliche Elemente 
einer Partizipation und der permanenten Schulung eines eigenen politischen Willens.  
Zukunftsweisend ist das Zitat, weil es Raum für eigene Ideen und Erweiterungen bietet: „Wofür/wogegen sollen wir 
uns entscheiden?“. Welche Empfehlung legt uns dieses Zitat ans Herz? 
 
Erarbeitung 1 (AB1) 
 
Die Schüler*innen lernen hier eine Reihe von Beteiligungsmöglichkeiten neben den Wahlen kennen. Möglich ist 
eine Differenzierung, indem die Schüler*innen etwa einen langfristigen oder kurzfristigen Effekt mit bedenken. 
 
Sicherung 1 (AB1) 
 
Hier sind individuelle Lösungen möglich, sie sollten allerdings nachvollziehbar begründet werden können.  
Hinweis: Für eine stärkere Aktivierung der Schüler*innen kann die Positionslinie auch an der Tafel/am Whiteboard 
aufgezeichnet werden und einzelne Schüler*innen kommen nach vorn und tragen ihr Ergebnis ein (ggf. Diskussion 
über Reichweite und Effizienz von Aktivitäten in sozialen Netzwerken; Zusammenhang zwischen Ehrenamt und 
Partizipation etc.). 
 
Je nach Zeitbudget kann hier eine Abschlussdiskussion darüber geführt werden, inwiefern bestimmte Partizipati-
onsmöglichkeiten durch die Schüler*innen bereits genutzt werden und wie einer möglichen Politikverdrossenheit 
junger Menschen begegnet werden könnte (z.B. Ideen, wie man Betroffenheit verdeutlichen, Engagement fördern, 
politisches Mitspracherecht erweitern könnte etc.). 
 
Erarbeitung 2 (AB2) 
 
Das Interview bezieht sich auf die Fridays-for-Future-Bewegung und stellt die Wirkungsweise und das Potenzial 
ebender aus Sicht eines Jugendforschers dar.  
Die Fridays-for-Future-Bewegung ist ein Beispiel für politisches Engagement Jugendlicher, das sich jenseits von 
Parteigrenzen einem Thema widmet, welches für die Jugendlichen zukunftsrelevant ist. Bemerkenswert ist die 
schnelle globale Verbreitung der Idee und die breite Beteiligung.  
Fridays for Future wird auch häufig als Beleg dafür verwendet, dass die Jugend keineswegs politikverdrossen sei.  
Gleichzeitig werden die Proteste – oftmals von älteren Generationen – sehr kritisch beäugt und der „Schulstreik“ als 
Schwänzerei verurteilt. 
 
Sicherung 2 (AB2) 
 
Aufgabe 2:  
 
Motivation:  

- sozialer Druck durch demografischen Wandel auf junge Menschen 
- unsichere Zukunft 
- Auswirkungen des Klimawandels als weitere Verunsicherung 
- Selbstwirksamkeit (die Politik reagiert!) motiviert, weiter zu agieren 
- Wunsch, mehr Mitspracherechte für Jugendliche zu erreichen   
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g Modul 4 – Möglichkeiten der Partizipation  

Was kannst du nach dialogP noch Weiteres tun? 
HINWEISE FÜR DIE LEHRKRAFT 

 

 2 

Strategie:  
- indirekt: mediale Aufmerksamkeit erzeugen  
- Nutzung sozialer Medien für Mobilisierung 
- Präsenz auf der Straße 

Erzeugung von Druck (durch Botschaft: „Wir machen das, obwohl wir wissen, dass sich nichts ändern wird.“) 
 
Transfer 
 
Aufgabe 3:  
Die Ideensammlung kann auch in Form eines Plakats/einer Collage/einer Rede/eines Leser*innenbriefs etc. erfol-
gen. Dies kann von der Lehrkraft je nach zeitlichem Rahmen und Stand der Lerngruppe entschieden werden.  
 
Ideensammlung/antizipierte Schüler*innen-Ergebnisse  
 
Politische Ebene:  
Kinderwahlrecht (würde auch jüngeren politisch interessierten Jugendlichen Wahl ermöglichen); Elternwahlrecht 
(Eltern „verwalten“ Wahlrecht der Kinder bis zu deren Wahlalter); mehr direkte Demokratie (hier auch ggf. Ab-
stimmungsalter senken); Kinder- und Jugendparlamente; Einführung eines Schulstreikrechts etc. 
 
Gesellschaftliche Ebene:  
Foren für Jugendliche in Talkshows, mehr (politische) Jugendformate in den Medien; Einbindung junger Menschen 
als Experten etc.  
 
Weiterführende und ergänzende Hinweise 
 
Folgende Einschätzung weist darauf hin, dass jungen Menschen innerhalb der demokratischen Möglichkeiten Alter-
nativen in Betracht ziehen: 
 
„Jugendliche wollen bei gesellschaftlichen Zukunftsfragen mehr mitbestimmen können. Das ergibt eine repräsenta-
tive Umfrage des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung, bei der 1.000 Menschen ab 14 Jahren befragt wur-
den. Danach habe es in den vergangenen fünf Jahren eine starke Zunahme bei den unter 20-jährigen Jugendlichen 
gegeben, die "viel mehr Volksabstimmungen für die Bürger" fordern. Während dies 2014 nur 73 Prozent der Jugend-
lichen forderten, sind es heute 94 Prozent.  
‚Die Jugendlichen vermissen in der Politik klare Vorstellungen darüber, wie unsere Gesellschaft in 20, 30 Jahren aus-
sehen soll‘, sagte der Institutsleiter und Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Er erwähnte im Zusammenhang mit 
den Studienergebnissen unter anderem die Fridays-for-Future-Proteste für Klimaschutz. Diese seien ihm zufolge eine 
neue Mitmachbewegung im Sinne von Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes, wonach alle Staatsgewalt ‚in Wahlen 
und Abstimmungen vom Volke ausgeht‘ und Parteien bei der politischen Willensbildung lediglich ‚mitwirken‘, aber 
nicht allein bestimmen sollen. ‚Die jugendlichen Protestgruppen richten sich gegen Politprofis, die sich zu verselbst-
ständigen drohen und dabei die Interessen kommender Generationen aus den Augen verlieren‘, sagte Opascho-
wski.“1 
 
 

 
 

1 Quelle: Zeit online: Jugendliche fordern mehr politische Mitbestimmung, 22. März 2019, zeit online, unter: 
https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2019-03/jugend-politik-mitbestimmung-volksabstimmungen-opaschowski-
institut-zukunftsforschung (zuletzt: 22.4.2020). 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 

Ar
be

its
bl

at
t A

B 
1.

3 
(S

ei
te

 1
)

18 
 

 

Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 1 

Demokratie und Grundrechte 

AB2b 
Grundrechte und ihre Grenzen am 
Beispiel der Meinungsfreiheit (Sek 

II) 

 

Grundrechte und ihre Grenzen am Beispiel der Meinungsfreiheit 

 

M3 – „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ 

Die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), auch in der gemeinsamen Ausübung in Form von 
öffentlichen Versammlungen (Art. 8 GG) oder mithilfe von Vereinigungen (Art. 9 GG), ge-
nießt in Deutschland besonderen Schutz.  5 
Wie andere Grundrechte steht sie auch den Gegner*innen der Demokratie und der Frei-
heit zu. Doch auch wenn die Grundrechte im Grundgesetz vor allem die Bürger*innen 
vor dem Staat schützen sollen, haben gewisse Rechte ihre Grenzen.  

So kann die Meinungsfreiheit durch das Strafrecht beschränkt werden, wenn es sich beispiels-
weise um Beleidigung oder Volksverhetzung* handelt. Dies gilt auch für so genannte Hate 10 
Speech* im Internet, wenn Menschen ein Verbrechen angedroht wird oder sie in ihrer Men-
schenwürde verletzt werden.7 

Als weiteres Instrument sieht das Grundgesetz auch die Möglichkeit eines Parteien- und Verei-
nigungsverbots (Art. 21 GG und Art. 9 GG) oder gar die Aberkennung von Grundrechten (Art. 
18 GG) vor.8 Bevor jedoch zu solch drastischen Mitteln gegriffen wird, sollte laut Bundesverfas-15 
sungsgericht zunächst die geistige Auseinandersetzung aller als „wirksamste Waffe auch gegen 
die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“9 eingesetzt werden. Eine 
solche Auseinandersetzung kann beispielsweise in Form einer Diskussion zwischen einzelnen oder mehreren 
Personen, im Parlament, im Wahlkampf, in den (sozialen) Medien oder über Demonstrationen stattfinden. Und 
generell gilt: Auch wenn Äußerungen nicht strafbar sind, sollten überschrittene Grenzen und rassistische, popu-20 
listische oder unwahre Aussagen auch klar als solche benannt werden. 

 
 

7 Vgl. Matthias Hong: Meinungsfreiheit und ihre Grenzen, 13.3.2020, in: APUZ 12-13/2020, unter: https://www.bpb.de/a-
puz/306444/meinungsfreiheit-und-ihre-grenzen#footnode37-37 (zuletzt: 14.4.2020). 
8 Während es zu einer Aberkennung der Grundrechte durch das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht kam, wurde 
ein Parteienverbot zwei Mal durchgesetzt. Vereinsverbote hingegen sind ein durchaus gängiges Mittel. 
9 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13 -, Rn. (1-1010), unter:  
http://www.bverfg.de/e/bs20170117_2bvb000113.html, (zuletzt: 5.4.2020). Ausschnitt aus dem Urteil des BVerfG zum 
NPD-Verbotsverfahren 2017.  

Arbeitshinweise 

1. Stelle den rechtlichen Rahmen der Meinungsfreiheit mithilfe des Textes M3 dar: 
Wie wird sie geschützt und wie wird sie begrenzt? Berücksichtige auch die „Waffe“, die das Bundesverfas-
sungsgericht nennt.  

2. Lies den folgenden Auszug aus dem Beitrag „Wo die Grenzen des Sagbaren liegen“ von Ingeborg Breuer 
(M4) und markiere die wichtigsten Textstellen. 

3. Skizziere die verschiedenen Positionen und Argumentationen der Experten zur „Grenze des Sagbaren“.  
4. Diskutiert zu zweit/im Plenum, wo für euch persönlich die Grenzen des Sagbaren liegen.  

Geht dabei auch auf den Sinn und Unsinn ein, bestimmte Menschen/Gruppen aus Diskursen auszuschlie-
ßen.  

 

Volksverhetzung* (die): Stö-
ren des öffentlichen Friedens 
durch Aufstachelung, Hetze o-
der Aufruf zu Gewalt gegen 
eine nationale, religiöse oder 
durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe oder Ein-
zelpersonen. 

Hate Speech* (die), 
englisch, bezeichnet 
Hassreden vor allem im 
Internet; hierunter 
werden sprachliche 
Herabwürdigungen 
und die Verunglimp-
fung bestimmter Per-
sonen oder Personen-
gruppen gefasst. 
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Modul 4 – Möglichkeiten der Partizipation  
Was kannst du nach dialogP noch Weiteres tun? 
ARBEITSBLATT 1 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitshinweise 

1. Lies den Text M1. 
2.  Markiere nun im Text in einer einheitlichen Farbe alle direkten oder indirekten Möglichkeiten 

der Partizipation (=Beteiligung an Politik und Gesellschaft, Mitteilung und Durchsetzung seiner 
Meinung und seiner Interessen). 

3. Gewichte ihre Wirkkraft, indem du sie auf der Positionslinie (Seite 2) einordnest.  
4. Tausche dich mit einer/m Mitlernenden oder im Plenum aus und erläutere deine Einordnung. 

 

 

M1 – Möglichkeiten der Partizipation 

Jede Demokratie lebt von der Beteiligung ihrer Bürger*innen.  

Neben Wahlen und Abstimmungen gibt es allerdings noch zahlreiche andere Beteiligungsmöglichkei-

ten. Politisches Engagement kann bereits im Kleinen beginnen: Mit der Mitarbeit in der Schüler*in-

nen-Vertretung oder dem „Liken“ oder dem Unterzeichnen von Online-Petitionen. Weitere Möglich-

keiten sind Bürgerentscheid und Bürgerinitiative als Instrumente der direkten Demokratie, Demonst-

rationen oder das Engagement in einer Partei bzw. deren Jugendorganisation. Einen großen Beitrag 

leisten auch ehrenamtliche Unterstützer*innen wie etwa im Bereich der vielen (Sport-)vereine, bei 

der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.), den Jugendorganisationen der Freiwilli-

gen Feuerwehr oder dem Roten Kreuz. Nicht zuletzt können ein Freiwilliges Soziales/Ökologisches 

Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst1 eine Möglichkeit schaffen, die Gesellschaft mitzugestalten.  

Eine Bewegung, die ihre Anhänger jenseits von Parteigrenzen findet und binnen kürzester Zeit welt-

weit Berühmtheit erlangte, ist die Bewegung Fridays for Future. 

 

 
 

1 Weitere Informationen unter: www.ib-freiwilligendienste.de.  

Wenn du dich nicht entscheidest, ver-
lasse ich dich.  

   Deine Demokratie 
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Instrument der Teilhabe 

Ar
be

its
bl

at
t A

B 
1 

(S
ei

te
 2

)

Modul 4 – Möglichkeiten der Partizipation 
Was kannst du nach dialogP noch Weiteres tun? 
ARBEITSBLATT 2 

 
 

1 

 

 

Arbeitshinweise 

1. Lies das Interview M2 und markiere die wesentlichen Textstellen. 
2. Stelle mithilfe der Äußerungen Alberts dar, worin die Motivation der Jugendlichen für ihren Einsatz 

besteht.  
Beschreibe die hier dargestellte Strategie der Bewegung, Mitstreiter*innen zu gewinnen und politisch 
etwas zu erreichen. 

3. Sammelt Ideen dazu, wie ein höheres Mitspracherecht für junge Menschen konkret aussehen 
könnte. 

 

M2 – PRÄSENZ AUF DER STRAßE ZEIGEN (KIM BERG, 12.07.2019) 

Zu Zehntausenden demonstrieren Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz. Ein Ju-
gendforscher erklärt, wieso Jugendliche in Deutschland sich so stark engagieren.  

Herr Albert, die Jugendlichen in Deutschland galten lange als politisch eher uninteres-
siert. Mit Fridays for Future hat sich das Bild gewandelt. Woher kommt das politische En-
gagement? 
Jugendliche stehen in einer Gesellschaft, die durch den demografischen* Wandel immer 
älter wird, unter einem großen sozialen Druck. Dazu kommt eine unsichere Zukunft durch 
die möglichen Auswirkungen des Klimawandels. Die junge Generation möchte nicht mehr län-
ger auf die Politik warten, sondern ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. 

Was ist das Erfolgsrezept der Fridays for Future-Bewegung? 
Fridays for Future erhält durch das allgemeine Interesse am Klimawandel eine starke mediale* Auf-
merksamkeit. Die Bewegung feiert bereits erste Erfolge, was ihr zusätzlich Auftrieb verleiht. Der Dis-
kurs* über den Klimawandel ändert sich durch die Demonstrationen in ungeahnter Geschwindigkeit. 
Dadurch merken die Jugendlichen, dass ihr Engagement etwas bewirkt. Die Politik wird auf 
Fridays for Future reagieren. 

Welche Rolle spielen soziale Medien bei der Mobilisierung* der Jugendlichen? 
Soziale Medien helfen sowohl bei der Organisation von Demonstrationen als auch bei der Mobilisierung. Man 
darf sie in ihrem Potential* nicht unterschätzen, aber man sollte sie auch nicht als zentralen Faktor sehen. Der 
Erfolg von Fridays for Future liegt vor allem daran, dass Menschen nicht nur den Like-Button bei Facebook drü-
cken, sondern ihre Präsenz* auf der Straße zeigen. 

Beeinflusst das Engagement der Jugendlichen die Politik in Deutschland? 
Die Kommunikationsstrategie, die Fridays for Future einsetzt, ist sehr interessant. Allen Forderun-
gen, die die Demonstrierenden an Politiker stellen, hängen sie die Aussage an: „Wir machen das, 
obwohl wir wissen, dass sich nichts ändern wird“. Dadurch erhöhen sie den Druck, endlich zu han-
deln und nicht nur zu reden. Für mich besteht kein Zweifel, dass die Politik darauf reagieren wird. 
Die Frage ist nur, wie die Parteien die Forderungen umsetzen. 

Was fordern die Jugendlichen noch? 
Die jungen Menschen möchten von der Politik gehört werden. Sie fordern mehr Mitspracherecht in 
der Gesellschaft. 
 

Berg, Kim: Präsenz auf der Straße zeigen, 12.7.2019, unter: https://www.deutschland.de/de/topic/politik/fridays-for-future-deshalb-hat-
die-bewegung-erfolg (zuletzt 17.4.2020)  

*demografisch hier: die 
Veränderung der Bevölke-
rung betreffend: Menschen 
werden immer älter, gleich-
zeitig sinkt die Geburten-
rate. In der BRD wird dies zu 
einem Problem für die 
Rente, die von den jeweils 
jüngeren (arbeitenden) Ge-
nerationen getragen wird. 

*mediale: die Medien 
betreffen. 

*Diskurs (der): 
(öffentliche) 
Diskussion 

*Mobilisierung (die):     
jemanden zum Handeln 
bewegen 

*Potential (das): 
Gesamtheit aller 
verfügbaren Mittel, 
Möglichkeiten und 
Fähigkeiten. 

*Präsenz (die): 
Anwesenheit, 
(bewusst wahr-
genommene)  
Gegenwärtigkeit 
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Modul 4 – Möglichkeiten der Partizipation 
Was kannst du nach dialogP noch Weiteres tun? 
ARBEITSBLATT 2 

 
 

2 

 

1. Motivation der Jugendlichen:  

 
 

 

 

 

2. Strategie …  
• zur Gewinnung neuer Mitstreiter*innen 

 

 

 

 
 
• zum Erreichen politischer Ziele 
 

 

 

 
 

Ideensammlung:  
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Download



Download der Unterrichtsmaterialien23

Rufen Sie den folgenden Link auf: 
www.dialog-p.de/unterrichtsmaterialien.html

Wählen Sie Ihr Bundesland aus.

Anschließend sehen Sie eine Übersichtsseite mit allen 
Modulen.

Hier können Sie nun die weiteren Materialien sowie die 
Arbeitsblätter als PDF- oder WORD-Dokument herunterladen.

Nach Durchsicht der Arbeitsmaterialien können Sie eine 
entsprechende Auswahl für Ihre Lerngruppe treffen, diese 
lokal speichern und ausdrucken.
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